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von Thomas 
Sperlich 

ne Ausweisung bzw. ein Aufent
haltsverbot verhängen. Sollte es 
jemals zu einem Gerichtsverfah
ren gegen ihre Peiniger wegen 
schwerer Körperverletzung, Ver
gewaltigung, Entführung, Men
schenhandel oder Zuhälterei 
kommen, haben diese wenig -
und deren Hintermänner noch 
weniger zu befürchten - die ein
zige Zeugin steht der öster
reichischen Justiz nämlich nicht 
mehr zur Verfügung. 

Beklagt werden dann die ab
geschotteten Strukturen der Ma
fia, die Machtlosigkeit der Poli
zei. Aber wir haben uns nun ein
mal für die restriktive Linie ent
schieden, da kann es schon mal 
zu Härtefällen kommen. In der 
Praxis wird also dem restrikti
vem Vollzug der Fremdengeset
ze höchste Priorität eingeräumt. 
Ähnliches zeigt sich bei der Dro
genpolitik, aber auch der Geld-

Die Wahl der 
Mittel 
D as Geschäft mit der Prosti

tution boome. An die 3 
Mrd. Schilling würden allein in 
Wien pro Jahr umgesetzt. Das 
ganze Geschäft werde immer 
mehr von der Ost-Mafia kontrol
liert - beklagen die Spitzen des 
Wiener Sicherheitsbüros. Vor al
lem aber wird beklagt, wie 
machtlos die Behörden den ma
fiosen Strukturen gegenüber sei
en. 

Immer mehr Frauen aus dem 
Osten Europas werden Opfer 
dieser boomenden Verbrechens
sparte. Diese werden unter den 
verschiedensten Vorwänden 
oder mit brutalster Gewalt in 
den goldenen Westen gebracht. 
Wenn nun ein Opfer der Polizei 
gegenüber aussagebereit ist, sei 
es, daß sie sich in der Hoffnung 
auf Hilfe an diese wendet, sei 
es, daß sie von dieser aufgegrif
fen wird, ist diese Frau - wie das 
im Amtsdeutsch heißt - frem
denpolizeilich zu behandeln. 
Nach dem Fremdengesetz muß 
die Behörde zwingend wegen 
Mittellosigkeit, Verstosses gegen 
die die Einreise oder die Prosti
tution regelnden Vorschriften ei-

wäsche. Jahrelange Diskussio
nen vermochten nicht, der heili
gen Kuh Bankgeheimnis etwas 
anzuhaben. Bei diesem ausge
zeichnet laufendem Geschäft 
der Banken - und das ist die 
Geldwäscherei - war bisher kein 
politischer Komprorniß möglich. 

Das Bankgeheimnis bleibt 
weitgehend unangetastet, an
ders bei der Privatspähre: Innen
minister Löschnak hat angekün
digt, daß er den "Großen 
Lauschangriff" - sein neuestes 
Wundermittel gegen das organi
sierte Verbrechen - im nächsten 
Koalitionsabkommen fixieren 
will. 

Im letzten JURIDIKUM 
(Seite 18) hat Ilse Berchthold 
an hand der Diskussion in der 
BRD ausgeführt, worum es sich 
handelt: 

Der Polizei soll erlaubt wer
den, in Privaträume einzubre
chen oder einzudringen, um op
tische und akustische Überwa
chungseinrichtungen Zllr Auf
zeichnung privater, intimer Ge
spräche zu installieren. Auch 
wurde ausgeführt, daß In 

Deutschland der "Kleine 

Lauschangriff" - die sog. "be
mannte Wanze" bereits legali
siert wurde. 

In Österreich stehen die Din
ge ähnlich. Nach dem Sicher
heitspolizeigesetz (SPG) obliegt 
der Polizei unter anderem die 
Aufgabe der Abwehr allgemeiner 
Gefahren. Eine solche besteht ei
nerseits v.a. bei der Verwirkli
chung einer nach dem StGB 
strafbaren Handlung, anderer
seits bei bandenmäßiger oder or
ganisierter Kriminalität. Letzteres 
besteht, sobald sich drei oder mehr 
Menschen mit dem Vorsatz verbin
den,foltgesetzt gerichtlich stmfbare 
Handlungen zu begehen. Nach die
ser Definition wird die Schwelle 
zur Organisierten Kriminalität 
nicht erst durch außergewöhnli
che Organisationsformen, wie 
sie im Zusammenhang mit der 
Ost-Mafia in aller Munde sind, 
überschritten, sondern liegt bald 
einmal vor: Drei Jugendliche, 
die immer wieder Autos 
"knacken" oder Ladendiebstahl 
begehen, indem einer die Sache 
einsteckt, der zweite Schmiere 
steht und der dritte die Ange
stellten ablenkt oder drei, die 
gemeinsam politische Parolen 
oder Graffiti auf Häuserwände 
malen, betreiben nach dieser 
Definition bandenmäßige und 01'

ganisielte Kriminalität - und zwar 
nicht erst mit der Ausführung 
sondern bereits mit der Planung 
solcher Delikte. Diese Definiti
on geht also weit darüber hinaus, 
was üblicherweise darunter ver
standen wird. 

Wenn sonst die Abwehr gefährli
cher Angriffe oder die Abwehr ban
denmäßiger oder organisierter Kri
minalität gefährdet oder erheblich 
erschwe11 werden wiirde, ist die ver
deckte Ermittlung personenbezo
gener Daten zulässig, und es 
dürfen auch Bild- und Tonauf
zeichnungsgeräte verdeckt einge
setzt werden. 

Ein weiteres wichtiges Ele
ment dieser Befugnis ist eine 
Ausnahme von dem Grundsatz, 
daß die Sicherheitsbehörden 
Straftaten zu verhindern bzw. 
sofort zu verfolgen haben. Sie 
können nämlich davon Abstand 
nehmen (. . .), soweit ein iiberwiegen
des Interesse an der Abwehr banden
mäßiger oder organisie11er Krimina
lität besteht. 

o 

Die Polizei darf nach dem 
SPG Beamte ins Milieu ein
schleusen, diese dürfen sich dort 
milieuangepaßt verhalten und 
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bei ihrer T~(tigkeit "Wanzen" 
und Miniaturkameras einsetzen. 
Solange /.>eine Gej'ahrjiirLebelllllld 
Gesundheit Dritter besteht, dürfen 
sie minder schwere Straftaten 
vorerst einmal dulden. 

Sie dürfen nicht sogenannte 
milieuspezifische Straftaten be
gehen und nicht in Privaträume 
eindringen, umdie technischen 
Einrichtungen zu installieren -
es darf ausschließlich aufge
zeichnet werden, was in Anwe
senheit des verdeckten Ermitt
Iers geäußert wird. 

Was die österreichische Poli
zei bereits darf, läuft in der deut
schen Diskussion unter "Klei
nem Lausch- und Spähangriff" 
bzw. "bemannter Wanze", was 
sie nicht - nach Löschnaks Plä
nen noch nicht - darf, unter 
"Großem Lausch- und Spähan
griff". 

Nach gängiger Auffassung. 
besteht ein Rechtsstaat aus drei 
Elementen, die sich gegenseitig 
bedingen und ergänzen: ein Ver
fassungsstaat, ein Gesetzesstaat 
und ein Rechtsschutzstaat. Der 
"Kleine Lausch- und Spähan
griff" steht dazu in einem Span
nungsverhältnis beim 
"Großen" wäre dies noch un
gleich stärker. Denn wie das an
geführte Beispiel zeigt, ist es oh
ne weiteres möglich, die verdeck
te Ermittlung juristisch so auszu
gestalten, daß sie formal allen 
drei Kriterien entspricht. 

So sieht das SPG zwar eine 
Rechtsschutzmöglichkeit bei 
den Unabhängigen Verwaltungs
senaten bzw. der Datenschutz
kommission gegen die Ermitt
lung bzw. Verarbeitung perso
nenbezogener Daten vor, prak
tisch wird diese aber nur aus
nahmsweise möglich sein. Denn 
um davon Gebrauch machen zu 
können, müßte ich von der ver
deckten Ermittlung wissen, was 
bei einer halbwegs gut durchge
führten Observation selten der 
Fall sein dürfte. 

Aber selbst, wenn ich Ver
dacht schöpfe und von dem im 
SPG eingeräumten Auskunfts
recht, ob und in welchem Um
fang Daten über mich ermittelt 
wurden, Gebrauch mache, ist 
mir dieses jedenfalls zu verwei
gern, wenn das Wissen des Betroffe
nen um die Existenz oder den Inhalt 
des Datensatzes, ( .. .) die Abwehr 
bandenmäßiger oder organisierter 
Kriminalität gefährden oder erheb
lich erschweren wiirde. 
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Merkwürdig 

Hanf und 
Fuß 

Schweiz/Österreich. (ri) In 
einer Umfrage sprach sich kürz
lich eine knappe Mehrheit der 
schweizerischen Bevölkerung 
für die Legalisierung von Hanf 
(lateinisch Cannabis, umgangs
sprachlich Marihuana) aus. Ein 
Drittel votierte für den industri
ellen Anbau durch eidgenössi
sche Landwirte. 

Diese Meinung teilen auch 
zwei der drei Regierungspartei
en (FDP und SP). Der Bundes
rat lehnte kürzlich eine Volksi
nitiative zu einer repressiven 
Drogenpolitik ab. 

Das Eidgenössische Departe
ment des Inneren will bis An
fang 1995 ein Liberalisierungs
konzept ausarbeiten. Bis dahin 
betreibt das Bundesamt für 
Landwirtschaft einen 10 Hektar 
- Versuch mit wirkstoffarmen 
Fasersorten. Die US - Firma 
Swithco hat auf 15 Hektar natur
belassenen Hanf zur Aussaat ge
bracht, um daraus Bio - Textili
en für den amerikanischen 
Markt herzustellen. 

In Deutschland wurde die 
Hanf - Prohibition durch ein Ur
teil des Bundesverfassungsge
richts gelockert. 

Im benachbarten deutsch
sprachigen Ausland ist also die 
Einstellung zu einer der ältesten 
Kulturpflanzen der Menschheit 
zunehmend von sachlichen, vor 
allem ökologischen und ökono
mischen Argumenten geprägt. 

Zaghafte Versuche einer 
kommerziellen Verwendung von 
Hanffasern gibt es auch hierzu
lande. Jüngstes Beispiel: Espan
drillos und Sandalen mit Harif
sohlen, die von einer österreichi
schen Schuhkette vertrieben 
werden. 
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Haider gegen 
TATblaH 

Österreich. (Nadja Loretlz) 
Glaubt man/frau dem Handels
gericht Wien, so handelt es sich 
beim TATblatt-Publikum um 
eines, " ... das aus politischen 
Motiven zum Teil gewaltbereit 
ist und sich ananarchistischer 
Methoden bedient" (Urteil v. 
14.4.1994). Glaubt man/frau Jörg 
Haider, so ruft die Organisation 

TATblatt gar selbst " ... 
in den letzten Monatetl zu 
Gewalttaten gegen Freiheit
liche auf, sowie dazu, uns 
Brie/bombe?l zu schicken, 
Versammlungs- und Ver
eins lokale zu vernichten" 
("Runder Tisch" des 
ORF am 15.9.1994, Pe
trovic-Haider). Glaubt 
man/frau seinen/ihren 
eigenen Ohren, kann 
man/frau gut und gern 
zu dem Schluß gelan

gen, daß es sich hiebei vor allem 
um Wahlkampfmunition des 
Jörg Haider gegen die zuneh
mend erfolgreichen Grün-Alter
nativen mit ihrer Spitzenkandi
datin handelt. 

Im TATblatt vom 
9.12.1992 wurde eine 
"Wandzeitung gegen 
den Rechtsruck" veröf
fentlicht. Diese enthielt 
folgenden Text: "Rassis-

mus hat Namen und "" 
Adresse. Die FPÖ und 
ihre FunktionärInnen 
sind doch sicherlich an 
unserer Meinung inter
essiert! Rufeh wir sie al
so an, und sagen wir ih
nen, was wir von ihnen 
und ihrer Politik halten. 
Oder schicken wir ihnen kleine 
Aufmerksamkeiten als Antwort 
auf die rassistische Hetze. Wir 
haben eine kleine Auswahl von 
Wiener FPÖ-PolitikerInnen, 
von den FPÖ-Parteilokalen und 
natürlich von Jörg Haider zu
sammengestellt, um den un
bürokratischen Meinungsaus
tausch ein bißerl zu erleichtern. 
Auf eure Anrufe, Briefe und Pa
kete freuen sich sicher ganz be
stimmt: ... " 

Prompt wurde das TATblatt 
von Jörg Haider auf Unterlas
sung der Behauptung, er betrei
be rassistische Hetze, sowie Un
terlassung der oben angeführten 
Veröffentlichung geklagt und 

verlor diesen Prozeß in erster In
stanz. Der Einzelrichter des 
Handelsgerichtes Wien konnte 
nicht feststellen, " ... daß der 
Kläger (Jörg Haider) rassistische 
Hetze betrieben hat bzw. be
treibt." Doch weiß das Gericht, 
was unter "hetzen" zu verstehen 
ist: "Dies ist ein Appell an die 
Leidenschaften und Gefühle 
der Menschen, ein tendenziöser 
Aufruf zu Haß und Verachtung". 

Die persönliche Meinung 
des Richters bringt dieser unver
blümt in der rechtlichen Beur
teilung zum Ausdruck. Zwar 
mag der Kläger ja einerseits " ... 
mehr oder weniger rechts angesiedelt 
sein, so kann doch nicht davon 
gesprochen werden, daß er die 
österreichische Bevölkerung im 
aufgezeigten Sinn rassistisch 
verhetzt". Aus redaktionellen 
Artikeln des TATblatt als auch 
den LeserInnenzuschriften des
selben kann der Richter jedoch 
andererseits herauslesen, daß 
sich das TATblatt-Publikum an
archistischer Methoden bedient 
und zum Teil gewaltbereit ist. 
Gegen dieses Urteil wurde 
selbstverständlich von Rechtsan
walt Dr. Thomas Prader für das 
TATblatt Berufung eingelegt, 
es ist daher nicht rechtskräftig. 

Haider meint trotzdem, es 
sich leisten zu "können, in der 
oben erwähnten Diskussion 
wahrheitswidrig zu behaupten, 
" ... die Organisation TATblatt 
habe aufgefordert, uns Brief
bomben zu schicken - die sind 
auch verurteilt worden in der 
Zwischenzeit." Was fällt ei
nem/einer dazu ein? "Einfach 
ehrlich, einfach Jörg." Das 
TATblatt hat natürlich seiner
seits gegen diese im ORF vorge
tragene Lüge des Jörg Haider 
Klage eingebracht und einen 
Antrag auf Erlassung einer einst
weiligen Verfügung gestellt. Wir 
werden ja sehen, was Haider 
sich noch alles leisten kann. 

JURIDIKUM 

Theorie und 
Praxis 

Österreich. (mawi) Der Be
schwerdeführer (Bf), vertreten 
durch Dr.Prader, war mit seinem 
Fahrzeug - ohne einen öster
reichischen Führerschein zu be
sitzen - unterwegs, weswegen er 
schon mehrere Male angezeigt 
worden war. Diesmal wollten 
ihn die Beamten der Stadtpoli
zei Baden, die ihm zufällig ent
gegenkamen und bei denen er 
einschlägig bekannt war - wieder 
anhalten und verfolgten ihn bis 
zum elterlichen Grundstück, wo 
er sein Fahrzeug anhielt und 
ausstieg. Auf dem Weg dorthin 
beging er einige Übertretungen 
nach der StVO. Er wurde - mit 
gezogener Pistole - aufgefordert, 
stehen zu bleiben und sich aus
zuweisen. Der letzteren Auffor
derung konnte er nicht entspre
chen, da er keinen gültigen Aus
weis mit sich trug. Daraufhin 
sprach ein Beamter die Festnah
me zur "Feststellung des Natio
nale" aus. Seine Beifahrerin 
wollte noch seinen Ausweis aus 
dem Haus holen, doch vergeb
lich. Er wehrte sich gegen die 
Festnahme, indem er einen Be
amten mit einer Hand an der 
Schulter ergriff, mit der zweiten 
Hand in die Handschellen hin
eingriff. Gerade als seine Beifah
rerin aus dem Haus zurückkehr
te, sprach der Beamte die zweite 
Festnahme wegen Widerstandes 
gegen die Staatsgewalt aus und 
forderte über Funk Verstärkung 
an. Der Unabhängige Verwal
tungssenat (UVS) (I) beschrieb 
den nun folgenden Sachverhalt 
so: "Als erster traf der in Zivil
kleidung dienstversehende Be
zInsp. B. ein. Er unterstützte 
BezInsp. S. beim Versuch, dem 
Bf die Handfesseln zu entwin
den und sie ihm anzulegen. 
Durch die dabei angewendete 
Körperkraft kamen sie zu Sturz 
und in einem Gebüsch zu lie
gen. Gleichzeitig wollten zu die
sem Zeitpunkt der wieder auf 
dem Grundstück erschienene 
Bruder des Bf und seine eben
falls aus dem Haus herbeigeeilte 
Mutter dem mit dem Rücken 
am Boden liegenden, sich heftig 
der Festnahme wiedersetzenden 
Bf zu Hilfe kommen, wurden 
aber von Insp. S, RevInsp.W 
und BezInsp. B daran gehindert. 
Mehreren Beamten gelang es 
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unter fortgesetzter Anwendung 
von Körperkraft, den Bf trotz 
heftiger Gegenwehr zu einem 
Dienstfahrzeug und weil sich 
dieser am Fahrzeug festhielt, 
unter neuerlicher Gewaltanwen
dung ins Innere des KFZ zu 
bringen. (Der gebotenen Kürze 
wegen sei nur erwähnt, daß die 
Gendarmeriebeamten auch noch 
dem zurückweichenden Bruder 
bis in die Küche des Hauses 
folgten, um seiner dort habhaft 
zu werden und nach Anlegen 
von Handfesseln abzuführen, 
und auch die Mutter "ergriffen, 
unmittelbar nachdem sie dem 
RevInsp. W. zumindest einen 
kräftigen Schlag mit der Hand 
gegen den Kopf versetzt hatte, 
an den Oberarmen, um sie fest
zunehmen und an weiterem Zu
schlagen zu hindern, und ver
drehten ihr in Anwendung der 
sogenannten Armwinkelsperre 
die Arme gewaltsam nach hinten 
und ihren gesamten Oberkörper 
nach unten. Durch das Dazwi
schentreten ihres Gatten ließen 
die Beamten die Mutter los, so
daß sie ins Haus flüchten konn
te." Nur erwähnt seien auch die 
Mißhandlungen am Wachpo
sten. 

Über die Beschwerde, in sei
nem verfassungsgesetzlich ge
währleisteten Recht auf persön
liche Freiheit (und keiner un
menschlichen oder erniedrigen
den Behandlung unterzogen zu 
werden), verletzt worden zu 
sein, entschied ua der UVS, daß 
die erste, nicht jedoch die zwei
te Festnahme eine Verletzung 
der persönlichen Freiheit dar
stelle. 

Die Rechtmäßigkeit der er
sten Festnahme scheiterte dem
gemäß an der fehlenden Er
mächtigung des Beamten als 
Mitglied des Gemeindewach
körpers zur Anwendung des 35 
VStGIZ); darüberhinaus schenkte 
der UVS angesichts der Ergeb
nisse des Beweisverfahrens den 
Ausführungen der Beamten, sie 
hätten den Bf zur Feststellung 
der Identität festnehmen wol
len, keinen Glauben. 

Die Festnahme wegen Wi
derstandes gegen die Staatsge
walt sei jedoch gerechtfertigt ge
wesen: "Sein Einschreiten (des 
BezInsp. S., Anm. mawi) wegen 
wahrgenommener Übertretun
gen der StVO war zwar, wie dar
gelegt, materiell nicht rechte 
mäßig, aber aueh materiell un-
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rechtmäßige Amtshandlungen 
sind gegen Widerstand ge
schützt." Die Abwehrhandlung 
des Bf (Wegtauchen des Beam
ten und Hineingreifen in in die 
Handschellen) sei eine Hinde
rung an der Durchführung einer 
Amtshandlung, nämlich der un
rechtmäßigen Festnahme zur 
Feststellung der Identität, ge
wesen. 

Gegen diesen Bescheid er
hob der Bf Beschwerde beim 
Verfassungsgerichtshof (VfGH), 
der die Behandlung ablehnte 
und zur Entscheidung an den 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 
abtrat. Der VwGH holte ein 
Rechtsgutachten im Bundesmi
nisterium für Justiz (BMJ)I]) ein. 
Dieses vertrat die Ansicht, daß 
die erste Festnahme - abgese
hen von der fehlenden Ermäch
tigung des Beamten - offensicht
lich gegen strafgesetzliehe Vorschrif
ten (§ 303 StGB - Fahrlässige 
Verletzung der Freiheit der Per
son oder des Hausrechts) ver
stieß. "Die gegen die erste Fest
nahme gerichteten Widerstands
handlungen des Bf waren daher 
nach Auffassung des BMJ nach § 
269 Abs. 4 StGB (4) gerechtfertigt." 
Die neuerlich ausgesprochene 
Festnahme war zwar mangels 
Strafbarkeit dieser Widerstands
handlungen ebenfalls materiell 
rechtswidrig, verwirklichte aber 
wohl nicht mehr den Tatbestand 
des § 303 StGB und wurde auch 
nicht von einem der Art nach 
unzuständigen Beamten ausge
sprochen. Der fortgesetzte Wider
stand des Bf auch gegen diese neuer
liche Festnahme war daher nicht 
mehr nach § 269 Abs. 4 StGB ge
rechtfertigt. 

Wer sich also gegen eine 
strafgesetzwidrige Festnahme zu 
Recht zur Wehr setzt, verwirklicht
nach Ansicht des BMJ 
dadurch zwar noch kei
nen Festnahmegrund (und 
darf deswegen auch nicht 
festgenommen werden); 
wird er aber trotzdem rechts
widrig festgenommen, darf 
er sich gegen diese 
Festnahme nicht mehr 
wehren. Vereinfacht 
formuliert: Wider
standshandlungen gegen 
eine versuchte Festnahme 
sind garantiert strafbar, 
sofern der Amtshandeln-



Merkwürdig 

de das Gesetz nur oft genug verletzt. 
Damit ist erstmals von hochoffi
zieller Seite bestätigt, daß 
man/frau sich von der Polizei let
zen Endes wirklich alles gefallen 
lassen muß.Würde es sich da 
nicht empfehlen, § 269 Abs. 4 
StGB auch formell aufzuheben 
und gleichzeitig (aus Gründen 
der Rechtssicherheit) den Fest
nahmegrund des "beharrlichen 
Widerstandes gegen fortgesetzt 
rechtswidriges Amtshandeln " 
einzuführen? 

Doch damit nicht genug: Der 
VwGH wies die Beschwerde als 
unzulässig zurück (5

): 

Die Zuständigkeit des 
VwGH käme nur zum Tragen, 

'. wenn der angefochtene Be
scheid auf einfachgesetzlicher 
Ebene eingeräumte Rechte ver
letzt haben könnte. Dies sei im 
Hinblick auf den durch den An
trag des Bf bestimmten Rahmen 
des Abspruches des angefochte- , 
nen Bescheides nicht der Fall: 
"Dieser spricht ausschließlich 
über die Frage ab, ob der Bf 
durch die Ausübung unmittelba
rer verwaliungsbehördlicher Be
fehls- und Zwangs gewalt in sei
nem Recht auf persönliche Frei
heit verletzt worden sei. Durch 

diesen, den Antrag des Bf zur 
Gänze erledigenden Abspruch 
wird der Prozeßgegenstand des 
Beschwerdeverfahrens bereits 
dahin bestimmt, daß er aussch
ließlich verfassungs gesetzlich 
gewährleistete Rechte umfaßt. 
Deren Verletzung hat allerdings 
- unter Ausschluß der Zustän
digkeit des VwGH - der VfGH 
wahrzunehmen, sodaß dem 
VwGH zur Überprüfung dieses 
Bescheidspruches auf seine 
Rechtsmäßigkeit keine Zustän
digkeit zukommt." 

Damit haben es sich also 
auch die bei den Höchstgerichte 
nicht nehmen lassen, einen wür
digen Beitrag zu dieser Angele
genheit zu leisten. Der VfGH, 
seit der die B-VG Nov 1988 von 
seiner Z1,lständigkeit zur Ent
scheidung über die ungeliebten 
Maßnahmen beschwerden be
freit und an grundrechtlichen 
Fragen zunehmend desinteres
siert, lehnt trotz gegenteiliger 
Judikatur des VwGH Beschwer
den in Bausch und Bogen ab -
mit der Begründung, die Sache 
sei nicht von der Zuständigkeit 
des VwGH ausgeschlossen. (Die 
Regel bestätigende Ausnahmen: 
Gleichheit, Eigentum und Er
werbsfreiheit; da kann Mann 
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halt nach Herzenslust Politik be
treiben!) 

Der VwGH zeigt aus begreif
lichen Gründen wenig Bereit
schaft, sich vom VfGH die Beur
teilung seiner eigenen Zustän
digkeit oktroyieren zu lassen, 
hält beharrlich an seiner eigenen 
Beurteilung fest. Wie heißt es 
doch bei Walter-Mayer (6

): "Es ist 
insbesondere zu fragen, ob die 
Ablehnung einer Beschwerde, 
weil von der Entscheidung die 
Klärung einer verfassungsrecht
lichen Frage nicht zu erwarten 
ist, den VwGH zur Entschei
dung zuständig macht, auch 
wenn er in der Sache eine Ver
letzung eines verfassungsgesetz
lich gewährleisteten Rechtes 
sieht, sodaß an sich der VfGH 
zuständig wäre. Da aber dieser 
seine Kompetenz rechtskräftig 
verneint hat ("Ablehnung"), ist 
die Kompetenz des VwGH an
zunehmen. Jede andere Lösung 
wäre dem Rechtsschutz abträglich 
und war vom Bundesverfassungsge
setzgeberder Nov 1984 (BGBI 296) 
nicht beabsichtigt. " 

Ausgetragen wird dieser 
Kompetenzkonflikt auf de.m 
Rücken des Rechtsschutzsu
chenden, für den sich die im B-

VG verheißenen "Garantien der 
Verfassung und der Verwaltung 
durch die Gerichtshöfe des öf
fentlichen Rechts" als Scheinga
rantien entpuppen, weil sich 
keiner der beiden zu einer in
haltlichen Behandlung seiner 
Beschwerde bereit findet. 

\ 

Vorläufiger Endpunkt:Die 
Stellung eines Antrages auf Ent
scheidung des negativen Kom
petenzkonfliktes zwischen Vf
GH und VwGH durch den Vf
GH. Der kann wenigstens nicht 
abgelehnt werden ... 

(1) Bescheid des UVS itn Land Niederö
sterreich vom 20.2.1992, Senat-B-91-
007. 
(2) Festnahme, wenn der Betretene dem 
Olgan unbekannt ist, sich nicht ausweist 
lind seine Identität auch SOlist nicht sofort 
feststellbar ist. 
(3) BMJ, GZ 32.31O/6-iV 2/93 vom 
21.5.1993. 

(4) Widerstand gegen die Staatsgewalt ist 
nicht zu bestrafen, wenn die Behö'rde 
oder der Beamte zu der Amtshandlung 
ihrer Art nach nicht berechtigt ist oder die 
Amtshandlunggegen strafgesetzliehe Vor
schriften verstößt. 
(5) VwGH 93/01/0003 vom 23.3.1994. 
(6) Walter-Mayer, Blltldesvetfassungs
recht7 (1992) Rz 950. 

V, Diese Broschüre können Sie bei der Grünen BiJdungswerk~ 
/~ statt unter der Telefonnummer 022z1526 91 11 bestellen! 

Grüne Bildungswerkstatt Bund, Lindengasse 40, A-'070 Wien, Telefon 0222/526 9' 11, Fax 0222/526 9' '5 
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FRAUEN ALS BRUTKÄSTEN 

Nekrophiles 
Experiment 

Die Liberalisierung der Ab
treibung, die Möglichkei
ten der Kontrazeption und 
die Entwicklung der Repro
duktionstechnologien ha
ben einige Unordnung mit 
sich gebracht - die Heraus
forderungen an feministi
sche Ethik und Jurispru
denz sind unübersehbar 
und die Problemstellungen 
komplex. 

In letzter Zeit ist dieser Bereich noch un
übersichtlicher geworden: Die Entwicklun
gen der Intensivmedizin lassen es zuneh
mend möglich erscheinen, daß schwangere 
Frauen, die nach Unfällen oder Erkrankun
gen irreversibel komatös oder schon hirntot 
sind, in die Lage kommen können, wehr
und willenlos zu halblebendigen Brutkästen 
für ihre Föten gemacht zu werden. Auch 
Österreich hatte heuer den ersten derartigen 
Fall: Eine schwangere Frau war ins Koma 
gefallen, und es schien aussichtslos, auf ihre 
Genesung zu hoffen; was sollte also mit 
"dem Ungeborenen" (der ein Mädchen ge
worden wäre) geschehen, sobald ihre Vital
funktionen ausfielen? 

Die beteiligten Mediziner gaben sich in 
aller Öffentlichkeit der Gewissenserfor
schung hin: Könnten sie die Maschinen im 
Falle des Hirntodes der Schwangeren abdre
hen und damit auch das "Leben" des Fötus 
aufgeben oder sollten sie alles in ihrer Macht 
(sic!) stehende tun, um die notwendigsten 
Lebensfunktionen des Körpers der Schwan
geren aufrechtzuerhalten und so dem Fötus 
eine Entwicklung bis zu einer möglichen 
Geburt (per Kaiserschnitt) ermöglichen? Die 
Entscheidung, die via Fernsehen der gerühr
ten Nation bekanntgegeben wurde, fiel im 
Sinne des "Lebens" aus: Das "Baby" sei 
"lebendig" und es werde mit seiner Mutter 
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"ersticken", wenn die Maschinen abgedreht 
werden würden. Diese Entscheidung wurde 
auch von den Äußerungen eines prominen
ten Juristen gestützt, der verlauten ließ, daß 
"der Ungeborene" (sic!) Schutzobjekt und 
als solches zu schützen, also zur Welt zu 
bringen sei. 

Der Lauf der Dinge machte die Darstel
lungen von Medizinerethik überflüssig, da 
die Schwangerschaft mit einem Spontan
abort endete. Zuvor waren die Ereignisse al
lerdings zwecks Selbstdarstellung und Profi
lierung von beteiligten Personen in den Me
dien weidlich ausgeschlachtet worden. 

Irrationalität 
und Emotionen 

Die intuitive und weitgehend unreflektierte 
Zustimmung oder Ablehnung solcher Expe
rimente wird sich wiederholen. Die Kombi
nation aus starker emotionaler Besetzung 
von Schwangerschaft und Geburt als positive 
Erlebnisse mit dem Tabu des Todes, über 
den nur unter starker Abwehr der Realität 
der eigenen Sterblichkeit geredet werden 
kann .und den Argumenten der Lebens
schützer bewirkten in der Darstellung und 
Beurteilung der Vorgänge eine so massive Ir
rationalität, daß man die Diskussion über 
Sinnhaftigkeit und Zulässigkeit derartiger 
Experimente jetzt weiterführen sollte, solan
ge die Emotionen den Argumenten nicht im 
Weg stehen. 

An den Äußerungen des behandelnden 
Arztes und an den Reaktionen der Medien 
lassen sich weitverbreitete und weitgehend 
unhinterfragte moralisch-politische Anschau
ungen demonstrieren: Ärztliches Selbstver
ständnis, wie es noch immer (nicht nur in 
Vorarlberg) existiert und das katholische 
Dogma von der Unantastbarkeit des "Le
bens", soll heißen des Fötus, der im öffentli
chen Sichtfeld immer mehr Träger und Es
senz des Begriffs "Leben" wird, treffen darin 
zusammen. Auffällig war, daß die schwange
re Frau, deren Leben in ernster Gefahr war 
(und die schließlich auch starb), von den Ge
fühlen der Öffentlichkeit für das "Koma-Ba
by" (eine bemerkenswert unexakte Bezeich
nung), nicht mitumfaßt wurde: Daß auch die 
Schwangere, solange sie noch zumindest mi
nimale Lebenszeichen von sich gibt, ein 
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Mensch ist und als solcher Anspruch auf ei
nen menschenwürdigen Tod hat, blieb voll
kommen außer Betracht. Die ärztliche Hal
tung zum Fötus der komatösen Frau war, 
daß "Leben" erhaltenswert sei, egal, wer 
welchen Preis dafür zu zahlen habe. 

Feministische Forscherinnen weisen dar
auf hin, daß das Gesundheitswesen und be
sonders das ärztliche Behandlungsmonopol 
für die Geburtshilfe aus konkreten Machtan
sprüchen des Patriarchats, aber auch aus teils 
unbewußten Beherrschungsphantasien der 
Mediziner resultierenYl Die Begeisterung 
und die Emotion, mit der sich die Ärzte auf 
die Körper der wehr- und willenlosen Frau 
stürzten und Einwände einfach beiseite 
schoben, legt nahe, daß dies auch und be
sonders für solche Fälle gilt. Der behandeln
de Arzt schob medizinische Einwände ge
nauso beiseite wie vorsichtige Versuche, Ge
fühle durch rationale Entscheidungen zu er
setzen. Alles, was er sehen wollte (oder 
konnte?) war der Fötus der bewußtlosen 
Frau, dessen Erhaltung und LebensHihigkeit 
nicht nur ein gelungenes medizinisches Ex
periment (an einem Menschen!) gewesen 
wäre, sondern auch ein großer persönlicher 
Triumph. 

Obsessionen und Irrtümer 
Dabei beruhen die Obsessionen mit dem 
"Leben der Ungeborenen" auf zumindest 
zweifelhaften Prämissen: Die Besessenheit 
der katholischen Kirche und ihrer Kohorten 
mit der "Heiligkeit des Lebens" resultiert 
aus Änderungen des Dogmas u'nd des Kir
chenrechts, nicht aus medizinischen oder 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die bis 
ins 17. Jahrhundert vorherrschende Vorstel
lung von der Sukzessivbeseelung des Fötus be
deutete, daß sich die Seele des Menschen 
erst im Lauf der Schwangerschaft einstellt 
und hatte die reale Auswirkung, daß Abtrei
bung bis ungefähr zum 80. Tag der Schwan
gerschaft keine Todsünde war. Dann postu
lierte der Papst das Dogma von der unbe
fleckten Empfängnis Marias, was bedeutet, 
daß Maria, schon als sie empfangen wurde, 
frei von Erbsünde war und ordnete an, daß 
dieses Ereignis groß zu feiern sei. Wenn man 
aber an der Lehre von der Sukzessivbesee
lung festhielt, dann galten diese Feiern ei
nem Stück Materie, dessen Seele noch gar 
nicht vorhanden war. Soviel Aufwand nur für 
ein Zellhäufchen erschien katholischen 
Männern zu unehrerbietig, also wurde die 
Sukzessivbeseelung aufgegeben und die 
Entstehung der Seele im Moment der Be
fruchtung zur herrschenden Lehre. 

Seither weigert sich der Vatikan, auch 
nur über die Existenz drängender Probleme 
im Bereich von Verhütung und Schwanger
schaft zu reden, wenn dabei die Unantast
barkeit des Fötus nicht allgemein akzeptier-

(1) vgl. dazu B. Ehrenreich und D. English: Hexetl, 

Hebammen und Krankenschwestern, München 1977 

und G. Corea: MutterMaschine, Berlin 1986 
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te Prämisse ist.(Z) Die Verhinderung von Ab
treibungen und die Sicherstellung ununter
brochener Schwangerschaft (katholischer) 
Frauen ist das wichtigste, wenn nicht das 
einzige Thema, das die katholische Kirche 
zur Zeit kennt. 

Das katholisch-dogmatische Trommel
feuer hatte zur Folge, daß auch bürgerliche 
Moral und Politik sich im Sinne der päpstli
chen Bullen orientierten. Die Fortschritte 
der Medizin - Ultraschall, pränatale Diagno
stik und Reproduktionstechnologien - un
terstützen diese Entwicklung durch die Er
leichterung der optischen Wahrnehmung 
des vorgeburtlichen Geschehens. Je größer 
die allgemeine Wahrnehmbarkeit von Föten 
wird, umso größer wird auch die Bereitschaft 
der Öffentlichkeit, an ihre Personalität zu 
glauben und sie mit Persönlichkeitsrechten 
auszustatten. Das bedeutet zugleich, daß 
den Rechten der "Ungeborenen" Fürspre
cher erwachsen, deren Argumente von der 
Prämisse der Individualität des Nasciturus 
und seiner Austattung mit Individualrechten 
ausgehen. 

Fötus oder Mensch 

Wir müssen festhalten, daß der Fötus zwar 
in biologischem Sinne "menschliches Le
ben" ist, daß daraus aber nicht unmittelbar 
seine Priorität gegenüber allen anderen Er
scheinungsformen des Lebens abgeleitet 
werden kann,(3) wie es die Lebensschützer
oder sollte man nicht besser Fötenschützer 
sagen? - tun. Das spezielle Verhältnis zwi
schen der Schwangeren und dem Fötus 
bleibt in deren Diskurs völlig außer Acht: 
Auch wenn der Fötus in Zukunft ein eigen
ständiges Individuum sein wird, so ist er 
doch für lange Zeit Teil des mütterlichen 
Leibes und zur Erlangung der Lebensfahig
keit auf diesen angewiesen. Außerdem 
reicht bloßes zur Verfügung Stellen der Ge
bärmutter einer Frau nicht aus, um einem 
Fötus zum Leben zu verhelfen. "Eine 
schwangere Frau kann auf keine passive 
Weise den Fötus leben lassen; sie muß mit 
ihrem eigenen Körper zu seiner Entstehung 
beitragen und ihn ernähren." (4) Die Aner
kennung solcher Argumente würde aller
dings eine ganzheitliche Sicht des Schwan
gerschaftsgeschehens bedingen, wie sie im 
Diskurs der "Lebens"ideologie gerade nicht 
vorkommt: Die Frauen sind nur als Behält
nisse für die "Kostbarkeit des Lebens" inter
essant. Die Anerkennung moralischer Rech
te und juristischer Ansprüche des Fötus 
führt automatisch zu einer Verminderung 
der Rechte von Frauen. Das kann so weit 
gehen, daß Frauen, die sich weigern, ärztli
chen Anordnungen ihre Schwangerschaft be
treffend zu folgen, sozial stigmatisiert oder 
sogar kriminalisiert werden.(5) 

D. Oberlies weist in ihrer Analyse der Ju
dikatur des Bundes-Verfassungsgerichts 
(BVerfG) zur Fristenlösung darauf hin, daß 
die offizielle Sicht des Fötus als vorrangiges 
Schutzobjekt die spezifische Menschenwür-
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de der Frauen außer Acht läßt: "Statt die 
Menschenwürde, die Persönlichkeitsrechte 
(nicht nur Selbstbestimmungs- oder Frei
heitsrechte) der Frau - mit der aktuellen 
oder potentiellen Fähigkeit zu gebären, die 
sie von allen anderen Menschen unterschei
det und gerade deshalb Teil ihrer - weibli
chen - Persönlichkeit ist - und die Gleich
heitsrechte von Frauen zu umschreiben oder 
dies wenigstens zu versuchen, hat das 
BVerfG solche Rechte nur in Abgrenzung 
zum - vorab als vorrangig definierten - Le
bensrecht des Nasciturus erörtert." (6) Das 
BVerfG kommt unter derPrämisse, daß der 
Fötus gegenüber der Frau Vorrang hat, zum 
Ergebnis des fast unbedingten Lebens
schutzes und vernachlässigt dabei das "Prin
zip der praktischen Konkordanz": Bei Grun
drechtskollisionen muß nach Feststellung 
der betroffenen Grundrechtsbereiche ein 
möglichst schonender Ausgleich zwischen 
den widerstreitenden Interessen gefunden 
werden.(7) Ein solcher Ausgleich wird aber in 
einer Rechtsordnung, die allen formellen 
Gleichheitsgeboten zum Trotz keine materi
elle Gleichstellung von ~rauen und Män
nern kennt, nur selten zugunsten der Frauen 
ausfallen. 

Auch in der rechtswissenschaftlichen Li
teratur in Österreich wird versucht, diesen 
Vorrang des Nasciturus zu begründen: Der 
Schutz des Nasciturus nähert sich in den In
terpretationen österreichischer Juristen in 
immer stärkerem Maß dem Status eines all
gemeinen Rechtsgrundsatzes an. Die Grun
drechte der Europäischen Menschenrechts
konvention (MRK) sowie die Wertungs
grundlagen der österreichischen Rechts
ordnung werden herangezogen, um den Vor
rang der (Grund)Rechte von Föten zu argu
mentieren, besonders wird immer wieder auf 
Art. 2 MRK verwiesen, der unter Vorbehalt 
das Recht auf Leben statuiert. Außerdem 
versuchen Juristen, der einfachgesetzlichen 
Norm des § 22 Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch (ABGB) einen weitergehenden 
R'egelungsgehalt zu unterstellen, als ihr 
tatsächlich entnommen werden kann. 

Wertungen und 
Rechtswissenschaft 

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat im 
" Fristenlösungs-Erkenntnis" (VfGH-Erk 
7400/1974) ausgeführt, daß Art. 2 MRK wohl 
den Schutz geborenen Lebens gewähre, sich 
aber nicht dazu äußere, wann dieses Leben 
beginne - wenn das "Leben" eines Fötus 
vor sämtlichen Eingriffen geschützt werde, 
dann würde das bedeuten, daß die MRK die 
Leibesfrucht (die bis weit in die Schwanger
schaft hinein noch keine selbständige Le
bensfähigkeit hat) mehr schützt als gebore
nes Leben. Nebenbei bemerkt: Ein solches 
Ergebnis würde der Logik der radikalen Fö
tenschützer und aller ihrer Nachbeter voll
kommen entsprechen, denn sie haben vor 
lauter Besessenheit'mit dem "ungeborenen 
Leben" vollkommen vergessen, daß es auch 
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noch Geborene gibt, an die man zu denken 
hätte, wenn man wirklich eine humanitäre 
Gesinnung und nicht nur ideologischen Fu
ror sein eigen nennen würde. Diese Inter
pretation des Art. 2 MRK wurde in der 
rechtswissenschaftlichen Literatur zum weit
aus überwiegendenTeil als falsch darge
stellt.(8) Der VfGH hat in diesem Erkenntnis 
festgehalten, daß eine Schwangerschaft ein 
dynamischer Vorgang ist, und daß die Errei
chung der eigenständigen Lebensfähigkeit 
des Fötus als juristisch relevanter Zeitpunkt 
für einen strafrechtlichen Schutz des Fötus 
herangezogen werden könnte. Die Ein
führung dieser zeitlichen Grenze scheint 
unnötig zu sein: Die Entwicklung der Peri
natal-Medizin ermöglicht das Überleben von 
frühgeborenen Babys schon ab extrem 
frühen Zeitpunkten, allerdings häufig mit 
schweren Behinderungen - Lebensfahigkeit 
wird damit ein relativer Begriff. Wenn man 
sich darauf verstehen könnte, die Geburt als 
relevanten Zeitpunkt für die nötigen Diffe
renzierungen im moralischen und rechtli
chen Status zwischen Föten und Neugebo
renen zu statuieren, dann könnten juristi
sche Unschärfen und Benachteiligungen von 
Frauen vermieden werden. 

Auch Versuche, § 22 ABGB im Sinne des 
"Lebens"schutzes nutzbar zu machen, ge
hen letziich ins Leere. Einer einfachgesetzli
che Norm kann nicht ohne weitere Beleg
stellen aus der gesamten Rechtsordnung der 
Charakter eines allgemeinen Rechtsgrund
satzes unterstellt werden. Der Nasciturus hat 
beschränkte und bedingte Teilrechtsfähig
keit, "kein Recht, geboren zu werden".(9) 
Einwände, daß dies sinnlos wird, wenn der 
Nasciturus nicht geboren wird, gehen ins 
Leere: Da der Gesetzgeber das Mittel der 
Fiktion gewählt hat, um es dem Nasciturus 
zu ermöglichen, Vermögens- und Personen
rechte zu wahren, gelten diese als niemals 
entstanden, wenn er nicht zur Welt kommt. 

Eine nüchternere Betrachtung der Inter
essen, die bei einem der beschriebenen Fäl
le betroffen sein können, lasseIl die Eupho
rie der Mediziner und die Ausschließlichkeit 
juristischer Aussagen zumindest zweifelhaft 
erscheinen. Der Wunsch bleibt bestehen, 
daß Diskussionen in Zukunft nicht mehr un
ter Ausschluß von Frauen geführt werden. 

(2) siehe dazu U. Ranke-Heinemann: Wegen Maria in: 
Enigl/Perthold (Hg.) Der weibliche Körper als Schlacht
feld, Wien 1993 
(3) siehe dazu N. Hoerster: Abtreibung im säkularen 
Staat, Frankfurt/Main 1991 und die Literaturangaben 
bei Pauer-Studer, FN 4 
(4) Ellen Willis, zit. nach D. Ober/ies, § 218: die Frau 
als Grundrechtssubjekt. Streit 2/92, S.60 ff. 
(5) Beispiele bei van den Dae/e, Kritische Justiz, 1988/1 
tmd H. Pauel'-Studer: Bio-Ethik und Feminismus, 
Dmtselle ZeitsellriJt für Philosophie, 1994 
(6) Ober/ies, FN 3, S. 64 
(7) aaO. 
(8) siehe Literaturangaben bei O. Lehner: Schwangifr-. 
sdl((ftsabb17lch in Österreich, in: Enigl/Perthold, FN 2 
(9) PichIerin Rummel zu § 274 
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NEUTRALITÄT 

Bruchpilot 
Verfassungsdienst 

Felix Ehrnhöfer 

Ende August legte der Ver
fassungsdienst des Bun
deskanzleramts einen Ent
wurf einer "begleitenden 
Novelle" zum EU-BeitriH 
vor. Darin wird über das 
Europawahlrecht, ein kom
munales Wahlrecht für EU
Bürgerinnen und über die 
Mitbestimmung von Bun
desländern und Parlament 
in EU-Angelegenheiten 
nachgedacht. Nebenbei 
soll unauHällig die Neutra
lität beseitigt werden. 

Nach den Vorstellungen des Verfassungs
dienstes soll in die österreichische Bundes
verfassung folgender Art. 23f. eingefügt wer
den: "Österreich kann an der gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik der Europäi
schen Union aufgrund des Titels V des Ver
trages über die Europäisches Union solida
risch mitwirken. Dies schließt die Mitwir
kung an Maßnahmen ein, mit denen die 
Wirtschaftsbeziehungen zu einem oder meh
reren dritten Ländern ausgesetzt, einge
schränkt oder vollständig eingestellt wer
den." 

Die Erläuterungen verraten nur in sehr 
verklausulierter Form, wozu diese Bestim
mung gut sein soll: Es sei "nicht auszusch
ließen", daß die Mitwirkung an der Be
schlußfassung über Maßnahmen im Rahmen 
der gemeinsamen Außen- und Sicherheits
politik bzw deren Durchführung mit der gel
tenden Verfassungsrechtslage "in verschie
dener Hinsicht" in Widerspruch stehen 
könnte. Mit welchen österreichischen 
Rechtsnormen die Verpflichtungen im Rah
men der gemeinsamen Außen- und Sicher
heitspolitik in Kollision geraten können, ver-
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raten die - sichtlich um Präzision bemühten 
- Erläuterungen nicht. Freilich, eines weiß 
man im Verfassungsdienst ganz gewiß: Zu 
den "Kernelementen der Neutralität" be
steht kein Widerspruch: "Durch seinen Bei
tritt zur Europäischen Union wird Österreich 
weder zur Teilnahme an Kriegen verpflich
tet, noch muß es Militärbündnissen beitre
ten oder der Errichtung militärischer Stütz
punkte fremder Staaten auf seinem Gebiet 
zustimmen, daher bleibt dieser Kernbestand 
der Neutralität Österreichs unberührt." Die
se Formulierung provoziert natürlich einen 
Umkehrschluß: Wie steht es um die "Rand
bereiche" der Neutralität? 

Völkervertragliches 
Neutralitätsrecht ••• 

InArt. 9 des "V. Haager Übereinkommens, 
betreffend die Rechte und Pflichten der 
neutralen Mächte und Personen im Falle ei
nes Landkrieges" heißt es: "Alle Beschrän
kungen oder Verbote, die von einer neutra
len Macht in Ansehung der in den Art. 7 und 
8 erwähnten Gegenstände (Art. 7 beschäftigt 
sich mit der Lieferung von Waffen und an
deren kriegswichtigen Gütern, Art. 8 mit der 
Nutzung von Kommunikationseinrichtun
gen [Anm. F.E.J) angeordnet werden, sind 
von ihr auf die Kriegsführenden gleichmäßig 
anzuwenden. " Verdross (I) schließt aus dieser 
Bestimmung, daß "ein dauernd neutraler 
Staat keine wirtschaftlichen Bindungen ein
gehen [darf], die es ihm im Kriegsfalle un
möglich machen würden, die Pflichten der 
gewöhnlichen Neutralität zu erfüllen, die 
sich aus Art. 9 des Haager Abkommens ( ... ) 
ergeben, der einseitige Ausfuhr- oder Durch
fuhrverbote für private Kriegslieferungen 
untersagt". "Alle Beschränkungen und Ver
bote - zB Ausfuhrverbote - hinsichtlich pri
vater Kriegslieferungen sind auf die Kriegs
führenden gleichmäßig anzuwenden (Pflicht 
zur Gleichbehandlung oder Unparteilich
keit)."!2) 

Der Sinn von wirtschaftlichen Sanktions
maßnahmen besteht oft aber gerade darin, 
nur eine der kriegsführenden Parteien zu 
treffen: Die Regierungsvorlage führt selbst 
das Beispiel der Importverbote der EU ge
genüber Argentinien während des Falkland
konflikts 1982 an. Eine österreichische Teil-
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nahme an diesen Wirtschaftssanktionen ge
gen Argentinien wäre nur um den Preis ei
nes Bruchs des Neutralitätsrechts möglich 
gewesen. Einen derartigen Völkerrechts
bruch begeht Österreich aber nicht erst im 
Kriegsfall, sondern schon mit dem Inkraft
treten der vorliegenden Verfassungsbestim
mung. Denn der Sinn dieser Bestimmung 
liegt gerade auch darin, Österreich in be
stimmten Fällen (z.B. dem Falklandkrieg) 
an der Erfüllung seiner Neutralitätspflichten 
zu hindern. Diese Verpflichtungen stehen 
aber nicht zur einseitigen Disposition Öster
reichs. All jenen Staaten gegenüber, die die 
österreichische Neutralität ausdrücklich oder 
stillschweigend anerkannt haben, besteht ei
ne völkerrechtliche Verpflichtung Öster
reichs zur vollumfänglichen Beachtung des 
Neutralitätsrechts. Das Inkrafttreten des zi
tierten Art. 23f. B-VG würde daher einen 
Völkerrechtsbruch Österreichs darstellen. 

••• versus Rechtsansicht 
des Verfassungsdienstes 
Innerstaatlich würde Art. 23f das Bundesver
fassungsgesetz über die Neutralität Öster
reichs stillschweigend abändern. Denn das 
Bundesverfassungsgesetz über die Neutra
lität Österreichs stellt einen Verweis auf das 
völkerrechtliche Neutralitätsrecht dar. Es 
enthält nicht nur explizite Verpflichtungen 
(auf die es in letzter Zeit von der Bundesre
gierung reduziert wird), sondern auch impli
zite Pflichten.(3) Korrekt wäre es gewesen, 
dem Bundesverfassungsgesetz über die 
Neutralität Österreichs einen weiteren Ab
satz anzufügen, in dem die von der Bundes
regierung intendierte Einschränkung im Be
reich der wirtschaftlichen Gleichbehand
lungspflichten zum Ausdruck gebracht wird. 
Die vom Verfassungsdienst vorgeschlagene 
Einfügung eines "GASP-Artikels" in das B
VG läßt das Neutralitätsgesetz demgegen
über formal unberührt. Freilich geht Art. 23f. 
als spätere Rechtsnorm dem Neutralitätsge
setz vor. Das gewünschte Ergebnis - die 
Einschränkung der Neutralität - wird durch 
diesen rechtstechnischen Trick somit eben
falls erreicht. Der Regierung wird aber die 
Peinlichkeit eines offenen Bruchs ihrer Ver
sprechungen betreffend der Aufrechterhal
tung der österreichischen Neutralität erspart. 
Politisch mag dies vor den Nationalratswah
len geschickt sein. Die gewählte Vorgangs
weise zeugt aber von einer ungeheuren Prä
potenz den Wählerinnen und Wählern ge
genüber, unter denen viele im Vertrauen auf 
die Versprechen der Regierung bei der 
Volksabstimmung einem EU-Beitritt zuge
stimmt haben. 

(1) Verdross, Die immerwährende Neutralität Öster
reichs!, Wietl1980, 66. 
(2) Verosta, Diedauemde Neutralität, Wien 1967, 85. 

(3) Vergleiche: Verdross, Neutralität 44. 

Mag. Felix Ehrnhöfer ist Rechtsberater des Grünen 
Klubs im Parlament. 
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Im zweiten Teil der JURIDIKUM-Serie über die 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 

der EU (GASP) diskutieren Johan Galtung, 

Dag Poleszynski und Olav Benestad (Oslo) 

Alternativen zum herrschenden Umgang mit 

drohenden Konfliktkonstellationen. 

ALTERNATIVEN ZUR GASP - AUS NORDISCHER SICHT 

Der Wille zur 
Supermacht 11 
. Die EG konnte als Muster guter Frie-

densarbeit dargestellt werden, weil 
frühere Feinde zusammengebracht wurden 
(Deutschland und seine Nachbarn, und z.B. 
Frankreich und Großbritannien), wodurch 
ein Krieg zwischen diesen Ländern unwahr
scheinlich geworden ist. Zur Zeit stimmt 
dieses Argument auch noch. Dies ist aller
dings eine zu eindimensionale Betrachtungs
weise. Die EU ist ein Staatenverbund, der 
sich von einer Konföderation zu einer Föde
ration entwickelt. Auf der Grundlage des 
Maastrichter Vertrags könnte eine solche Fö
deration bald eine konkrete Form annehmen 
und sich dann zu einer zur Kriegführung 
fähigen Supermacht mit stark zentralisierter 
A'iIßen- und Sicherheits politik werden. 
Schon jetzt ist die EU in mehrere Konflikte 
verwickelt, und sie ist durchaus in der Lage, 
weitere zu erzeugen. 

Eine Konföderation (wie die EG) ist die 
beste Formel für Frieden zwischen Staaten, 
weil 12 Länder mit individueller Außen
und Sicherheitspolitik nur schwerlich eine 
gemeinsame Aktion gegen ein drittes Land 
richten Können. Eine Föderation (wie die 
zukünftige EU) kann dagegen leicht eine 
Formel für Aggresion gegen andere Länder 
werden. 

Eine Föderation hat größere Freiheit, 
nach außen hin zu handeln, als jedes Mit
gliedsland, weil eine starke Arbeitsteilung 
zwischen Zentrum und Peripherie besteht. 
Das Zentrum steuert die Finanz-, Außen
und Verteidigungspolitik im Auftrag sämtli
cher Mitgliedsländer, die Peripherie steuert 
die Lokalpolitik. Auf lange Sicht kann je
doch eine Föderation so sehr die Wirkung 
einer Zwangsjacke annehmen, daß sie jahr-
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hundertealte Spannungen zwischen einzel
nen Mitgliedsländern nicht mehr absorbie
ren kann. Die Erfahrung zeigt, daß multina
tionale Föderationen zusammenbrechen, 
wie es in der Sowjetunion, Jugoslawien und 
der Tschechoslowakei in den letzten Jahren 
geschehen ist (und Rußland folgt wohl bald 
nach). 

Die wichtigsten äußeren Konfliktforma
tionen zwischen der EU und anderen Län
dern, mit militärischen Folgen auf kurze 
oder mittlere Sicht, liegen offenbar: 

1. In Osteuropa, mit klar definierten ethni
schen Gruppen und unterschiedlichen Klas
sen, unzufrieden mit der Umverteilung nach 
dem kalten Krieg. Zwischen der EU und sol
chen Gruppen können vielerlei Konflikte 
entstehen, unter anderem gegen das ortho
doxe Christentum gerichtet, über die alte 
Grenzlinie zwischen der Westkirche und der 
Ostkirche des Christentums. Die Jugosla
wienpolitik der EG ist ein Beispiel für Kon
flikte dieser Art. 

2. In Afrika, der Karibik und im PaziJik 
(ACP-Länder), die einzeln oder in Koalitio
nen gegen alte und neue kolonialistische 
Tendenzen innerhalb der EU protestieren. 
Hier sind Interventionen einer zukunftigen 
EU-Armee denkbar, mit mobilen Einheiten 
nach dem Muster der US Special Operation 
Forces l1 >, und dem Auftrag, Investitionen und 
koloniale Privilegien zu beschützen. 

(1) David Isenberg: "Sjokk-tropper skai sikre USAs in
teresser (Schock- Truppen sollen die Interessen der USA 
sichern)", Ny Tid nr. 11, 19.03. '93. Im Steuerjahr 
1992 erhielt das "Special Operations "-Kommando 3,1 
Milliarden Dollar,fast soviel wie das gesamte norwegi
sche Verteidigungsbudget. 
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3. Mit den arabischen und islamischen Län
dern, die ans Mittelmeer grenzen, einschließ
lich Albaniens, der Türkei und zum Teil 
auch Bosnien-Herzegowinas. Die negative 
Haltung der EU-Kommission gegenüber der 
islamischen Türkei - die allerdings gut ge
nug dazu war, das südöstliche Bollwerk der 
NATO gegen den Kommunismus zu bilden 
- ist ein Teil des Kollisionskurses gegen die 
islamische Welt. 

Diese Konfliktformationen haben so tiefe 
historische und kulturelle Wurzeln in der eu
ropäischen Geschichte, daß sie nicht ver
schwinden werden. Vor dem geschilderten 
Hintergrund kann man sich vorstellen, wie 
sich die EU in den kommenden 10-50 Jah
ren möglicherweise entwickeln kann, falls 
der europäische U nionsprozeß ungehindert 
fortschrei tet. 

Staff Sicherungstrupps ••• 
Als Folge des Maastricht-Abkommens wird 
voraussichtlich die Westeuropäische Union 
den "militärischen Arm der EU" bilden. Das 
Kommunique aus dem wichtigen Treffen 
zwischen Helmut Kohl und Franc,;ois Mitte
rand in La Rochelle am 22. Mai 1992, das in 
der Aufstockung der deutsch-französischen 
Brigade zu einer 35.000 Mann starken Trup
pe resultierte, um der EU ab 01.10.95 eine 
eigene militärische Einheit zu geben, nennt 
unter anderem "die Bewahrung des Frie
dens außerhalb Europas" als eine der 
Hauptaufgaben dieser Einheit. Später kam 
noch Belgien dazu, und bei der Einweihung 
des Eurocorps am 05.11.93 wurde bekanntge
geben, daß diese Einheit 50.000 Mann mo
bilisieren könne. 

••• des europäischen 
Kapitals ••• 

Deutschlands Formulierung einer seiner Si
cherheitsinteressen macht klar, worum es 
geht: "Den freien Welthandel und den Zu
gang zu strategischen Rohstoffen zu 
sichern"(2). Man kann sich außerdem vorstel
len, daß solche friedens bewahrenden Trup
pen - auch unter der Bezeichnung "Feuer
wehrtrupps" bekannt - je nach Bedarf in 
Osteuropa eingesetzt werden. Hier geht es 
um die Sicherung der freien Entfaltung des 
Euro-Kapitals, die jetzt schon u.a. mit dem 
Verkauf von Atom-Dienstleistungen (Aufrü
stung und Fertigstellung entstehender 
Atomkraftwerke etc.) und mit Investitionen 
im Öl- und Gasbereich zur Sicherung der 

(2) Vorlage des deutschen Verteidigungsministeriums an 
das Verteidigungskomitee des Deutschen Bundestages, 
20. Januar 1992. 
(3) Hilde Harbo: "Russland positiv til energitraktat 
(Rußland positiv zu Energietraktat)", Aftenposten 
04.07.'93. 
(4) Sechs frühere Sowjetrepubliken (Kasachstan, Aser
baidschan, Kirgisien, Turkmenistan, Usbekistan und 
Tadschikistan), der Iran, Pakistan lmd die Türkei er-
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Energieversorgung Westeuropas in vollem 
Gang istY) 

Ein effektives Militärwesen zur Unter
stützung der Polizeistärken hält die wach
senden sozialen Spannungen in Schach, die 
dadurch entstehen, daß große Bevölkerungs
gruppen aus ärmeren Ländern in die EU 
emigrieren wollen. Man erahnt schon die 
Konturen der sozialen Aufstände als Folge 
des "Zustromes aus dem Osten", nachdem 
sich dort die Auflösungstendenzen verstär
ken. Ein effektiver Grenzschutz ("Festung 
Europa ") bremst die Immigration aus armen 
Ländern, und die Anzahl von anerkannten 
Asylbewerbern wird auf ein Minimum be
grenzt - das ist schon jetzt erklärte französi
sche und deutsche Politik. 

Dies wird auch noch dadurch unterstri
chen, daß die Assoziierungsabkommen der 
EU mit osteuropäischen Ländern nur teil
weise drei "Freiheiten" zulassen: für Waren, 
Kapital und Dienstleistungen - nicht aber 
für Arbeitskraft. Außerdem wird die Kontrol
le im Westen liegen: Waren und Dienstlei
stungen gehen von West nach Ost, während 
Kapital von Ost nach West "heimgeholt" 
wird. Wenn westliche Technologie und 
westlicher Führungsstil ihren Einzug im 
Osten halten, wird als Resultat die schon 
vorher hohe Arbeitslosigkeit noch weiter 
steigen, sowohl hüben als auch drüben. 

Die militärische Gefahr aus der UdSSR 
ist ersetzt worden durch die Furcht vor neu
en, selbständigen Atommächten wie Ruß
land, der Ukraine, Weißrußland und Kasach
stan in der einen oder anderen unvorherseh
baren Konstellation. 

Im wirtschaftlichen Bereich nimmt die 
Herausforderung durch Japan zu, besonders, 
falls die Zusammenarbeit zwischen Japan, 
China, Vietnam und einem wiedervereinten 
Korea (die konfuzianisch-ostbuddhistischen 
Länder) auflebt. China strebt voran auf dem 
Weg, eine wirtschaftliche Großmacht zu 
werden, bedingt durch seine Größe und sein 
starkes wirtschaftliches Wachstum. 

In dem Maße, wie die politische Bedeu
tung der USA sinkt, wird auch der Einfluß 
der NATO in Europa schwinden. Sie wird 
nach und nach durch die aus Brüssel gesteu
erte Westeuropäische Union (WEU) ersetzt 
werden. 

Auf kurze Sicht ist die Rede von der so
genannten G3 Gruppe - die USA, Japan und 
die EU - auf längere Sicht kann ein Kampf 
zwischen mindestens sechs bis sieben Hege
monien entstehen. Zu den drei genannten 

neuerten am 28.11. '92 die Wirtschaftsorganisation 
ECO, die vor 25 Jahretl gegründet worden war. Die In
tegration wurde durch die iranische Revolution 1979 ge
stoppt, setzte aber 1985 fort lmd erlebte eine Renais
sance nach der Auflösung der Sowjetuniotl. Im Herbst 
1993 hat sich auch Afghanistan angeschlossen. Die Ge
samtbevölkerung in der ECO beträgt damit ca. 313 
Millionen, und die Fläche umfaßt 5,5 Millionetl Qua
dratkilometet: 
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kommen noch das ehemalige Sowjet-Gebiet 
mit dem Schwerpunkt Rußland-Weißruß
land-Ukraine, eine asiatische Großmacht mit 
dem Schwerpunkt Japan/China/Korea/Viet
nam, Indien, sowie die islamische/arabische 
Welt mit dem ECO-Gebiet l") als wichtigem 
Schwerpunkt. Angesichts der Angst des 
christlichen Europa besonders vor orthodox
russischem und vor arabischem Einfluß wird 
klar, daß eine Einigung der islamischen Welt 
die Argumentation für ein Europa-Heer be
flügeln wird. 

Die beschriebenen Szenarien haben 
solch katastrophale Konsequenzen, daß wir 
dringend Alternativen benötigen, um zu ver
hindern, daß sie Wirklichkeit werden. Unse
re Vision ist, daß ganz Europa von einer im
mer enger werdenden Zusammenarbeit zwi
schen allen Ländern geprägt wird, mit ver
schiedenen Verknüpfungsmechanismen und 
möglichst vielen Berührungspunkten. 

••• ein all-europäisches 
Haus ••• 

Die heutige EU besteht aus nur 12 Ländern, 
und 7 Länder sind EFTA-Partner; EU und 
EFTA zusammen machen weniger als die 
Hälfte der Bevölkerung Europas aus. Europa 
ist ein enormer Kontinent, der sich von 
Grönland im Nordwesten bis zum Ural im 
Osten erstreckt - manche werden sagen, so
gar bis zur russischen Halbinsel Kamtschatka 
am Pazifik. Bezieht man alle ehemaligen So
wjetrepubliken ein, besteht Europa heute 
aus ca. 56 verschiedenen Ländern mit einer 
Gesamtbevölkerung von ca. 850 Millionen 
Menschen,(5) und es werden noch mehr wer
den. Es gibt aber auch starke regionale Be
wegungen, zum Beispiel die 23 keltischen 
Völker im Bereich zwischen dem Schotti
schen Hochland im Norden und Andalusien 
in Südspanien. Am kontinental-europä
ischen Flickenteppich gibt es SO verschiede
ne Sprachen, wovon 31 - von zusammen SO 
Millionen Menschen gesprochen - als Min
derheitssprachen eingestuft werden. In ganz 
Europa finden sich über 90 Sprachen und 
mehr als 200 ethnische Gruppen - ein faszi
nierender Kontinent mit nahezu unendli
chen Möglichkeiten, neue Kontakte zu 
knüpfen, um mehr über andere Kulturen 
und Völker zu lernen. 

Besonders in den osteuropäischen Län
dern, die seit Ende des 2. Weltkrieges oder 
teilweise noch länger von diktatorischen Re
gimes regiert wurden, besteht ein starker 
Bedarf an Kontakt mit Menschen im We-

(5) 19 EWR (EU+EFTA) Länder (22 selbstverwaltete 
Gebiete, wetln man die Färöer-Inseln, Grönland und 
Aland mitzählt), sowie Polen, Tschechien, die Slowakei, 
Unga1'll, Estland, Lettland und Litauen; die Türkei, 
Rumänien, Bulgarietl und Albanien; Malta, Zype1'll, die 
Ukraine, WeijJrußland, Rußland (mit 16 selbstverwalte
ten Republiken; 53 in der Ex-UdSSR) und Moldawien; 
die Kleinstaaten Monaco, San Marino, Andorra und der 
Vatikanstaat, sowie 6 Länder im ehem. Jugoslawien. 
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steno Die westeuropäische Union, wie sie 
sich die Staatsführungen nach der Ratifikati
on des Maastricht-Abkommens vorstellen, 
wird den Bedarf Osteuropas weder befriedi
gen wollen noch können. Ganz im Gegen
teil; der Grenzschutz wird verschärft, um die 
Völker, deren Regimes man jahrzehntelang 
wegen ihrer geschlossenen Grenzen kritisiert 
hat, am Eintritt in die gute Gesellschaft zu 
hindern. 

Wenn der Aufbau einer all-europäischen 
Alternative, eines "all-europäisches Hauses", 
gelingen soll (der Leitgedanke des einzigen 
vIsIOnären europäischen Staatsmannes, 
Michail Gorbatschow; die anderen sind Re
gionalpolitiker), die die vielen Länder und 
Regionen des oben beschriebenen giganti
schen Europa koordiniert, ist es notwendig, 
auf mehrere Pfeiler zu bauen: 

1. Verteidigungs- und sicherheitspolitische Zu
sammenarbeit innerhalb des Rahmens der KS
ZE (Konferenz für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa), die bereits über 50 
Mitglieder hat: Wir würden uns wünschen, 
daß die KSZE die einseitige Gewichtung 
wirtschaftlichen Wachstums und verstärkten 
Handels zurücknimmt, Absichten zur ver
stärkten Nutzung von Atomkraft zurück
weist und sich zum Ziel setzt, die Techno
logie für erneuerbare Energie voranzutrei
ben.(6) Die KSZE muß außerdem administra
tive und operative Einheiten ausbauen, zum 
Beispiel friedensbewahrende Truppen in 
Zusammenarbeit mit der UNO; 

2. Kulturelle und wissenschaftliche Zusam
menarbeit im EuroparatY) Diese parlamentari
sche Organisation mit einer im Verlauf der 
Demokratisierung Osteuropas ständig wach
senden Mitgliederzahl hat als Zielsetzung, 

(6) (Norw.j Außenministerium: Parlamentsprotokoll 
Nr. 42 (1975-76): "Dm Norges deltakelse i Konferansen 
om Sikkerhet og Samarbeid i Europa (KSSE) (Über 
Norwegens Teilnahme an der Konferenz für Sicherheit 

Demokratie, Umweltschutz, Frieden und 
Kulturaustausch (auch auf kommunalem Ni
veau) zu fördern. Die Beschlüsse des Euro
parates sind völkerrechtlich verbindlich, 
auch wenn sie keine zwischenstaatlichen 
Bindungen beinhalten, die die Souveränität 
der Mitgliedsstaaten beeinträchtigen. Der 
Europarat ist für alle demokratischen Länder 
in Europa offen und zählte im Sommer 1993 
32 Mitgliedsländer sowie 7 auf der Warteli
ste (Lettland, Weißrußland, Rußland, die 
Ukraine, Kroatien, Moldawien und Albani
en). Die Teilnahme sämtlicher europäischer 
Länder an dieser wichtigen Zusammenarbeit 
muß angestrebt werden - und der Hauptsitz 
sollte vielleicht weiter nach Osten verlegt 
werden, zum Beispiel nach Minsk in 
Weißrußland; 

••• am Gebot ••• 
3. Wirtschafts- und Umweltzltsammenarbeit in
nerhalb der ECE, der Wirtschaftskommissi
on der UN für Europa, mit Teilnehmern aus 
ganz Europa, den USA, und Kanada. Die 
ECE sollte durch mehrere Länder verstärkt 
werden und Observateure aus der ganzen 
Welt bekommen. Außerdem sollten die eu
ropäischen Regionen die Zusammenarbeit in 
anderen UN-Organisationen verstärken, Bei
spiele sind UNIDO (United Nations Indu
strial Development Organization), UNC
TAT (die UNO-Konferenz für Handel und 
Entwicklung) und UNEP (das Umweltpro
gramm der UNO). Ziel muß sein, daß die 
UNO effektiver zu einer ökologisch fundier
ten sozialen und menschlichen Entwicklung 
beitragen kann. 

Eine Zusammenarbeit auf der Grundlage 
der KSZE, des Europarates und der ECE 

und Zusammenarbeit in Europa (KSZE})", Oslo 
19.12. '75, S. 57-68: "Samarbeid pd de {!konomiske 
omrdder, de vitenskapelige og teknologiske omrdder og 
i{lilj{!ve1'll (Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem, wis-

muß selbstverständlich Westeuropas tradi
tionelle Erzfeinde Rußland und die Türkei 
sowie die sechs eurasiatischen moslemischen 
Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan, Usbe
kistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgi
sien und Kasachstan (wovon fünftürkische 
Sprachen sprechen) einbeziehen. 

••• der Solidarität 
Es wäre hilfreich, wenn einige Länder in 
mehreren Regionen und Staatenbunden 
gleichzeitig mitwirken könnten: 

Die sieben Donaustaaten, die sechs Län
der am Schwarzen Meer, die Mittelmeerlän
der (22 Länder) - je mehr Länder, je stärke
res Überlappen, je umfangreichere Zusam
menarbeit, je größere Komplexität desto 
besser. Alle europäischen Länder haben et
was zur zukünftigen europäischen Gemein
schaft beizutragen - sei es kulturell, sprach
lich oder sozial. 

Ein ökologisches Europa muß seine Viel
fältigkeit bewahren und Eingleisigkeit, kul
turelles Verflachen und unnötigen Handel 
vermeiden. Das Solidaritätsprinzip gebietet 
globale Zusammenarbeit, nicht eine regiona
le Begrenzung auf die EU. 

Dieser Text ist ein Auszug aus: Dag V. Poleszynski, 
Johan V. Galtung, Olav M. Benestad, Alternativer til 
europeisk union, Norges plass i verden, Oslo 1993. 

Er wurde von Heidrun Bubik, Silke Reincke und Seba
stian Schmidt ins Deutsche übersetzt. 

Das gesamte Buch wird in deutscher Sprache bis Jah
resende 1994 unter dem Titel "Alternativen zu Maa
stricht" im agenda-Verlag, Münster erscheinen. 

senschaftlichem und technologischem Gebiet lttld im Um
weltschutz) ". 
(7) Information Departmetlt: "The COll1lcil of Europe", 
Strasbourg 1992. 

Studieren im Ausland . •• 
. . .ist immer auch eine Frage des Geldes. 

Zugegeben. 

Aber noch nie hat es so viele gute Möglichkeiten gegeben, sich einen Studienaufenthalt, einen 
Sprachkurs, Bibliotheks- oder Recherchearbeiten, einen Post-Graduate-Kurs, 

einen Forschungsaufenthalt etc. im Ausland zu finanzieren. 

Das Wissenschaftsministerium stellt eine Vielzahl verschiedenartiger Stipendien für 
unterschiedliche Zwecke und Zielgruppen zur Verfügung. 

Erkundigen Sie sich im Auslandsbüro Ihrer Universität oder Hochschule. 
Holen Sie sich die Broschüre "Auslandsstipendien". 

Eine Information des Wissenschaftsministeriums 
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Not macht 
erfinderisch 

. Josef Rohrböck 

Vor die schier unlösbare 
Aufgabe gestellt, Lösch
naks Asylpolitik nicht 
durch Gesetzesaufhe
bungen zu diskreditieren, 
ohne seinen Ruf als Hüter 
des Rechtsstaates zu 
verlieren, blieb dem 
Verfassungsgerichtshof 
nur Eines: Hinein-, Um
und Weginterpretieren 
(sog. "verfassungskon
forme" Interpretation). 
Gesamteindruck: 
OHenkundig mangelhaft. 

Der VfGH hat in jüngster Vergangenheit 
drei wesentliche Entscheidungen gefällt, die 
im Lichte des AsylG 1991 (I) von außeror
dentlich großer Bedeutung sind. Es handelt 
sich im einzelnen um den Beschluß vom 
22.6.1994, B 836/94-14 ua, sowie die Er
kenntnisse vom 30.6.1994, B 1219/93-11 ua 
und vom 1.7.1994, G 92, 93/94-10. Der hier 
vorgegebene Rahmen reicht nicht dazu aus, 

(1) Bundesgesetz über die Gewährung VOtl Asyl (Asylge
setz 1991) BGB11992/8 idF BGBI1992/838, BGBI 
1993/434 und BGBI1994/610. 
(2) Vetfassungsgerichtshofgesetz BGB11930/127 wv als 
Vetfasslmgsgerichtshofgesetz - VerfGG 1953 BGBI85 
idFdlN BGBI1993/510. 
(3) Vgl § 85 Abs 1 VetfGG. 
(4) Vgl § 85 Abs 2 er:rter Satz VetfGG; siehe dazu auch 
die attnähemd wörtlich gleich/autmde Regelung des § 30 
VwGG (Verwaltlmgsgerichtshofgesetz StGB11945/203 
wv als Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG BG
BI 10 idFdlN BGBI 1990/330). 
(5) In der Folge kurz: BMI 
(6) Ob und inwieweit die Ausfiihrnngen des VfGH auf 
Beschwerden gegen Bescheide des BMI, mit denen Asy
lausdehnungsatlfräge iS des § 4 AsylG 1991 übertrag
bar sind, istfraglich. 

Nr 4/94 

diese Judikate umfassend abzuhandeln und 
dogmatisch ausführlich darzulegen; jedoch 
sollen hier die wesentlichsten Fragen skiz
ziert und eine kurze Einführung in die mit 
dieser Judikatur verbundenen Problematik 
geboten werden. 

Die aufschiebende Wirkung 
iS des § 8S (2) VerfGG(21 

Beschwerden an den VfGH kommt ex lege 
keine aufschiebende Wirkung ZU;(·l) doch hat 
der VfGH der Beschwerde aufschiebende 
Wirkung zuzuerkennen, insoweit dem nicht 
zwingende öffentliche Interessen entgegen
stehen und nach Abwägung aller berührten 
Interessen mit dem Vollzug oder mit der 
Ausübung der mit Bescheid eingeräumten 
Berechtigung durch einen Dritten für den 
Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger 
Nachteil verbunden wäre.(;) In besagtem Be
schluß vom 22.6.1994, B 836/94-14 ua, hat 
sich der VfGH relativ ausführlich mit der 
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 
einer Beschwerde gegen Bescheide des Bun
desministers für Inneres (5), mit denen Anträ
ge auf Asylgewährung (6) nach dem AsylG 
1991 abgewiesen (7) wurden, beschäftigt: 

Primäre Voraussetzung für die Zuerken
nung der aufschiebenden Wirkung ist - wie 
der VfGH ausführt -, daß "der bekämpfte 
Bescheid überhaupt einem "Vollzug" iS des 

. § 85 Abs. 2 VerfGG zugänglich ist." Der Vf
GH hat die Vollzugstauglichkeit(S) von Be
scheiden, mit denen ein Asylantrag abgewie-

(7) Mit der Abweisung eines Asylantrages bzw Asylaus
dehnungsantrages werdm im Hinblick auf das Rechts
biindel "Asyl" (vgl § 1 Z 2 AsylG 1991) keine Rechte 
"gestaltet" bzw "festgestellt". Vgl dazu Ulrike Davy, 
Asylvetfahren und Schubhaft, JRP 1993,54; Rohrböck, 
Das Asylgesetz 1991 (1994), 213, 218. 
(8) Zur VollzugstauglicMeit siehe Puck, Die aujschiebm
de Wirkung bei Beschwerden vor den Gerichtshöfen des 
öffentfichen Rechts, ZjV 1982,362; Obemdotfer, Die 
österreichische Verwaltungsgerichtsbarkeit (1983), 120; 
siehe auch VwGH 29.11.1988, A W 88/08/0033. 
(9) Vgl § 9 Abs 1 AsylG 1991. 
(10) B ltndesgesetz über die Einreise lttld dm Aufettthalt 
von Fremden (Fremdengesetz - FrG) BGBI 1992/838 
idFdlN BGBI1994/314. 
(11) Vgl § 9 Abs 1 zweiter Satz AsylG 1991 iVm §§ 17, 
35,36 und 82 FrG. 

JURIDIKUM 

Recht & Gesellschaft 

sen wird, allgemein bejaht. Auf dem Boden 
der "Wirksamkeitstheorie" stützt er sich auf 
die Auswirkungen auf eine bestehende vor
läufige Aufenthaltsberechtigung nach § 7 
Abs. 1 AsylG 1991, damit im Zusammen
hang auf die Vollstreckbarkeit eines Aufent
haltsverbotes (9), auf die Anwendbarkeit ein
zelner Bestimmungen des FrG(lO) betreffend 
die Ausweisung, Zurückschiebung, Abschie
bung und die Verhängung von Verwaltungs
strafen wegen unbefugten Aufenthalts nach 
der Abweisung eines Asylantrages (11). Die 
Abweisung eines Asylantrages zeigt - los
gelöst von einer vorläufigen Aufenthaltsbe
rechtigung nach § 7 Abs. 1 AsylG 1991 -
auch Auswirkungen auf die vom Bund -
wenngleich ohne Rechtsanspruch - "zu ge
währende Betreuung nach dem Bundesbe
treuungsgesetz" (12) und auf Strafverfahren 
nach dem FrG(I.l). Zwingende öffentliche In
teressen (14), die der Zuerkennung der auf
schiebenden Wirkung entgegenstünden, 
konnte der VfGH - zumindest in den im Be
schluß behandelten Einzelfällen - nicht fest
stellen. (1.\) 

Nach den Ausführungen des VfGH wird 
im Rahmen der Interessenabwägung "die 
Entscheidung in der Regel zugunsten des 
Asylwerbers ausfallen ", wenn die "Rechts
wirkung der Zuerkennung der aufschieben
den Wirkung in der Verlängerung des Be
standes der vorläufigen Aufenthaltsberechti
gung besteht und dagegen nicht im Einzel
fall zwingende öffentliche Interessen spre
chen. " Die Bestimmungen des FrG (16) wür
den nicht ausschließen, "daß ein Asylwerber 
nach Erlassung des negativen Asylbeschei
des (womit der Verlust der vorläufigen Auf
enthaltsberechtigung verbunden ist) durch 
Hinzutreten weiterer für sich aber nicht aus
reichend effektiv bekämpfbarer Rechtsakte 
in einen Staat ausgewiesen wird, in dem er 
Gefahr läuft, dort einer unmenschlichen Be
handlung oder Strafe oder der Todesstrafe 
unterworfen zu werden, ehe allfällige von 
ihm relevierte Fehler des negativen Asylbe
scheides vom Verfassungsgerichtshof aufge
griffen werden können. Solange das Gesetz 
solche Folgen nicht zweifelsfrei ausschließt, 
muß davon ausgegangen werden, daß die 
durch den negativen Asylbescheid eintreten-

(12) Bundesgesetz, mit dem die Bundesbetreuung von 
Asylwerbem geregelt wird (Blmdesbetrettungsgesetz) BG
BI 1991 /405 idF BGBI1994/314; vgl § 1 iVm § 3 leg 
cit. 
(13) ZB auf die Frage, ob - wie der VfGH ausführt
"gemäß § 6 Abs 1 AsylG 1991 ein Straf ausschließungs
grlttld iS des § 6 VStG vorliegt". 
(14) Zu den zwingetlden öffetltlichen blteressen siehe 
Puck (FN 8) 464; Obemdotfer (FN 8) 123; 
Walter/Mayer, Bundesvetfassungsrecht 7 (1992), Rz 
986. 
(15) Etfordem zwingmde öffetltliche Interessen dett so
fortigett Vollzug des bekämpftetl Bescheides, scheidet eine 
"Abwägung aller berührten Interessm" iS des § 85 Abs 
2 VetfGG aus. 
(16) Vglinsb§§ 17,18,22,27, lmd54FrG. 
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Recht & Gesellschaft 

. den Wirkungen für den be
schwerdeführenden Asylwer
ber einen unverhältnismäßi
gen Nachteil bedeuten." 

Als Zwischenergebnis läßt 
sich festhalten: Der Verlust 
der vorläufigen Aufenthaltsbe
rechtigung und die rechtlichen 
Konsequenzen daraus stellen 
einen "unverhältnismäßigen 
Nachteil"(17) iS des § 85 Abs. 2 
VerfGG dar, wobei das 
Rechtsschutzinstrumentarium 
des FrG hier keinen ausrei
chend effektiven Rechts
schutz zuläßt. Anders ist nach 
Ansicht des VfGH die Rechts
lage allerdings dann, wenn die 
Stellung eines in Rede stehen
den Asylantrages keine vorläu
fige Aufenthaltsberechtigung 
bewirkt hat, etwa weil der 
Asylantrag nicht innerhalb der 
in § 7 Abs. 1 AsylG 1991 nor
mierten einwöchigen Frist 
eingebracht wurde. In diesen 
Fällen wäre es folglich ausge
schlossen, durch einen Be
schluß des Verfassungsge
richtshofes, mit dem den ent
sprechenden Beschwerden die 
aufschiebende Wirkung zuer
kannt würde, eine vorläufige 
Aufenthaltsberechtigung zu 
verlängern. Allfällige sonstige 
Rechtswirkungen der ange
fochtenen Bescheide sind 
nach Ansicht des VfGH nicht 
derart, "daß mit deren Vollzug ein unver
hältnismäßiger Nachteil des § 85 Abs. 2 
VerfGG für den Beschwerdeführer verbun
den wäre". 

Zu den Auswirkungen der Zuerkennung 
der aufschiebenden Wirkung hält der VfGH 
fest: "Durch die Zuerkennung der aufschie
benden Wirkung wird der Eintritt der 
Rechtswirkungen des angefochtenen Be
scheides hinausgeschoben; der Bescheid ver
mag vorläufig keine Rechtswirkungen zu 
entfalten; mit der Zuerkennung der auf
schiebenden Wirkung haben bis zur Ent
scheidung des Verfassungsgerichtshofes 
über die Beschwerde alle Maßnahmen, die 
sonst aufgrund des angefochtenen Beschei
des zulässig wären, zu unterbleiben (vgl VfS-
19. 6215/1970, 8208/1977; VfGH 3.5.3978, B 
187/78)". Wie weiter ausgeführt wird, "be
wirkt die Zuerkennung der aufschiebenden 
Wirkung die Fortdauer der vorläufigen Auf
enthaltsberechtigung nach § 7 Abs. 1 AsylG 

(17) Zum unverhältnismäßigen Nachteil siehe zB 
VwGH 26.7.1988, AW 88/08/0008; 3.7.1978, 
1308/78; 19.10.1984, 84/08/0204; VwSlgNF 9176 A; 
VwGH 17.1.1980, 3029/79. 
(I 8) Dies ist deshalb erwähn8tlswert, weil "general
präv8tltive Überlegungm" und die Bezugnahme auf 
"Schwierigkeit8tl für die Vol/ziehung" einer gängigen Ar
gumentationslinie des BMI entsprechen. 
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1991 (ausgenommen den Fall, daß der Asyl
antrag offenkundig nach Ablauf der ein
wöchigen Frist des § 7 Abs. 1 AsylG 1991 ge
stellt wurde) und damit insbesondere den 
Aufschub der Durchsetzbarkeit eines Auf
enthaltsverbotes sowie die vorläufige Un
zulässigkeit einer Ausweisung iS des § 17 
FrG (s. § 9 Abs. 1 AsylG 1991)." 
'li Mit gegenständlichem Beschluß hat der 
VfGH "generalpräventive Überlegungen" 
und Behauptungen des BMI, daß· der 
Rechtsschutz, den der Verfassungsgerichts
hof im Wege der Gewährung der aufschie
benden Wirkung bietet, für die Vollziehung 
"Schwierigkeiten bereite", ausdrücklich ver
worfen.(lB) 

Die vorläufige 
Aufenthaltsberechtigung 

Der Beschluß des VfG H vom 22.6.1994, B 
836/94-14 ua enthält auch grundlegende 

(19 ) Hervorhebung durch dm Autor. 
(20) Gem § 2 Abs 2 Z 3 AsylG 1991 wird einem Flücht
ling kei1/ Asyl gewährt, wetll/ er bereits i1/ einem a1/derm 
Staat vor Vetfolgung sicher war. 
(21) In diesem Sillne ei1/e "versubjektivierte" Vetfol
gUllgsgefahr. 
(22) Siehe dazu Rohrqöck (FN 7) 132jf. 
(23) § 19 Abs 1 Z 1 AsylG 1991. 

JURIDIKUM 

Ausführungen betreffend die 
vorläufige Aufenthaltsbe
rechtigung nach § 7 Abs. 1 
AsylG 1991. Gem § 7 Abs. 1 
AsylG 1991 ist ein Asyl
werber, der gem § 6 einge
reist ist, ab dem Zeitpunkt, 
zu dem ein Asylantrag ge
stellt wurde, zum Aufenthalt 
im Bundesgebiet berechtigt, 
wenn der Asylantrag inner
halb von einer Woche ab 
dem Zeitpunkt der Einreise 
in das Bundesgebiet oder in
nerhalb von einer Woche ab 
dem Zeitpunkt gestellt wur
de, in dem er im Bundesge
biet von der Gefahr einer 
Verfolgung Kenntnis erlangt 
hat. Aus der Bezugnahme auf 
§ 6 AsylG 1991 folgt, daß der 
Fremde ua nur dann zum 
vorläufigen Aufenthalt be
rechtigt ist, wenn er "direkt 
aus dem Staat kommt (Art. 
31 Genfer Flüchtlingskon
vention), in dem er behaup
tet(">, Verfolgung befürchten 
zu müssen". Vor diesem Hin
tergrund betont der VfGH 
den sachlichen Zusammen
hang mit dem Asylaus
schlußtatbestand des § 2 Abs. 
2 Z 3 AsylG 1991 (20) und führt 
dazu weiter im wesentlichen 
aus: 

"Soweit fraglich ist, ob 
der Asylwerber gemäß § 6 

AsylG 1991 nach Österreich eingereist ist, 
hätte sich daher der Verfassungsgerichtshof 
bei der Entscheidung über den Antrag auf 
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 
mit einer Frage zu beschäftigen, die in we
sentlicher Hinsicht jener gleicht, die er im 
Beschwerdeverfahren im Rahmen seiner 
Prüfungsbefugnis bei der Beurteilung des 
angefochtenen Bescheides zu lösen hat, mit 
dem ein Asylantrag deshalb gemäß § 2 Abs. 
2 Z 3 leg cit abgewiesen wurde, weil der 
Asylwerber nach Meinung des BMI aus ei
nem sicheren Drittland nach Österreich ein
gereist sei. 

Eine - unter dem Gesichtspunkt der 
Wahrung eines effektiven Rechtsschutzes 
(vgl hiezu zB VfSlg. 11.196/1986, S 909 f.; 
11.590/1987, S 800 f.; 12.683/1991, S 470 ff., 
VfGH 13.10.1992, G 119/92; 30.6.1993, G 
275/92 u.a. Zlen.) vorzunehmende - verfas
sungskonforme Auslegung führt deshalb zu 
folgendem Ergebnis: Da die Sachfrage für 

(24) § 19 Abs 1 Z 2 AsylG 1991. 
(25) § 19 Abs 1 Z3 AsylG 1991. 
(26) Vgl Rohrbäck, Asylpolitik ulld Asylgesetz in Öster
reich, itl Althaler/Hohmwarter (Hrsg), Torschluß 
(1992),951 
(27) Vgl dazu Rohrbäck (FN 7) 140 jf. 
(28) Ob außerhalb "des Gesichtspunktes der vorliegen
dm Beschwerdetl" 1/ath Ansicht des VfGH vetfassu1/gs-
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den Verfassungsgerichtshof offen ist, hat er 
für die Entscheidung über Begehren, der 
Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuer
kennen, vom Vorbringen des Asylwerbers 
auszugehen (s. § 6 Abs. 1 AsylG 1991, wo
nach es - vorerst - auf die Behauptung des 
Asylwerbers ankommt). 

( ... ) In der Regel wird sohin zunächst an
zunehmen sein, die AsylantragsteIlung habe 
die vorläufige Aufenthaltsberechtigung be
wirkt. ( ... )" 

Diesen Ausführungen des VfGH läßt sich 
im wesentlichen entnehmen, daß für die 
"direkte Einreise" und somit für die vorläu
fige Aufenthaltsberechtigung nicht eine ob
jektive Gefährdungslage, sondern die "Be
hauptung einer Gefährdungslage " (211 die we
sentliche Rechtsbedingung darstellt. Damit 
stellt sich der VfGH eindeutig gegen die 
Praxis, welche die "direkte Einreise" im 
Lichte einer rein objektiven und vergangen
heitsorientierten Gefährdungslage beur
teilt.(Z2) Der Ansatz des VfGH würde den 
zum vorläufigen Aufenthalt nach § 7 Abs. 1 
AsylG 1991 berechtigten Personenkreis er
heblich ausdehnen. Es ist allerdings nicht zu 
erwarten, daß die Praxis dem folgen wird. 

Abweisungstatbestände 
nach § 19 (1) AsylG 1991 

Gem § 19 Abs. 1 AsylG 1991 sind Asylanträ
ge in jedem Stand des Verfahrens abzuwei
sen, wenn der Asylwerber einer Ladung zu 
einer Vernehmung oder zu einer mündli
chen Verhandlung ohne vorhergehende Ent
schuldigung nicht nachgekommen ist(23); der 
Asylwerber eine Änderung der Abgabestelle 
nicht rechtzeitig mitgeteilt hat(") oder sich 
der Asylwerber weigert, an der erkennungs
dienstlichen Behandlung mitzuwirken (25). 

Dem Wortlaut nach stellt diese Bestim
mung einen in eine formellrechtliche Norm 
gekleideten Asylausschlußtatbestand dar. 
Die Säumnis eines Asylwerbers iS des § 19 
Abs. 1 leg cit hat allerdings mit der Schutz
bedürftigkeit eines Flüchtlings nichts zu 
tun.(26) Neben der Unsachlichkeit des Rege
lungsinhaltes des § 19 Abs. 1 leg cirenthält 
diese Norm auch gravierende Abweichun
gen von den allgemeinen Verfahrensgeset
zen und begegnet däher zusätzlichen verfas
sungsrechtlichen Bedenken.(2)) Vor diesem 
Hintergrund hegt der VfGH in seinem Er
kenntnis vom 30. Juni 1994, B 1219/93-11, 
"unter dem Gesichtspunkt der vorliegenden 
Beschwerden" (28) ob der Verfassungsmäßig
keit des § 19 AsylG 1991 allerdings keine 
Bedenken: 

rechtliche Bedenken bestehen, bleibt unklar. 
(29) Siehe dazu relativ aus/ührlich Rohrböck (FN 7) 
116ff 
(30) Nach Art 11 Abs 2 B- VG werdm, soweit ein Be
dürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriftm als 
vorhandm erachtet wird, das VerwaltungsverfahrC1l, die 
allgemeinen Bestimmungm des Verwaltungstra/rechtes, 
das Verwaltungsstrafverfahren und die Verwaltungs
vollstreckung auch in den Angelegenheiten, in denen die 
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Ohne weitere Begründung hält der VfGH 
fest: "Das Asylverfahren wird von Art. 6 
EMRK nicht erfaßt. Beim Asylrecht handelt 
es sich um kein civil right ( ... )". Dabei be
ruft sich der VfGH auf "grundsätzliche Aus
führungen" in VfSlg 11.500/1987. Nun sollte 
selbst dem VfGH nicht entgangen sein, daß 
sich mittlerweile die Rechtslage wesentlich 
geändert hat. Im Unterschied zum AsylG 
1968 definiert nun das AsylG 1991 "Asyl als 
ein weitreichendes Bündel von Rechten ", 
dessen Komponenten in einigen Bereichen 
der Charakter eines "civil right" nicht 
schlechthin abgesprochen werden kann.(") 

Die verfahrensrechtlichen Vorschriften 
des AsylG 1991 - dies ist eine wesentliche 
Feststellung - sind an Art. 11 Abs. 2 B-VG 
zu messen.(·1t)) Für den VfGH stellt sich sohin 
weiters die Frage, ob die vom A VG und Zu
stellG abweichenden Vorschriften mit Art. 
11 Abs. 2 B-VG in Einklang stehen, weil sie 
"zur Regelung des Gegenstandes erforder
lich sind". (}I) Dazu wird näher ausgeführt: 
"Das Verfahren zur Gewährung von Asyl 
weist Besonderheiten auf, die Abweichun
gen von Bestimmungen des A VG und des 
ZustellG erforderlich machen. So ist ein 
Asylwerber, der "direkt aus dem Staat 
kommt ( ... ), in dem er behauptet, Verfol
gung befürchten zu müssen" (§ 6 Abs. 1 Asy
lG 1991 idF der Druckfehlerberichtigung 
BGB!. 437/1993), ab dem Zeitpunkt, zu dem 
(rechtzeitig) ein Asylantrag gestellt wurde, 
zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt 
(vg!. näher § 7 Abs. 1 AsylG 1991). Solange 
das Asylverfahren nicht abgeschlossen ist, 
genießt ein solcher Asylwerber somit bereits 
vorläufig jenes Recht, dessen Erlangung 
letztendlich das wichtigste Ziel der Asylge
währung ist, nämlich das Recht, sich im 
Bundesgebiet aufzuhalten. Vom A VG und 
vom ZustellG abweichende Bestimmungen, 
die sicherstellen, daß der Asylwerber am 
Verfahren mitwirkt, sachdienliche Vorbrin
gen - nach Belehrung durch die Behörde -
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt erstat
tet, daß er weiters Bescheinigungsmittel vor
legt und nicht durch späte Antragstellung 
das Verfahren verzögern kann, stehen im 
Zusammenhang mit der Begünstigung der 
vorläufigen Berechtigung zum Aufenthalt 
und sind zur Sicherstellung der Mitwirkung 
des Asylwerbers unerläßlich (vg!. den Einlei
tungsbeschluß vom 9. März 1994, B 990, 
1074/93). Ohne die Mitwirkung des Asylwer
bers ist es in der Regel ausgeschlossen, das 
Verfahren in angemessener Zeit und mit 
vertretbarem Aufwand zum Abschluß zu 
bringen. "(.ll) 

Gesetzgebung dm Ländern zusteht, insbesondere auch in 
den Angelegenheiten des AbgabenwesC1ls, durch Bu~des
gesetz geregelt; abweichende Regelungen können in den 
die einzelnen Gebiete der Verwaltung regelndm Bundes
oder Landesgesetzen nur dann getroffetl werden, wenn 
sie zur Regelung des Gegenstandes erforderlich sind. 
(31) Zur "Erforderlichkeit" siehe zB V/Slg 6343, 8945, 
10097,11.564; V/GH 11.3.1994, B 966, 1089/93;vgl 
dazu auch Fruhm(Znn, Das klandatsverfahren nach dem 
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Die obigen Aussagen des VfGH - diese 
können hier auf Grund des engen vorgege
benen Rahmens nicht näher abgehandelt 
werden - sind in hohem Maße bedenklich. 
Es sticht ins Auge, daß hier das Niveau der 
"Erforderlichkeit" - entgegen der bisherigen 
Judikatur ("." - sehr tief angelegt wird; proji
ziert man dies auf andere Rechtsbereiche, 
führt dies zu einem schweren Schlag gegen 
den Vereinheitlichungszweck des Art. 11 
Abs. 2 B-VG. 

Im Lichte des § 19 Abs. 1 AsylG 1991 
führt der VfGH weiter aus: "Zur Erreichung 
des Zieles, den Asylwerber zur Mitwirkung 
am Verfahren zu verhalten, wäre es aber 
nicht geboten, einen Asylantrag in der Sache 
nur deshalb endgültig negativ zu erledigen, 
weil der Asylwerber seiner Mitwirkungsver
pflichtung nicht (voll) nachgekommen ist; 
vielmehr genügt es, Konsequenzen im Be
reich der Prozeßvoraussetzungen zu ziehen. 
Das Gesetz kann in diesem Sinn ausgelegt 
werden, nämlich dahin, daß im ersten 
Halbsatz des § 19 Abs. 1 AsylG 1991 ge
brauchte Wort "abzuweisen" nicht im tech
nischen Sinn zu verstehen ist, sondern im 
Sinn von "zurückweisen". Diese Interpreta
tion vermeidet ein dem Art. 11 Abs. 2 B-VG 
widersprechendes Ergebnis und liegt auch 
im Hinblick darauf nahe, daß zumindest die 
in den vorliegenden Beschwerdefällen präju
diziellen Z 1 und 2 des § 19 Abs. 1 AsylG 
1991 Formvorschriften darstellen, deren Ver
letzung bei Anwendbarkeit der das Verwal
tungsverfahren allgemein regelnden Vor
schriften einen Zurückweisungsgrund bil
detY') Das bedeutet, daß im Falle einer 
Zurückweisung des Asylantrages (auch wenn 
diese durch den Bescheid zweiter Instanz er
folgt - arg. "in jedem Stand des Verfahrens" 
im § 19 Abs. 1 erster Halbsatz AsylG 1991) 
einem neu eingebrachten Asylantrag nicht 
entgegengehalten werden könnte, es liege 
res iudicata vor, mag auch dieser neue Asyl
antrag wegen Verfristung nicht (neuerlich) 
die vorläufige Aufenthaltsberechtigung nach 
§ 7 Abs. 1 AsylG 1991 bewirken. In Härtefäl
len kann nach § 8 AsylG 1991 vorgegangen 
werden." (.1.\) 

Die Umdeutung des Wortes "abzuwei
sen" in "zurückzuweisen" in § 19 Abs. 1 
AsylG 1991 mündet geradewegs in tiefgrei
fende methodische Probleme; mit dem Er
satz des Wortes "abzuweisen" durch 
"zurückzuweisen" hat der VfGH einen Akt 
der "positiven" Gesetzgebung vollzogen 
und damit auch die Grenzen der Interpreta
tion überschritten. Der Gesetzgeber hatte 
mit der Regelung des § 19 AsylG 1991 frei-

Asylgesetz 1991, ZjV 1993,568 und diedortzit Lit. 
(32) Hervorhebungm durch dm Autor. 
(33) VglzB V/Slg8945, 9214, 11.564. 
(34) Hervorhebung durch den Autor. An dieser Stelle 
köllt1fe der Eindruck C1ltstehen, der V/GH gehe davoll 
aus, daß die Tatbestände des § 19 Abs 1 Z 1 und 2 Asy
IG 1991 im A VG gleichzeitig dC1l Tatbestand für die 
Zurückweisung eines Antrages erfüllen würden; dieser 
Ansatz wäre allerdings völlig unverständlich. 
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lieh eine (endgültige) Abweisung des Asyl
antrages im "technischen Sinn" vor Augen.(·l6) 
Ob nun die Lösung des VfGH methodisch 
zulässig ist oder nicht, so bleibt doch wesent
lich festzuhalten: Ein Bescheid nach § 19 
Abs. 1 AsylG 1991 produziert nach Ansicht 
des VfGH keine res iudicata und steht somit 
einem neuen Asylantrag - auch bei unverän
derter Sach- und Rechtslage - nicht entge
gen. Damit ist allerdings der ursprünglich in
tendierte Zweck, durch § 19 Abs. 1 AsylG 
1991 einen einfachen und raschen - aber 
auch endgültigen - Verfahrensabschluß zu 
erreichen, nachhaltig beseitigt. Das "klassi
sehe" Verfahren nach § 19 Abs. 1 AsylG 
1991, wie es ursprünglich konzipiert war, ist 
nach dieser Judikatur des VfGH tot. 

Die oHenkundige 
Mangelhaftigkeit des 
ErmiHlungsverfahrens 

Gern § 20 Abs. 1 AsylG 1991 hat der Bun
desminister für Inneres über eine zulässige 
Berufung in jedem Fall in der Sache selbst 
zu entscheiden und seiner Entscheidung das 
Ergebnis des Ermittlungsverfahrens erster 
Instanz zugrunde zu legen. Nach § 20 Abs. 2 
leg cit(37) hatte der Bundesminister für Inne
res ua dann eine Ergänzung oder Wiederho
lung des Ermittlungsverfahrens anzuordnen, 
wenn es offenkundig mangelhaft war. Mit 
Erkenntnis vom 1. Juli 1994, G 92, 93/94-10, 
hat der VfGH das Wort "offenkundig" in § 
20 Abs. 2 AsylG 1991 als verfassungswidrig 
aufgehoben, Der VfGH hat im Einleitungs
beschluß (38) zunächst das Bedenken gehegt, 
daß die Abweichung des AsylG 1991 von 
den Bestimmungen des AVG, insoweit nur 
offenkundige Mängel im Rechtsmittelver
fahren geltend gemacht werden können, Art. 
11 Abs. 2 B-VG widerspricht. Weiters schien 
es dem VfGH mit den von der Verfassung 
vorgegebenen Garantien nach dem sechsten 
Hauptstück des B-VG nicht vereinbar zu 
sein, wenn § 20 Abs. 2 AsylG 1991 Verfah
rensverletzungen, die nicht den Grad der 
Willkür erreichen,l39) im Ergebnis der Über
prüfbarkeit durch die Gerichtshöfe des öf
fentlichen Rechtes entzieht. Im aufheben
den Erkenntnis selbst führt der VfGH ua 
aus: "Die Bedenken des Verfassungsge
richtshofes, daß die Einschaltung einer Be
rufungsinstanz, die auf die Überprüfung "of
fenkundiger" Mängel beschränkt wird, zu 
einer mit dem rechtsstaatlichen Prinzip un
vereinbaren Beseitigung der Überprüfbar
keit des Verwaltungshandelns in einem 
Teilbereich führt, haben sich als zutreffend 

(35) § 8 Abs 1 AsylG 1991 bestimmt, daß die Asylbehör
de aus Anlaß der Erfassung eines Bescheides, mit dem 
ein Asylantrag abgewiesen wird, in besonders betiicksich
tigungswürdigett Fällen einem Fremden von Amts wegen 
dm befristeten Aufenthalt im Bundesgebiet bewilligen 
kamt, wenn die Abschiebung rechtlich oder tatsächlich 
unmöglich ist oder ihm wegen der Situation in seinem 

erwiesen. ( ... ) Die Beschränkung der letztin
stanzlichen Behörde auf die Ahndung "of
fenkundiger" Verfahrensmängel der Unter
instanz bewirkt somit die Beseitigung der 
Möglichkeit der unbeschränkten Überprü
fung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungs
handelns auch durch den Verwaltungsge
richtshofund ermöglicht es daher der Behör
de erster Instanz, sanktionslos (nicht den 
Grad der Willkür erreichende Verfahrens feh
ler, mögen solche auch nur in besonderen 
Fällen vorliegen, zu begehen und somit in 
einem Teilbereich nicht "auf Grund der Ge
setze" Art. 18 Abs. 1 B-VG) vorzugehen. 
Diese Rechtswidrigkeit ist auch entgegen 
Art. 130 Abs. 1 und Art. 131 Abs. 1 Z 1 B-VG 
der Kontrolle des Verwaltungsgerichtshofes 
entzogen. ( ... ) 

Bei diesem Ergebnis erübrigt sich das 
Eingehen auf die Frage, ob diese Bestim
mung auch Art. 11 Abs. 2 B-VG wider
spricht. " 

Gleichwohl das Wort "offenkundig" - in
soweit ist den Ausführungen des VfGH zu 
folgen - mit Verfassungswidrigkeit behaftet 
war, HO) so fällt doch auf, daß der VfGH Art. 
11 Abs. 2 B-VG - entgegen seinen Aus
führungen im Einleitungsbeschluß - aus se.i
nen Betrachtungen ausgeklammert hat. Ge
rade in diesem Zusammenhang zeigt sich 
aber, daß der VfGH im gegenständlichen Er
kenntnis doch wesentlich zu kurz gegriffen 
hat; § 20 AsylG 1991 weicht in mehreren 
Punkten von § 66 Abs. 2 und 3 A VG und 
auch von § 66 Abs. 1 leg cit ab und ist des
halb im Lichte des Art. 11 Abs. 2 B-VG ver
fassungsrechtlich bedenklich.(4]) Im Lichte 
des Spannungsverhältnisses des § 20 AsylG 
1991 zu Art. 11 Abs. 2 B-VG wird deutlich 
erkennbar, daß dieses durch die Aufhebung 
des Wortes "offenkundig" nicht geringer, 
sondern noch gesteigert wurde. Der VfGH 
war durch die zu enge Gesetzesprüfung 
nicht in der Lage, die Verfassungswidrigkeit 
des § 20 AsylG 1991 zu beseitigen. 
,~. 

Zusammenfassung 

In einer schlagwortartigen Zusammenfas
sung ergibt sich aus der jüngsten Judikatur 
des VfGH zum AsylG 1991 folgendes: 

Beschwerden gegen Bescheide des Bun
desministers für Inneres, mit welchen ein 
Asylantrag abgewiesen wurde, sind der Zu
erkennu'hg der aufschiebenden Wirkung 
nach § 85 VerfGG durch den VfGHzugäng
lieh, wenn dem Asylwerber eine vorläufige 
Aufenthaltsberechtigung zukam. Die Zuer
kennung der aufschiebenden Wirkung be-

Staat, in dem er zuletzt seinen gewöhnlichm Aufmthalt 
hatte, aus wichtigen Gründen nicht zugemutet werdm 
kann. 
(36) Die Alaterialim (270 BlgNR 18. GP, 21) sprechetl 
von der "Al öglichkeit ( .. .) das Asylveifahren ( .. .) abzu
schli4Jm" und davon, das" Veifahl1!11 (. .. ) abZlt
schli4Jen". Im übrige!t ist der Gesetzeswortlaut selbst 

Heimatstaat oder - sofern er staatenlos ist - in den eittdeutig. 
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wirkt ua die Fortdauer der vorläufigen Auf
enthaltsberechtigung nach § 7 Abs. 1 AsylG 
1991. 

Bei der Beurteilung der Verfolgungsge
fahr im Drittland vor dem Hintergrund der 
vorläufigen Aufenthaltsberechtigung ist vom 
Vorbringen des Asylwerbers auszugehen, 
weil es nach § 6 AsylG 1991 vorerst auf die 
Behauptung des Asylwerbers ankommt. Ei
ne entsprechende Behauptung vorausge
setzt, ist in der Regel anzunehmen, daß die 
Asylantragstellung die vorläufige Aufenhalts
berechtigung bewirkt hat. 

Nach der Judikatur des VfGH beinhaltet 
die Asylgewährung keine "civil rights" iS 
des Art. 6 EMRK. Im Lichte dessen würde 
auch § 19 Abs. 1 AsylG 1991 nicht gegen die 
EMRK verstoßen. 

Die verfahrensrechtlichen Vorschriften 
des AsylG 1991 sind an Art. 11 Abs. 2 B-VG 
zu messen; dies ist insofern eine wesentliche 
Feststellung, als das AsylG zahlreiche Ab
weichungen vom AVG enthält, deren "Er
forderlichkeit" in weiten Bereichen fraglich 
ist. Der VfGH hat allerdings - zumindest in 
den gegenständlichen Judikaten - das Ni
veau der " Erforderlichkeit" im Zusammen
hang mit dem AsylG 1991 ausgesprochen 
niedrig angesetzt. 

Im Wege der "verfassungskonformen In
terpretation" deutet der VfGH das Wort "ab
zuweisen" in § 19 Abs. 1 AsylG 1991 als 
"zurückzuweisen". Die "Abweisung" eines 
Asylantrages gern § 19 Abs. 1 AsylG 1991 ist 
demnach inhaltlich eine "Zurückweisung"; 
als solche produziert sie auch keine Sperr
wirkung der res iudicata. Auf eine "Abwei
sung" ("Zurückweisung") nach § 19 leg cit 
kann demnach jederzeit - auch bei identer 
Sach- und Rechtslage - ein weiterer Asylan
trag gestellt werden, wobei allerdings die 
Frist für die vorläufige Aufenthaltsberechti
gung nicht neu zu laufen beginnt. 

Der VfGH hat das Wort "offenkundig" in 
§ 20 Abs. 2 AsylG 1991 ohne jede Frist als 
verfassungswidrig aufgehoben. Das nach wie 
vor bestehende Neuerungsverbot wird dem
nach nicht nur bei "offenkundigen" Män
geln, sondern bei jedem Mangel des Ermitt
lungsverfahrens durchbrochen. Durch diese 
Aufhebung wurde die Verfassungsmäßigkeit 
des § 20 AsylG 1991 allerdings nicht wieder
hergestellt. 

Dr. Josef Rohrböck studierte Jus in Wien und ist im 
BMI - in Asylrechtsangelegenheiten jedoch nicht mehr 
- tätig. Seine Dissertation ist gerade bei ORAC er
schienen: Das AsylG 1991, Völker-, verfassungs- und 
verfahrensrechtliche Probleme. 

(37) IdFvorBGBI1994/6J0. 
(38) BeschlttjJvom 9.3.1994, B 990,1074/93. 
(39) Vgl dazu 270 BlgNR 18. GP,22. 
(40) Vgl Rohrböck (FN 7) 199 f 
(41) Dies gilt in besonderem Al aße auch für das nach 
wie vor bestehende Neuerungsverbot im Asylveifahrcn," 
vgl dazu Rohrböck (FN 7) 197 ff. 
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TELE(HEIM)ARBEIT - EINE BESTANDSAUFNAHME 

Programmierte 
Reservearmee 

Kurt FOchs 

Wenn die Datenautobahn 
eröHnet wird, ist es 
vielleicht schon zu spät: 
Telearbeit könnte gesichert 
scheinende soziale 
Positionen gefährden. 
Daher muß schon ietzt 
über ihre Vor- und 
Nachteile und die arbeits
und sozialrechtlichen 
Aspekte diskutiert werden. 

Im Juli 1991 ist Tele(heim)arbeit{l) wieder 
als aktuelles Thema in den Blickpunkt der 
Medien gerückt. Auslöser war die Bekannt
gabe der Betriebsvereinbarung der IBM 
Deutschland (2) zum Thema "außerbetriebli
che Arbeitsstätten" mit Ende Juni 1991. Be
troffen sind davon neben Vertriebsmitarbei
terInnen aus den verschiedensten Bereichen 
vor allem Bereitschaftsdienst-MitarbeiterIn
nen, die bei Störungen betrieblicher Daten
verarbeitungs-Systeme oder DV -gesteuerter 
Produktionsanlagen nicht mehr in den Be
trieb fahren müssen, sondern von zu Hause 
aus tätig werden können [7]. 

1973 wurde Telecomputing als Arbeits
form erstmals erwähnt [1] und wurde ab An
fang der SOer Jahre Gegenstand heftigster 
Diskussionen ob der sozialen und wirtschaft
lichen Auswirkungen dieser neuen Beschäf
tigungsform. Nicht nur die damals unzurei
chende Technik, sondern auch Unsicherhei
ten über tatsächliche Auswirkungen und die 
zu erwartenden massiven Widerstände sei
tens der Gewerkschaften ließen das Thema 
mittelfristig aus dem Blickpunkt des öffent
lichen Interesses und der industriellen Pla
ner verschwinden. Auch war die Anzahl der 
davon potentiell betroffenen Arbeitsplätze 

Zahlen in eckiger Klammer beziehen sich auf das Quel
lenverMichllis am Ende dieses Beitrags. 
(1) Die Begriffe Teleheimarbeit, Telearbeit, Telecompu
ting und Teleworking sind meist austauschbar ve/wendet. 
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damals weitaus geringer als dies heute der 
Fall ist und vor allem in Zukunft sein wird. 
Es wurden zwar in den letzten Jahren Tele
heimarbeitsplätze eingerichtet, doch wurden 
in Fachzeitschriften noch Anfang der 90er 
Jahre die Anzahl dieser Arbeitsplätze als 
noch sehr gering - einige zehntausend welt
weit [21, [3] - angegeben (.1). Bei der Bestim
mung, eigentlich der Schätzung dieser Zah
len muß man darauf hinweisen, daß es sehr 
schwer ist, genaue Angaben zu machen. Es 
gibt aus keinem Land gesicherte Daten zu 
Anzahl und Ausprägungen von Teleheimar
beit. Dies ist auf Grund der verschiedenen 
Arbeitsverhältnisse der TeleheimarbeiterIn
nen nur schwer bis gar nicht möglich. In 
Österreich sind bis dato wenige Formen von 
Telearbeit offiziell bekannt. Fallbeispiele 
deuten jedoch auf einen grauen Markt für 
off-line durchgeführte Teleheimarbeit hin 
[5]. 

Versuch einer 
BegriHsbestimmung 

In der Literatur unterscheidet man nach 
dem geographischen Ort der Arbeitsstätte 
zwischen folgenden Formen der Tele
(heim)arbeit, [1], [3]: 
• das persönliche Büro; 
• das Satellitenbüro; 
• das mobile Büro. 

Thomas Katt/er [1] wendet ausschließlich 
das Verfügungsrecht als Unterscheidungskri
terium an. So werden als persönliche Büros 
all jene Arbeitsplätze definiert, zu denen nur 
der/die betroffene TeleheimarbeiterIn die 
Zutrittsberechtigung hat; in der Regel ist 
dies ein Arbeitsplatz in der eigenen Woh
nung. Bei Satelliten büros handelt es sich um 
telekommunikativ ausgestattete Zweigstel
len eines Betriebes, welche sich in der Nähe 
der Wohnorte der Beschäftigten befinden. 
Hier liegt das Verfügungsrecht auf Seiten 
des/der Auf trag- bzw. Arbeitgeberln. Die 
dritte Form, das mobile Büro läßt keine Ge
neralisierung über Verfügungsrechte zu. 

Gudrun Richter [4] definiert Telearbeit 

(2) IBN wurde fiir diesen Schritt mit dem Innovations
preis der DeutscheJl Wirtschaft belohnt; im Sommer 
1994 sind es rund 320 Nitarbeiterltmell, für die diese 
Regelung gilt. 
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wie folgt: Unter Te!earbeit werden im allgemei
nen Tätigkeiten an einem räumlich ausgelagertetl 
Arbeitsplatz verstanden, der mit informations
technischetl Endgeräten ausgestattet, betriebsorga
nisatorisch dezetltral eingerichtet und mit dem 
Auftraggeber durch elektronische Kommunika
tionsnetze verbunden ist. Umstrittetl ist, ob auch 
von Telearbeit gesprochetl werdetl kann, wetln kei
ne "on-line" (= direkte) Verbindung zwischen Te
learbeitsplatz und Betrieb besteht; der Daten
transfer kiinnte z.B. mittels Diskettetl oder Ma
gnetbändern durchgeführt werden. 

Weiters unterscheidet Katt/er [1] Telear
beiterInnen nach arbeitsrechtlichen Ge
sichtspunkten: 
• Tele(heim)arbeiterInnen, deren Beschäf

tigungsverhältnisse aus einem Arbeits
bzw. Angestelltenvertrag resultieren; 
der/die TelearbeiterIn ist dabei anderen 
Arbeitnehmerlnnen hinsichtlich Rechten 
und Pflichten gleichgestellt. Dies gilt ins
besondere für Arbeitsschutzbestimmun
gen, Entlohnung, Urlaubsanspruch etc. 

• Der freie Dienstvertrag definiert ein frei
es MitarbeiterInnenverhältnis, innerhalb 
dessen in angeblich größerem Maße 
selbstbestimmte Arbeit bei persönlicher 
Selbständigkeit geleistet werden kann. 
Im Gegensatz zum Arbeitsvertrag kennt 
der freie Dienstvertrag nur eine kürzere 
Kündigungsfrist. 

• TeleheimarbeiterInnen, deren Beschäfti
gung auf Grund des Heimarbeitsgeset
zes (4) erfolgt, wesentliche Kennzeichen 
sind das niedrigere Lohnniveau, geringe
re Urlaubsansprüche lind kürzere Kündi
gungsfristen. 

• Der Werkvertrag als vierte Gruppe ist auf 
die Herbeiführung eines vorher verein
barten Erfolges ausgerichtet, es steht 
nicht die Tätigkeit, sondern das Ergebnis 
im Vordergrund. Arbeits- und sozialrecht
liche Bestimmungen kommen hier nicht 
zur Anwendung, da beide Seiten als 
selbstständige Unternehmen definiert 
sind. 

Werkverträge für Teleheimarbeit werden 
von UnternehmerInnen verwendet, um Per
sonalkosten einzusparen und um das Ar
beitsvolumen reibungslos an Auftrags
schwankungen anpassen zu können. Weiters 
fallen für die UnternehmerInnen Kosten für 
freiwillige Sozialleistungen und die Arbeit
geberanteile an der gesetzlichen Sozialversi
cherung weg; zusätzlich finden andere Be
stimmungen, wie Kündigungsfristen, Abfer
tigungen etc., keine Anwendung mehr. 

Der Arbeitnehmerlnnenstatus - d.h. das 
"normale Arbeitsverhältnis" - wird dort bei
behalten werden, wo die Betroffenen einer
seits durch ihre Nützlichkeit für den/die Ar
beitgeberIn diesen Status weiter einfordern 
können oder wo durch gewerkschaftliche 

(3) Prognosen des Institute of Future (NIT) sagen für 
das Jahr 2000 voraus, daß bis zu 40% aller US-Biir
gerbllleJI zu Hause arbeitett werden. 
(4) Diese Ausfiihrunget1 beziehett sich auf Deutschland. 
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und/oder betriebsrätliche Organisierung ge
nug Widerstand entgegengesetzt werden 
kann, um sozial- und arbeitsrechtliche Er
rungenschaften weiter in Anspruch nehmen 
zu können, wie z.B. im Falle der IBM Be
triebsvereinbarung. 

Nachdem die Computertechnologie 
schon seit Jahren extreme Leistungszuwäch
se verzeichnen konnte, stehen nun gleich 
zwei Technologiesprünge in der Telekom
munikationlltechnik bevor: Zum einen die 
Digitalisierung des bestehenden Telefon
netzes sowie ISDN; zum anderen die Ein
führung der Breitbandkommunikationstech
nik (Glasfasertechnologie). 

ISDN steht für Integrated Services Digital 
Network und heißt nichts anderes, als daß in 
Zukunft nicht nur Telefongesprächs- und 
Faxdaten, sondern auch Daten aus Telex, 
Datex-L und Datex-P über die
selben (Telefon-)Leitungen 
übertragen werden sollen. Die 
Bandbreite erhöht sich auf 2*64 
kbit/sek für die Nutzkanäle phis 
16 kbit/sek für den RückrneIde
kanal. Damit können gleichzei
tig zwei voneinander unabhängi
ge Datenübertragungen bei ge
steigerter Übertragungsge
schwindigkeit und -qualität, 
durchgeführt werden; z.B. 
während eines Telefonge
spräches das Faxen eines Doku
mentes an jemand anderen. In 
Österreich soll Flächendeckung 
in den Ballungszentren ab 
1994/95 erreicht werden. Damit 
gleicht der Ausbauplan der 
österreichischen Post in etwa je
nen der Postgesellschaften der 
anderen westeuropäischen Län
der. 

Breitbandkommunikation entsteht aus 
der Integration von ISDN mit Kabel-TV, 
Bildschirmtelefon und noch zu definieren
den Diensten; die Übertragungs bandbreiten 
sollen hier anfangs bei 100 Mbit/sek, später 
bei einem Vielfachen davon liegen. Für die
se Technologie reicht die heutige Infrastruk
tur, das Kupferkabel, nicht mehr aus, die für 
Breitbandkommunikation notwendige 
Technologie liegt aber mit der Glasfaser
technologie (5) schon vor. 

Arbeiten, die im Rahmen von Tele
(heim)arbeit ausgeführt werden, sind: Text
erfassung- und Satzerstellungsarbeiten für 
die Druckindustrie; Schreibarbeiten für Ver
lage; Übersetzungstätigkeiten für internatio
nal tätige Gesellschaften; Eingabetätigkeit 
von DatentypistInnen; Telefonaquisition 
und Auftragserfassung für Versandhäuser; 
Programmiertätigkeit für Softwarehäuser; 
Bereitschaftsdienste für Rechenzentren. 

(5) Wir woffell Ilicht vergessell, daß die hohett Kostett 
dieser TechtlOlogieeilljiihrzmg die Allgemeittheit trägt; 
profitiereIl davotl werdett hauptsächlich Ittdustrie und 
Verwaltuttg. Andererseits kötlllett wieder Konsumbediitf
nisse geschaffett werdell, sodaß auch der/die Normalbiir-
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Das ist nur eine Auswahl der heute schon 
zu Hause ausgeführten Arbeiten. Am besten 
eignen sich Tätigkeiten, die ohne ausführli
che Erklärungen und mit wenig oder gar kei
ner Koordination durchgeführt werden kön
nen. Besonders in Bereichen mit mobilen 
Tätigkeiten könnte Teleheimarbeit bald 
den Regelfall darstellen. 

Vor- und Nachteile der 
Tele(heim)arbeit 

Die BefürworterInnen sehen in dieser Ar
beitsform folgende Vorteile: Reduktion von 
Betriebs- und Personalkosten; neue Beschäf
tigungschancen für bestimmte Personen
gruppen (Behinderte, Frauen mit Kleinkin
dern); geringere Umweltbelastungen durch 
verringerten Energieverbrauch und weniger 

Großstadtstaus; Wegfall von Wegezeiten 
und -kosten; mehr Zeitsouveränität und bes
s.ere Zeitausnutzung für die Beschäftigten; 
HÖhere Produktivität durch Wegfall von 
möglichem Stress (z.B. Weg zur Arbeit); Ge
staltung des Arbeitsplatzes nach eigenen 
Wünschen; mehr Lebensqualität durch mehr 
Freizeit; Zunahme familiärer und nachbar
schaftlicher Kontakte; Kostenersparnis für 
berufsbezogene Kleidung; Schaffung von Ar
beitsplätzen in strukturschwachen Gebieten. 

KritikerInnen sehen folgende Gefahren: 
WegfaIl von arbeits- und sozialrechtlichen 
Errungenschaften; Schwierigkeiten bei der 
Durchsetzung der Rechtspositionen der Te
learbeiterInnen; Verschlechterung der kol
lektiven Vertretung; Abdrängung in unfrei
willige Selbstständigkeit; soziale Isolation 
der Beschäftigten-Tendenz zum Eremiten
turn; mehr Leistungskontrolle (z.B. elektro
nische Leitungsüberwachung); Verschärfung 

galn in dett Genuß dieser Kommuttikationsnetz,e 
kommt. Auch die Illteressett der Militärs warett, so 
CI aus Eurich,fiir die Ausbat/plätte maßgebend: Glas/a
sent sind gegett den elektro-magnetischen Impuls, der bei 
A-Bombm Explosionett auftritt, immull [6). 
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der Arbeitsbelastung durch feststell bare 
höhere Selbstausbeutung; Nacht- und Wo
chenendarbeit durch kostengünstigere 
Rechnerzeiten und durch Auftragslagen be
dingt; Wegfall fachlicher Austauschmöglich
keiten und Reduzierung berufswichtiger in
formeller Kontakte; berufliche Dequalifizie
rung, Abkopplung von betrieblichen Fortbil
dungsmaßnahmen; Gefährdung des Daten
schutzes; höherer Koordinationsaufwand. 

Speziell im Hinblick auf Frauen mit Bin
dung an den Haushalt durch Kleinkinder 
wird dieses Beschäftigungsmodell als vorteil
haft beworben. Die typische Teleheimarbei
terin ist eine verheiratete Frau mit ein bis 
zwei Kindern, überdurchschnittlicher Schul
bildung und zumeist auch einer abgeschlos
senen Ausbildung, am besten aus einem 
kaufmännischen Bereich. Die meisten dieser 

Frauen haben Auftraggebe
rInnen, die technische Ar
beitsgeräte und Programme, 
manchmal auch gegen Nut
zungsgebühr (!), zur Verfü
gung steIlen. Da aus verständ
lichen Gründen die Geräte 
plus Software kompatibel zu
einander sein müssen, ist die 
Abhängigkeit vom/von der 
AuftraggeberIn schon vorpro
grammiert. Diese Frauen ar
beiten, sofern Aufträge vorlie
gen, zwischen 10 und 60 
Stunden pro Woche auf 
Werkvertragsbasis. Zwei Drit
tel haben wöchentliche Ar
beitszeiten, die etwas über ei
ne Halbtagsbeschäftigung 
hinausgehen. Oie Schwan
kungen in der Arbeitszeitdau
er resultieren aus der unter
schiedlichen Auftragslage und 

liegen nicht im Interesse der betroffenen 
Frauen. Nur wenige Aufträge werden abge
lehnt; mehr noch - die Frauen planen lang
fristig und teilen den Betrieben frühzeitig 
mit, wann sie keine Aufträge übernehmen 
können. Oft müssen die betroffenen Frauen 
dabei ihren Tagesablauf nach dem Zeitplan 
"ihres" Betriebes ausrichten. 

Alternierende 
Telearbeitsplätze 

Ein alternierender Telearbeitsplatz ist eine 
Kombination aus zentraler Büroarbeit und 
regelmäßiger oder gelegentlicher Telearbeit. 
Arbeitsplätze dieser Art sind grundsätzlich 
nichts Neues. ProfessorInnen, LehrerInnen, 
JournalistInnen, ForscherInnen usw. sind 
bekannt dafür, Arbeit nach Hause zu neh
men, um dort in ungestörter Atmosphäre 

(6) Aus gleichlau/endett Interessell, wie einseitige Flexibi
lisierzmg der Arbeitszeit81l, Wegfall der Arbeitgeber
beiträge, EntsolidarisiertttJg der Arbeiterllmen,fittdet sie 
at/ch im Einzelhandel immer weitere Verbreituttg! 
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weiterarbeiten zu können. Diese Arbeits
form würde Teleheimarbeiterlnnen erlau
ben, weiterhin ihre sozialen Kommuni
kationsstrukturen aufrechtzuerhalten. Es be
steht dabei weiterhin die Möglichkeit, Pro
bleme im Kolleginnenkreis und mit den be
trieblichen Vertretungen zu besprechen und 
Forderungen gegenüber der Geschäftslei
tung solidarisch zu entwickeln. Ein Problem 
auch bei alternierenden Telearbeitsplätzen 
besteht in der Kontrolle der Einhaltung von 
Schutzbestimmungen bei Nacht- und Wo
chenendarbeit. 

Satelliten- und 
Nachbarschaftsbüros 
Satellitenbüros sind telekommunikativ aus
gestattete Zweigstellen eines Betriebes, die 
sich in der Nähe der Wohnorte der Beschäf
tigten befinden. Ebenso wie bei alternieren
den Telearbeitsplätzen bieten Satelliten
büros gegenüber der Teleheimarbeit den 
Vorteil, daß die Möglichkeit zur sozialen 
Kommunikation weiter gegeben ist. Satelli
tenbüros müßten folgende Mindestbedin
gun gen erfüllen: 
• Satellitenbüros müssen betriebsratsfähige 

Einheiten sein; 
• Funktionen innerhalb des Büros sollten 

so strukturiert sein, daß Mitarbeiterinnen 
ganzheitliche und qualifizierte Tätigkei
ten ausüben können; 

• durch ergonomische Gestaltung der Ar
beitsmittel und Arbeitsumgebung sind 
gesundheitliche Belastungen zu vermei
den; 

• für Beschäftigte der Satellitenbüros muß 
die Möglichkeit des betrieblichen Auf
stiegs und der Teilnahme an Weiterbil
dungsveranstaltungen gegeben sein; 

• durch technisch-organisatorische Daten
schutzmaßnahmen soll persönliche Lei
stungs- und Verhaltenskontrolle ausge
schaltet werden. 

Nachbarschaftsbüros sind in Wohngegen
den räumlich zusammengefaßte Büroarbeits
plätze, in denen Beschäftigte unterschiedli
cher Arbeitgeberlnnen tätig sind. Bei Nach
barschaftszentren handelt es sich um Ein
richtungen, die unter einem Dach Arbeits
plätze mehrerer UnternehmerInnen mit 
Kultur-, Dienstleistungs- und Freizeitange
boten vereinigen. Erste Erfahrungen mit sol
chen Nachbarschaftsbüros und -zentren gibt 
es im europäischen Ausland. Verglichen mit 
Satellitenbüros sind Nachbarschaftsbüros 
und -zentren die ungünstigeren Alternativen 
für die Beschäftigten, da diese Organ isa ti
onsformen in der Regel keine betriebsrats
fähigen Einheiten sind und auf Grund der 
Tätigkeiten für verschiedene ArbeitgeberIn
nen es schwierig sein wird, ein gemeinsames 
Interessensbewußtsein zu schaffen. 

Teleheimarbeit ist eine Dezentralisie
rungsvariante, die auch unter günstigsten 
Voraussetzungen mit sozialen Risiken behaf
tet ist. Scheinvisionen, daß die autonomeren 

Nr4/94 

Recht & Gesellschaft 

MitarbeiterInnen beschließen, selbstständig 
zu werden, ihre Arbeitskraft an den Meist
bietenden verkaufen und dabei ein besseres 
Einkommen erzielen, werden die Ausnahme 
von der Regel darstellen. Ziel der Unterneh
merlnnen wird es sein, die Reservearmee 
der TeleheimarbeiterInnen zu benützen 
und gegeneinander auszuspielen, um so die 
Ware Arbeitskraft unter besten Vorausset
zungen ausbeuten zu können. Die Variante 
des Werkvertrages 16' bietet dazu eine ausge
zeichnete Handhabe. Aus diesen Gründen 
sollte Teleheimarbeit nur bei Anwendung 
sorgfältig ausgearbeiteter Rahmenbedingun
gen eingesetzt werden, um nicht als Krebs
geschwür den sozialen Zusammenhalt der 
Beschäftigten zu zersetzen. So wäre es von 
sozialen Gesichtspunkten aus wünschens
wert, wenn die skizzierten, mittleren Dezen
tralisierungsformen erprobt und eingeführt 
werden würden. Die Gewerkschaften müs
sen, das positive Potential der Telearbeit vor 
Augen, ihre noch passive Haltung diesen 
neuen Technologien gegenüber ablegen 
und aktiv in den Gestaltungsprozeß eingrei
fen; verhindern wird man die Verbreitung 
der Telearbeit nicht können. Und für Ge
werkschaften und Betriebsräte könnte sich 
hier eine Möglichkeit auftun, verloren ge
glaubtes Terrain wiederzugewinnen. So fin
det man im Bereich der verwöhnten "Soft
werkerlnnen" eine überraschend hohe Zu
stimmung, nämlich mehr als 82%, zur Forde
rung, daß "Gewerkschaften und Betriebsräte 
sich mit Teleheimarbeit beschäftigen sol
len", d.h. sozial verträgliche Rahmenbedin
gungen und mit gewohnten Anstellungsver
hältnissen vergleichbare Regelungen auszu
arbeiten [9]. Die Organisierung und Mobili
sierung "verstreuter" MitarbeiterInnen ist 
zwar schwierig, doch machbar. 

"Man muß nur zu liebgewonnenen Ge
wohnheiten etwas dazulernen", meintloseph 
Huber nicht zu Unrecht [8]. 

Quellen: (1) Thomas Kattler: Teleworkillg. Perspektive 
eiller Beschäjtiglmgsform; Datacom; 10/91 
(2) Moritz/Berdel/Prtmer: Alternativen zur Teleheim
arbeit; ÖCG-Kommutlikativ; 4/1990 
(3) Ulrich Fischer: Gestaltullgsmöglichkeitell der Tele
heimarbeit; WechselwirkulIg; Dez. 1991 
(4) Gudrzttl Richter: Akkord im Wohllzimmer; aus: 
Micro Sisters (Frauen und Computer, Hrsg. I. Schöll, I. 
Küller); Elefallten Press; 1988 
(5) Moritz/Berdel/Prtmer u.a.: Alternativetl zur Tele
heimarbeit; Forschungsbericht am Institut für soziales 
Design; Wien 1989 
(6) CI aus Eurich: Die Megamaschine - Vom StU171l der 
Technik auf das Lebet/ und kIöglichkeitet/ des Wider
stands; Sammlung Luchterhand; F eb. 1991 
(7) Peter Wedde: Telearbeit. Eine Arbeitsform mit Zu
klt1iftP FIFF Kommtmikation 4/92 
(8) Joseph Huber: Telearbeit. Ein Zukunjtsbild als Po
litikum. Westdeutscher Verlag 1987 
(9) Gewerkschaft der Privatangestellten: "Arbeit zu 
Hause" Eine Untersuchung der Projektgruppe Arbeits
welt & Techllik derGPA Wietl, 1994 

Kurt Fuchs ist Vorstandsmitglied der engagierten 
Computer Expertinnen - eCE. 

JURIDIKUM 

Ye 
Anarchistische 
Buchhandlung 

1090 ien, 
Hahngasse 15 

(0222) 31952 
(0222) 31 07 

.. 
Offnung 
ab September: 

Montag 
und Dienstag 

10.00-14.00 U 
Montag 

bis Freitag 
15.30--19.30 Uh 

Reyolutlions .. 
..c: 

~·bräuho' (RaH) 



'c 

Recht & Gesellschaft 

Die bisherige Menschenrechtsdiskussion im JURIDIKUM ging nach 

Ansicht von Manfred Nowak an den eigentlichen Problemen 

vorbei: "Wer falsche Fragen stellt, wird falsche Antworten finden." 

Nowak stellt sich der Frage, ob Menschenrechte universelle Werte 

oder lediglich die Universalisierung des individualistischen 

Menschenrechtskonzepts der westlichen Industriestaaten darstellen. 

(Was bisher geschah siehe JURIDIKUM 5/93, 1/94, 2/94.) 

MENSCHENRECHTE 

Universalität und 
Effektivität 
M it viel Aufwand versuchte Herr Poll

mann nachzuweisen, daß Menschen
rechte ihre begrenzte Gültigkeit bereits 
selbst enthalten und folglich der behauptete 
Widerspruch zwischen ihrer abstrakten Ver
kündung und ihrer häufigen konkreten 
"Verletzung" nur ein scheinbarer wäre. Wer 
falsche Fragen stellt, wird falsche Antworten 
finden. Niemand behauptet ernsthaft, daß 
zwischen dem Anspruch menschenrechtli
cher Normen und ihrer Mißachtung in der 
Praxis ein Widerspruch bestünde. Wie aus 
einef!1 Sein nicht auf ein Sollen geschlossen 
werden kann, kann auch nicht vom Sollen 
auf ein Sein geschlossen werden. Der Unter
schied (nicht: Widerspruch) zwischen Sein 
und Sollen ist allen Rechtsordnungen, auch 
in nicht-kapitalistischen Staaten, immanent. 

Die Tatsache, daß Menschen häufig bei 
Rot die Straße überqueren, ist kein Wider
spruch zur Straßenverkehrsordnung, sondern 
eine simple Verletzung dieser Norm. Mögli
cherweise läßt sich aus dieser Tatsache die 
Schlußfolgerung ableiten, daß diese Norm 
nicht besonders wirksam sanktioniert ist 
(beim Diebstahl würde diese Schlußfolge
rung allerdings schon sehr problematisch 
sein) oder ihre Einhaltung nicht besonders 
wirksam überprüft wird. Alle darüber hinaus
gehenden Schlußfolgerungen - daß Normen 
zur Regelung des Straßenverkehrs nur in ei
ner kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
existierten, daß es in sozialistischen Staaten 
keine roten Ampeln gäbe oder daß die StVO 
ihre schwankende Gültigkeit in kapitalisti
schen Staaten bereits selbst enthielte -
wären genauso absurd wie Pollmanns Über
legungen zu den Menschenrechten, sei es 
daß Menschenrechte und Barbarei "keines
wegs miteinander unvereinbar" seien (Be
gründung: weil Kroaten in Serbien oder Rus-
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sen in Litauen ihre Staatsbürgerschaft verlo
ren), oder daß "Folter sehr wohl mit der 
Menschenwürde laut Art. 1 des deutschen 
Grundgesetzes (GG) vereinbar" sei (Begrün
dung: die sprachliche Natur rechtlicher Tex
te würde ihre behutsame Anpassung an eine 
und in einer sich wandelnden Welt ermögli
chen). 

Ebenso falsch und von Herrn Neugebau
er zutreffend kritisiert ist Pollmanns Be
hauptung, daß die Forderung der Geltung 
der Menschenrechte den Export des westli
chen Staatsmodells voraussetze. Deswegen 
Herrn Pollmann gleich zum Kolonialideolo
gen zu stilisieren, scheint jedoch der Ehre zu 
viel. Wer beim Wort "Menschenrechte" 
nicht weiter denkt als an den gerichtlichen 
und polizeilichen Schutz der bürgerlichen 
Rechte des Bonner Grundgesetzes, ist eben 
wie viele andere einer simplen eurozentri
schen Denkweise verhaftet, deswegen aber 
noch lange kein Kolonialideologe. 

Mit der zuletzt genannten Behauptung 
berührt PoIl mann allerdings ein wichtiges 
und äußerst kontroversielles Thema der ge
genwärtigen internationalen Menschen
rechtsdiskussion: Stellen Menschenrechte univer
selle Wette oder lediglich die Universalisierung des 
individualistischen Menschenrechtskonzepts der 
westlichen Industriestaaten dar? 

JURIDIKUM 

Während der 2. UN- Weltkonferenz über 
Menschenrechte, die im Juni 1993 in Wien 
stattfand, wurde die Universalität der Men
schenrechte von einzelnen Regierungen isla
mischer und sozialistischer Staaten wie dem 
Iran, Irak, Syrien, Pakistan, Indonesien, Chi
na oder Kuba vehement in Frage gestellt. 
Die Idee der Menschenrechte wäre ein Pro
dukt der europäischen Aufklärung, das unter 
dem Druck der westlichen Staaten in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
vom 10. Dezember 1948 - das heißt zu ei
nem Zeitpunkt, als die Mehrheit der heuti
gen Staaten noch Kolonien der europäischen 
Großmächte waren - als universelles Kon
zept ausgegeben wurde. Durch eine men
schenrechtlich konditionierte Außen-, Wirt
schafts- und Entwicklungspolitik würden 
die Industriestaaten in zunehmendem Maße 
Druck auf die Länder des Südens ausüben, 
um ihr Modell des Kapitalismus, der plurali
stischen Demokratie und des auf der Ach
tung der Menschenrechte beruhenden 
Rechtsstaates ("good governance") zu über
nehmen. 

Diese Kritik, die auch von manchen 
nicht-staatlichen Organisationen und Wis
senschaftern im Süden wie im Norden -
häufig unreflektiert - übernommen wurde, 
verdient eine differenzierte Antwort. Es 
stimmt, daß die Idee von subjektiven Rech
ten des Individuums gegenüber der Staats
gewalt auf der rationalistischen Naturrechts
lehre europäischer Denker wie John Locke 
basiert und in den Proklamationen der fran
zösischen und amerikanischen Revolutionen 
im späten 18. Jahrhundert ihren ersten histo
rischen Niederschlag fand. Auch ist es rich
tig, daß die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte von nur 58 vorwiegend westli
chen Staaten formuliert wurde, während die 
Welt heute mehr als 180 unabhängige Staa
ten umfaßt. Schließlich betreiben viele In
dustriestaaten - allen voran die USA - und 
vom Norden dominierte internationale Insti
tutionen wie die Weltbank und der Welt
währungsfonds eine Politik der einseitigen 
Übertragung westlicher Wirtschafts- und Ge
sellschaftsmodelle auf die von ihnen abhän
gigen Staaten des Südens. 

Trotzdem ist dies kein Beweis dafür, daß 
die Menschenrechte keine universellen 
Werte seien oder keine universelle Geltung 
beanspruchen könnten. Denn die Entwicklung 
der Menschenrechte ist weder in der Aufklärung 
noch bei der Allgemeinen Erklärung steckengeblie
ben, und das Bonner Grundgesetz, auf das 
Herr Pollmann seine Ausführungen stützt, 
ist nicht mehr und nicht weniger als die Ver
fassung der Bundesrepublik Deutschland, 
die natürlich für eine universelle Betrach
tung der Menschenrechte ungeeignet ist. 
Dank der profunden Kritik von Karl Marx 
am klassischen Menschenrechtskonzept der 
französischen Revolution (nachzulesen in 
der "Judenfrage") hat sich im Rahmen der 
sozialistischen Staatstheorie eine sogenannte 
"zweite Generation" wirtschaftlicher, sozialer 
und kultureller Rechte herausgebildet, die 

Nr4/94 



-- ----------- -----~ 

~ _______________________________ Recht & Gesellschaft 

von den Vereinten Nationen auf Druck so
zialistischer und südlicher Staaten im gleich
namigen Weltpakt des Jahres 1966 als 
gleichberechtigt mit den bürgerlichen und 
politischen Rechten des zweiten Weltpakts 
anerkannt wurde. An dieser Interdependenz und 
Unteilbarkeit aller in den beiden Pakten aner
kannten Menschenrechte hat auch der Nieder
gang des "realen Sozialismus" in Mittel- und 
Osteuropa nichts geändert, wie nicht zuletzt 
die von 171 Staaten mit Konsens verabschie
dete Wiener Erklärung 1993 eindrücklich 
belegt. Schließlich ist auch die These über
holt, daß "Menschenrechte ihrem Wesen 
nach individuell" seien (Pollmann). Schon 
Art. 1 der beiden Weltpakte enthält ein 
Recht aller Völker auf Selbstbestimmung. 
Unter Berufung auf das Selbstbestimmungs
recht der Völker hat sich die Mehrheit der 
heute unabhängigen Staaten von der eu~ 
ropäischen Kolonialherrschaft befreit. Es wä
re völlig absurd, wie Poil mann zu behaupten, 
die Forderung des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker in Afrika, Asien, in der Karibik 
oder im Pazifik hätte den "Export des west
lichen Staatsmodells" vorausgesetzt oder un
terstützt. Die dritte Generation kollektiver Rechte 
der Völker wurde vor allem von afrikanischen 
Denkern und Politikern wie Julius Nyerere 
konzipiert und wurde erstmals umfassend in 
der von faktisch allen afrikanischen Staaten 
ratifizierten "Afrikanischen Charta der Rech
te der Menschen und Völker" aus dem Jahr 
1981 niedergelegt. Ein von der "Gruppe der 
77" mit besonderem Nachdruck gefordertes 
Menschenrecht ist das Recht auf Entwick
lung, das erstmals auf der Wien er Weltkon
ferenz von allen Staaten der Welt (sogar von 
den USA) anerkannt wurde. 

Mit anderen Worten: Die heute universell 
anerkannten Menschenrechte sind das Ergebnis ei
nes knapp /ün/zigjährigen, äußerst komplexen 
Entwicklungsprozesses mit vielen Kompromis
sen auf allen Seiten. Diese Kompromisse 
(das Fehlen von Rechten, die bestimmten 
Staaten oder Staatengruppen wichtig sind, 
und verwässerte Formulierungen) sind der 
notwendige Preis dafür, daß die meisten uni
versellen Menschenrechtskonventionen von 
der UNO-Generalversammlung ohne Ge
genstimmen angenommen und heute von 
mehr als zwei Drittel der Staaten aus allen 
Regionen und Kulturkreisen ratifiziert wur
den (die 1989 nach zehnjährigen Diskussio
nen verabschiedete Konvention über die 
Rechte des Kindes zählt bereits mehr als 160 
Vertragsstaaten, die Konventionen gegen 
Rassendiskriminierung und Diskriminierung 
der Frau oder die beiden Weltpakte nur un
wesentlich weniger). Beispielsweise fehlt 
das bereits von Karl Marx als Inbegriff des 
bourgeoisen Menschenrechtskonzepts kriti
sierte Recht auf Privateigentum im univer
sellen Kontext, und die meisten Menschen
rechte sind mit einem weitreichenden 
Schrankenvorbehalt ausgestattet, der es den 
Staaten erlaubt, ihren jeweiligen kulturellen, 
religiösen oder nationalen Besonderheiten 
entsprechende Einschränkungen vorzuneh-
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men. Dessenungeachtet gibt es bei allen 
universell anerkannten Rechten einen ge
wissen Kernbereich, zu dessen Einhaltung 
sich die internationale Staatengemeinschaft 
im Wege des Völkervertragsrechts oder völ
kerrechtlichen Gewohnheitsrechts verpflich
tet hat. Eine Verletzung dieses Kernbereichs 
stellt folglich eine mit Mitteln des interna
tionalen Menschenrechtsschutzes zu ahn
dende Verletzung universell anerkannter 
Mindeststandards dar. 

Selbst wenn man allerdings, wie Poll
mann, die Menschenrechte auf die klassisch
bürgerlichen Individualrechte beschränkt, ist 
damit noch keineswegs bewiesen, daß diese 
keine universelle Geltung beanspruchen 
könnten. Ein Menschenrecht, das bereits in 
der französischen Revolution proklamiert 
wurde, ist die Gleichheit und - darauf auf
bauend - das Verbot der Diskriminierung 
aufgrund der Rasse, Hautfarbe, des Ge
schlechts und anderer, besonders verpönter 
Unterscheidungskriterien. In den Vereinig
ten Staaten führte der Kampfum die Durch
setzung dieses Rechts in den letzten bei den 
Jahrhunderten sukzessive zur Abschaffung 
der Sklaverei, zur verfassungsrechtlichen 
Anerkennung eines umfassenden Diskrimi
nierungsverbots im Gefolge des Bürger
kriegs und zur allmählichen Zurückdrän
gung der Rassendiskriminierung in der Pra
xis, sei es durch die Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs, durch die Gesetzge
bung des Kongresses oder durch die fakti
sche Kraft der Bürgerrechts- und black po
wer-Bewegungen bis in die Gegenwart. Auf
grund der schrecklichen Erfahrungen mit 
Rassenwahn und Völkermord im Nationalso
zialismus erklärten die Vereinten Nationen 
den Kampf gegen Rassendiskriminierung zu 
einem ihrer vordringlichsten Aufgaben im 
Rahmen des universellen Menschenrechts
schutzes. Systematische Formen der Rassen
diskriminierung wie Völkermord oder Apart
heid wurden nicht nur zu einem Verstoß ge
gen Völkergewohnheitsrecht, sondern auch 
zu einem völkerrechtlich strafbaren Verbre
chen erklärt. Diese universellen Rechtsakte 
stellen eine der wichtigsten Legitimations
grundlagen für den jahrzehntelangen Kampf 
gegen Kolonialismus und Apartheid dar, der 
zur wirtschaftlichen und politischen Isolie
rung und schließlich zum Sturz der weißen 
Minderheitenregime im südlichen Afrika ge
führt hat. In diesem Zusammenhang von ei
nem "Export des westlichen Staatsmodells" 
zu sprechen, geht schlicht und einfach an 
den Tatsachen vorbei. 

In Wahrheit stellen die Kritiker der Uni
versalität der Menschenrechte wie Li Peng 
und Saddam Hussein oder ihre vielfältigen 
Epigonen wie Herr Pollmann gar nicht die 
Universalität, sondern die Legitimität des in
ternationalen Schutzes der Menschenrechte 
in Frage. Denn die Universalität bedeutet nicht 
mehr und nicht weniger, als daß bestimmte Men
schenrechte weltweit (im Unterschied zu bloß 
regional oder national) anerkannt sind (was 
durch viele Resolutionen der UNO-General-
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versammlung oder duch die Wiener Er
klärung 1993 bekräftigt wurde und folglich 
nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden 
kann) und für alle Menschen in allen Regionen, 
Staaten und Kulturen gleichermaßen völkerrecht
lich gelten. Natürlich gibt es auch bloße 
Staatsbürgerrechte (insbesondere das Wahl
recht und die Freizügigkeit einschließlich 
der Einreisefreiheit und des Verbots der 
Ausweisung), aber trotz einer gewissen Ten
denz europäischer Staaten, die Grundrechte 
von Ausländern einzuschränken (z.B. die 
kürzlich erfolgte Aushöhlung des Asylrechts 
im Bonner Grundgesetz), gilt die überwie
gende Mehrheit der universell anerkannten 
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte für alle 
Menschen gleichermaßen (auch diese Tatsa
che ist völkerrechtlich nicht bestreitbar, 
denn die faktische Verletzung darf nicht mit 
der normativen Geltung verwechselt wer
den). Dieser universelle Geltungsanspruch 
hängt mit der Idee der Menschenrechte ur
sächlich zusammen. Unabhängig davon, ob 
die Menschenrechte naturrechtlich oder po
sitivrechtlich begründet werden, ihr telos 
bleibt dasselbe: jene Minimalvoraussetzun
gen zu schaffen und zu respektieren, die den 
Menschen ein Leben in Würde ermögli
chen. Die Menschenwürde ist das entscheiden
de Kriterium, das die Spezies Mensch von 
anderen Lebewesen unterscheidet. Sie ist 
mit dem Mensch-Sein wesensmäßig ver
knüpft. Als auf die Gewährleistung der Men
schenwürde hin orientierte Rechtsansprüche 
sind Menschenrechte folglich im Kern not
wendig universell. 

Sofern das Thema der Universalität nicht 
bloß als Scheinargument menschenrechts
verletzender Regierungen oder postmarxisti
scher Theoretiker gegen die Legitimität des 
internationalen Schutzes mißbraucht wird 
(was bei der Wiener Weltkonferenz in der 
Regel der Fall war), reduziert sich die Dis
kussion folglich auf die Interpretations/rage, 
wo die Grenzen der völkerrechtlich zulässigen Be
schränkungen von Menschenrechten au/grund kon
kreter nationaler Besonderheiten liegen. Bei
spielsweise kann die Meinungs- oder Religions
freiheit gemäß Art. 18 Abs. 3 und 19 Abs. 3 
des UN-Paktes über bürgerliche und politi
sche Rechte (CCPR) durch nationale Geset
ze im Interesse der Moral oder der öffentli
chen Ordnung eingeschränkt werden. Solche 
Eingriffe können im Iran im Interesse isla
mischer Moral sicherlich weiter gehen als in 
einem Mitgliedstaat des Europarates, wo 
entsprechende Beschränkungen gemäß Art. 
9 Abs. 2 und 10. Abs. 2 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) nur 
zulässig sind, soweit sie in einer demokrati
schen Gesellschaft notwendig sind und den 
vergleichsweise strengen Anforderungen an 
einen europäischen ordre public genügen, 
wie sie in der Rechtsprechung des Europäi
schen Gerichtshofs für Menschenrechte her
ausgebildet wurden. Ein iranisches Todesur
teil für Salman Rushdie wegen der Veröf
fentlichung der "Satanischen Verse" ist je-
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doch nicht mehr im Interesse der islami
schen Moral zu rechtfertigen und stellt folg
lich einen unzulässigen Eingriff in den Kern
bereich der universell garantierten Mei
nungsfreiheit dar. Daß iranische Repräsen
tanten das Gegenteil behaupten, ist bloßer 
Ausdruck der Staatsräson und kein ernstzu
nehmendes Argument gegen die Universa
lität der Meinungsfreiheit. Auch österreichi
sche Repräsentanten reagieren zuweilen we
nig verständnisvoll, wenn der UNO-Men
schenrechtsausschuß oder der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte Verletzun
gen völkerrechtlicher Verpflichtungen durch 
Österreich feststellen. 

Selbst bei Rechten, die gemeiniglich als 
absolut und notstandsfest gelten, lassen sich 
in der konkreten Anwendung universeller 
Standards kulturelle Unterschiede berück
sichtigen. Ein gutes Beispiel ist das Verbot 
der Folter, unmenschlichen und erniedrigenden 
Behandlung und Strafe, das in Art. 7 CCPR in 
faktisch gleichen Worten wie in Art. 3 EM
RK und anderen regionalen Konventionen 
als Menschenrecht formuliert ist, von dem 
auch im Kriegs- und Notstandsfall keinerlei 
Ausnahmen oder Einschränkungen erlaubt 
sind. Bei der Definition dessen, was als Fol
ter oder erniedrigende Strafe anzusehen ist, 
können jedoch bis zu einem gewissen Grad 
unterschiedliche nationale oder regionale 
Maßstäbe angelegt werden. Beispielsweise 
hat der österreichische Verfassungsgerichts
hof unter bestimmten Umständen die vorü
bergehende Fesselung mit Handschellen an 
einen Baum und der Europäische Gerichts
hof für Menschenrechte die Prügelstrafe auf 
der Isle of Man als erniedrigende Strafe und 
Verletzung von Art. 3 EMRK qualifiziert. Es 
wäre meines Erachtens nicht auszusch
ließen, daß der UNO-Menschenrechtsaus
schuß oder der UNO-Ausschuß gegen die 
Folter in dem kürzlich heftig diskutierten 
Fall der Prügelstrafe an einem amerikani
schen Jugendlichen in Singapur einen ande
ren Maßstab anlegt (dieser Maßstab müßte 
freilich an den kulturellen Traditionen in 
Singapur und nicht an jenen in den Verei
nigten Staaten orientiert sein). Wenn aller
dings im Iran oder Sudan Frauen wegen 
Ehebruchs zu Tode gesteinigt werden, so 
stellt dies zweifellos eine unmenschliche 
Strafe und folglich eine Verletzung von Art. 
7 CCPR, der UNO-Konvention gegen die 
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Folter sowie des völkerrechtlichen Gewohn
heitsrechts dar. Den gegenteiligen Stand
punkt mit kulturellem Relativismus oder 
mangelnder universeller Geltung des Folter
verbots begründen zu wollen, wäre genauso 
verfehlt wie die These Pollmanns, Folter sei 
mit der Menschenwürde des Bonner Grund
gesetzes vereinbar, "wenn Richter so ent
scheiden, und die Mehrheit der Bevölke
rung dies akzeptiert". Die Folter stellt einen 
der massivsten Angriffe auf die Würde und 
den Kern der menschlichen Persönlichkeit 
dar und ist folglich kraft Verfassungs- und 
Völkerrecht der Disposition durch Richter 
und nationale Plebiszite entzogen. Wer be
hauptet, die Steinigung einer Frau stelle 
zwar in Europa, nicht jedoch in islamischen 
Staaten eine Menschenrechtsverletzung dar, 
ist kein Gralshüter der Rechte des Südens 
gegen menschenrechtlichen Kulturimperia
lismus des Nordens, sondern ein ganz ge
wöhnlicher Rassist (wahrscheinlich auch Se
xist), dem die Würde einer asiatischen oder 
afrikanischen Frau weniger wert ist als die 
einer europäischen Frau oder die Würde ei
nes Mannes. 

Trotz gewisser Einwände einzelner men
schenrechtsverletzender Regierungen und 
diese unterstützenden Theoretiker ist die 
Universalitäts debatte seit der Wiener Welt
konferenz merklich abgeflaut. Menschen
rechte sind ihrer Natur nach universell, und 
die wichtigsten Menschenrechte sind heute 
universell anerkannt. Ähnlich verhält es sich 
mit der Legitimität ihres internationalen 
Schutzes. Bis in die 80er Jahre wurden inter
nationale Maßnahmen zum Schutz gegen 
Menschenrechtsverletzungen von den be
troffenen Regierungen regelmäßig als un
zulässige Einmischung in ihre innerstaatli
chen Angelegenheiten zurückgewiesen. Mit 
dem Ende des Kalten Krieges hat dieses Ar
gument - zuerst in der KSZE, dann in der 
UNO - seine Gültigkeit verloren. Auch 
wenn sich Li Peng und Genossen noch im
D1er gelegentlich dieses Arguments bedie
~en, so wissen auch sie, daß der Menschen
rechtsschutz heute wie die Friedenssiche
rung eine legitime Aufgabe der internationa
len Staatengemeinschaft ist. 

Die eigentliche Herausforderung der 
90er Jahre besteht darin, über die bloße 
Feststellung der Verletzung von Menschen
rechten durch internationale Gerichte und 

Expertenorgane hinaus geeignete Zwangs
maßnahmen zu setzen, um gegen bereits er
folgte Menschenrechtsverletzungen Abhilfe 
zu schaffen und weitere zu verhindern. Dies 
kann meines Erachtens nur durch eine stär
kere Verbindung des Menschenrechts
schutzes mit der Friedenssicherung unter 
Einbindung des UNO-Sicherheitsrates ge
lingen. Wie Friedensverletzungen sollten 
auch systematische Menschenrechtsverlet
zungen, sofern sie von den dafür zuständi
gen internationalen Menschenrechtsschutz
organen als solche eindeutig festgestellt wur
den, zu wirtschaftlichen, politischen und (als 
ultima ratio) militärischen Sanktionen des 
Sicherheitsrates führen. Als Frühwarnmaß
nahme gegen die Eskalierung ethnischer 
oder religiöser Konflikte und vergleichbarer 
Ursachen systematischer Menschenrechts
verletzungen wie im früheren Jugoslawien 
oder in Ruanda sollte eine schnelle Eingreif
truppe der Vereinten Nationen geschaffen 
werden, die auf Initiative des UNO-Hoch
kommissärs für Menschenrechte durch Be
schluß des Sicherheitsrates in einem mög
lichst frühen Zeitpunkt in das betreffende 
Land entsendet werden kann. Weitere Mög
lichkeiten, die im Rahmen dieses Artikels 
nur angedeutet werden können, sind die 
Schaffung eines ständigen internationalen 
Strafgerichtshofs, der über den Anlaßfall des 
früheren Jugoslawien hinaus Personen zu 
Freiheitsstrafen verurteilen kann, die sich 
Kriegsverbrechen oder schwerer und syste
matischer Menschenrechtsverletzungen 
schuldig gemacht haben. Schließlich könnte 
nur eine radikale Neuorientierung der multi
lateralen Wirtschafts-, Finanz- und Entwick
lungszusammenarbeit eine Gewährleistung 
dafür bieten, daß den Reformstaaten im Sü
den wie im Norden jene Mittel zur Verfü
gung gestellt werden, die für den Aufbau ei
ner entsprechenden demokratischen und 
rechts staatlichen Infrastruktur zum Schutz 
der Menschenrechte erforderlich sind. 

Univ. Doz. Dr. Manfred Nowak lehrt on der Verwal
tungsakademie des Bundes, ist Direktor des Ludwig 
Boltzmann Instituts für Menschenrechte (BIM) inWien 
und Menschenrechtsexperte im Rahmen der KSZE und 
UNO (u.a. Sonderbeauftragter der Vereinten Natio
nen für Verschwundene im früheren Jugoslawien). 
Auf Fußnoten wurde zur besseren Lesbarkeit ver
zichtet. 
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VOM ABSTERBEN ABENDLÄNDISCHER FORMPRINZIPIEN 

Vierzehn Hypothesen 
zum Finale des Rechts 

Franz Schandl 

In der vorigen Nummer 
analysierte der Autor die 
Grenzen des Rechts an
hand des Verursacherprin
zips. Über das konkrete 
Beispiel hinausgehend, 
versucht er sich diesmal an 
der abstrakten Zuspitzung 
seiner Überlegungen. 
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I. Der Kapitalismus gibt heute ein Tempo 
vor, dem seine Formprinzipien nicht mehr 
gewachsen sind. Sie sind für diese Ge
schwindigkeiten nicht geschaffen. Produk
tivkraftentwicklung und Gesellschaftsforma
tion kollidieren, ja sie kollabieren, sehen wir 
uns nur die weltweiten Zusammenbruchs
ökonomien in Afrika, Lateinamerika oder 
Osteuropa an. Nicht die U niversalisierung 
von Demokratie und Recht steht an, son
dern deren Einschränkung. Das Siegende 
verliert an Boden, erweist sich immer mehr 
als das Sinkende. Der auch in den Zentren 
des demokratischen Kapitals grassierende 
Rechtspopulismus, das Abstürzen der tradi
tionellen demokratischen Kräfte ins Nichts 
(gegenwärtig Italien, morgen Frankreich, 
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übermorgen woanders) zeigt deutlich die Er
müdungserscheinungen der westlichen De
mokratien und ihren bürgerlichen Formprin
zIpIen . 

11. Das Recht (in Form von Gesetzgebung 
wie Gesetzesanwendung) kann mit diesem 
Tempo der gesellschaftlichen Entwicklung 
nicht mehr schritthalten. Es ist nicht nur ge
staltungsunfähig (das war es im Prinzip im
mer), sondern auch zunehmend verwal
tungsunfähig. Folgte es bisher im Wind
schatten, so ist es nun auf andere Entfernun
gen gebracht worden, wird regelrecht ab
gehängt. So sehr sich seine Träger in Politik, 
Bürokratie und Wissenschaft auch anstren
gen, es wird nicht mehr Anschluß finden 
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Grenzen des Rechtsstaats ________________________________ -;--

können. Brauchbare Gesetze - d.h. solche, 
die relativ unproblematisch einen gesell
schaftlichen Konsens festschreiben und ver
ordnen können, auf dessen Basis sich die 
Gesellschaftsmitglieder zu vertragen haben -
sind kaum mehr mach- und durchsetzbar. 
Gesetze wirken immer öfters schon zum 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens antiquiert, 
unbrauchbar und novellierungsbedürftig. 
Große Würfe können nur mißlingen; aber 
kleine Schritte bringen ebensowenig. 

111. Der Kapitalismus braucht, wie Max We
ber betonte, "ein Recht, das sich ähnlich be
rechnen läßt wie eine Maschine. "(1) Dies ist 
immer weniger zu gewährleisten. Das Schei
tern von Gesetzen ist oft geradezu vorpro
grammiert, einfach nicht verhinderbar. Ad
vokatenpitzeleien prägen die heutige juristi
sche Diskussion. Ein staunendes Publikum 
steht vor einer Materie, die nicht einmal 
mehr von den Dolmetschern des Rechts in 
ihrer Komplexität durchschaut werden kann. 
Nicht Rechtssicherheit ist die Folge, son
dern Rechtszufälligkeit. Gesetze haben im
mer mehr Schwierigkeiten zur Geltung ge
bracht werden zu können. Das, was gültig 
ist, gilt nicht unbedingt. Das Recht verliert 
den Charakter der Garantie, und somit sich 
selbst. Sätze wie "Durch die zweiwertige 
Codierung des Rechtssystem wird die Si
cherheit erzeugt, daß man, wenn man im 
Recht ist, im Recht ist und nicht im Un
recht" (2), müssen heute als blauäugige Ig
noranz abgetan werden. 

IV. Der Grundsatz "Maxima caritas lex" ist 
hinfällig geworden. Was sowohl dem Bürger
tum und der Arbeiterbewegung 
gemeinsames Bekenntnis (trotz 
aller Differenzen) war, wagt 
heute niemand mehr aufrichtig 
zu behaupten. Mehr Recht 
schafft nicht mehr Rechte. 
Aber weniger Recht auch nicht. 
Juristische Lösungen dieses Di
lemmas sind nicht in Sicht. 
Diese Krise des Rechts ist kei
ne nur ihre Disziplin betreffen
de, d.h. eine innere Krise, sie 
ist gesellschaftliches Phäno
men. Sie kann somit auch nicht 
mit den Instrumentarien des 
Rechts gelöst werden. Der 
Rechtsstaat zerbricht nicht an 
irgendwelchen äußeren Fein
den, sondern an seiner Logik. 
Auf das Recht können wir uns 
nicht mehr verlassen, es verläßt 
uns vielmehr. 

V. Recht ist also nicht nur klas
senmäßig verzerrt, sondern be
findet sich substantiell im Pro
zeß der Zersetzung. Der Slogan 
vom "Gleichen Recht für alle" 
ist nicht bloß sozial beschränkt, 
sondern zusehends strukturell 
unmöglich. Nicht absichtliche 
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Willkür dominiert - wer heute etwa "Klas
senjustiz" schreit oder die Bürokratie ver
dammt, begreift wirklich nur mehr unterge
ordnete Momente -, sondern gänzliches 
Nicht-mehr-Hantieren-können. Das Recht 
insgesamt steht zur Disposition. 

VI. Das Recht kann somit auch nicht mehr 
volksnäher werden, sondern advokatisiert 
sich zusehends, wird Geheimwissenschaft 
esoterischer Rechtsgelehrter, Rechtsanwen
der, Rechtsvertreter und Rechtsverdreher. 
Vorschläge zur Reform, seien sie von Jour
naille oder Bürokratie, Wissenschaft oder Po
litik, sind allesamt wenig wert. Das Recht 
wird von einem normativen Wegweiser zum 
Irrgarten, ja Dschungel widersprüchlichster 
Vorgaben und Ansprüche, die allzeit in den 
verschiedensten Gesetzen und Verordnun
gen kunterbunt ihren Ausdruck finden. Die 
Anomien des Rechts sind schlichtweg unver
meidbar. 

VII. Gerade der exponentielle Anstieg der 
Normproduktion, läßt auf ein wildes Finale 
des Rechts schließen. Obwohl es zusetzt, 
läßt es aus. In blinder Steigerung alles Dage
wesenen wird noch einmal reguliert und de
reguliert, wird die fade Auseinandersetzung, 
ob mehr Staat oder mehr Markt angebracht 
ist, wieder aufgelegt und je nach Konjunkt
urlage entschieden. Das Spiel zwischen Re
gulierung und Deregulierung wirkt zuse
hends ausgereizt. An der Richtung der ge
sellschaftlichen Entwicklung ändert das je
denfalls gar nichts, dafür waren Recht und 
Politik selbst in ihren besten Zeiten nicht 
fähig. Regulierung ist, wie das Wort ja nahe 
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legt, niemals als gesellschaftliche Planung 
mißzuverstehen. 

VIII. "Recht in seiner Unmittelbarkeit ist 
Eigentum" (3), schreibt Hege!. Doch eben 
.dieses löst sich mit fortschreitendem Kapita
lismus auf. Und zwar in vielfältigster Weise: 
sei es als negative Sozialisierung der gesell
schaftlichen Folgen der Produktion, sei es 
als Vergesellschaftung der Individuen durch 
Geld und Tausch, sei es durch fortwährende 
Monopolbildung, sei es durch die Kurzlebig
keit der Waren, sei es durch die Nichtdurch
setzbarkeit des Tauschwerts in Bereichen 
der Mikroelektronik etc. Eigentum konstitu
iert sich durch das gleichzeitig Verfügende 
wie Ausschließende. Beides wird immer un
möglicher und sinnloser. Was wir erleben ist 
eine Sozialisierung ohne Sozialismus. Kein 
Gesetz kann hier annähernd die alten Rech
ten wiederherstellen. 

IX. Normalität und Legalität fallen immer 
weiter auseinander, immer weniger gelingt 
es, Deckungsgleichheiten herzustellen. Die 
Wirklichkeit weicht nicht nur wie das Sein 
vom Sollen ab, sondern tendiert zur Gänze 
über dieses hinaus. Sein und Sollen haben 
im bürgerlichen Rechtsstaat bisher ein Le
ben von tatsächlicher Differenz, aber auch 
von idealistisch-fiktiver Identität geführt. Sie 
gehörten untrennbar zusammen. Auch wenn 
sie sich in ihren Ausformungen nicht immer 
entsprechen konnten, wurden sie durch das 
Recht - der sie verbindenden Kategorie - re
gelmäßig zur Kongruenz gebracht. Gerade 
diese klassische Durchsetzungsfahigkeit des 
Rechts ist heute brüchig geworden. 
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X. Das Sein repelliert vom Sollen, ohne daß 
durch das Recht die notwendige Attraktion 
mehr stattfinden kann. Das Recht hat immer 
weniger Kraft, das sie konstituierende Attra
hieren zu bewerkstelligen. Die einstmals en
gen Bande zwischen Sein und Sollen reißen, 
das Sein oder besser eigentlich: die Wirk
lichkeit "will" ein anderes Sollen, daher bla
miert sich das Recht auch laufend bei der 
gegenwärtigen Herstellung von Identitäten, 
wo und weil diese sich doch ebenfalls ver
flüchtigen. 

XI. Frägt sich nur, wer oder was das Recht 
ablöst. Mit dem konstatierten Auslaufen der 
abendländischen Formprinzipien ist ja noch 
nichts gewonnen, im Gegenteil, ohne positi
ve Alternativen ist etwa die Aufhebung des 
Rechts nur identisch mit seiner blanken Be
seitigung, mit der Rechtslosigkeit. So gese
hen würde sich eine zivilisatorische Errun
genschaft sich nicht aufhebend in etwas 
Neues transformieren, sondern sich auf ihren 
Kern reduzieren. Und die purste Form des 
Rechts ist immer noch die Gewalt. An die
sem einen Ende stehen somit eher siziliani
sche, kolumbianische oder russische, kur
zum mehr barbaristischere Zustände als vor
her. Was dort Recht ist, bestimmen mafioti
sehe Organisationsformen der gesellschaftli
chen Kommunikation. 

XII. Das Recht war eine der vielen Krücken, 
die die Menschheit im Prozeß der Men
schwerdung gebrauchte. So gesehen ist das 
Recht einerseits Ausdruck zivilisatorischer 
Hochentwicklung, andererseits aber auch 
umgekehrt Inbegriff zivilisatorischen Man
gels. In Ordnungen jenseits des Zwanges 
wird es kein Recht geben können. Subjekti
ve Rechte braucht es nur dort zu geben, wo 

Nr4/94 

diese nicht als objektive Selbstverständlich
keiten erscheinen. "Ein" Recht" auf Leben, 
Nahrung, Wohnung usw. aber ist an sich ab
surd; es macht nur Sinn in einem gesell
schaftlichen Bezugssystem, das seiner Ten
denz nach all diese elementaren Grundlagen 
menschlicher Reproduktion eben gerade 
nicht selbstverständlich voraussetzt, sondern 
im Gegenteil ständig objektiv in Frage 
stellt. "H) 

XIII. Wir steuern in die rechtsfreie Gesell
schaft. Unsere Geschicklichkeiten treiben 
uns dorthin. Die gesellschaftlichen Träger 
laufen ihren Gesetzen davon. Das Recht 
spürt erstmals seinen beschränkten histori
schen Charakter, spürt erstmals sein däm
merndes Ende. Was dahinter kommt, und 
wie diese nachrechtlichen Ordnungsprinzipi
en aussehen könnten, ist augenblicklich frei
lich jenseits unseres Erkenntnishorizonts. Es 
ist mit der Begrifflichkeit von Staat und De
mokratie, Recht und Gesetz jedenfalls nicht 
zu erfassen. Wir kennen heute noch keine 
positiven Termini, ja haben nicht einmal 
Hilfsbegriffe, es zu beschreiben und zu kon
kretisieren. Diese und jene werden sich erst 
herausschälen aus den gesellschaftlichen 
und sozialen Bewegungen. Gefragt ist jeden
falls nicht eine andere Gesetzlichkeit und 
ein anderes Recht, sondern Alternativen zu 
Recht und Gesetz. Diese werden nicht Un
recht, sondern Nachrecht sein. 

XIV. Die historische Groteske sei so formu
liert: Wer das zivilisatorische Niveau, die Er
rungenschaften des Abendlands retten will
und hier gilt es im besten Sinne des Wortes 
gar manches zu bewahren - der muß sich auf 
die Überwindung der westlichen Formprin
zipien einstellen. So wie früher geht es nicht 
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mehr. GenHU das ist der 
Punkt, den mall hegreifen 
muß, will man die "Beseili" 
gung" der Krise nieht der 
modernen Rechten VOll Iler
lusconi bis Haider überlas
sen. Diese hat instinktiv die 
Krise von Demokratie und 
Parlamentarismus, Sozial
und Rechtsstaat erkannt, will 
sie immer offener für dikta
toriale Konzepte ausnützen. 
Haiders Absage an die reprä
sentative Demokratie, sein 
Plädoyer für den Büger
rechtsstaat weisen in diese 
Richtung. Dumm sind aber 
jene, die dem in republikani
scher Bescheidenheit nur de
fensiv begegnen, indem sie 
noch einmal die Prinzipien 
der bürgerlichen Demokratie 
hochhalten, ja hochjubeln. 
1918 ist gelaufen, es ist kein 
zweites Mal gewinnbar. Die 
Gesellschaft schreit nach 
Neuem, und will sie nicht 
zwischenzeitlich bei ganz Al

tem landen, dann darf man sich nicht hinter 
den bürgerlich-demokratischen Werten ver
graben. Diese gehen auf jeden Fall den 
Bach runter. 

XV. P.S.: Jede Jetztzeit versteht sich als 
Letztzeit. Anders nannte diesen ach so obli
gaten Anspruch auf Ewigkeit einmal tref
fend den "Platonismus der Idioten".(S) Über 
die Metaphysik des zünftigen Juristen 
schreibt er: "Letzten Endes ist dieser tief 
gekränkt durch die Tatsache, daß es Verän
derungen in der Welt gibt, daß diese sich 
verändert. Er ist der Todfeind der Geschich
te, er verabscheut die Zeit. Er verlangt von 
der Welt, daß sie so sei, wie sie war; und so 
bleibe, wie sie ist: also sistiert, damit sie der 
starren Geltung der Rechtsgesetze und der 
Geltung der durch diese sanktionierten 
"pacta servanda" entspreche." (6) 

(1) Nax Weber, Wirtschaft lind Gesellschaft. Grundrift 
der verstehenden Soziologie (1922), Tübingen, 5. Allf/. 
1972, S. 817. 
(2) Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation. 
Kml1l die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Ge
fährdungen einstellen?, Opladen, 3. Auf/. 1990, S. 126. 
(3) Georg Wilhe1m Friedrich Hege!, Grundlinien der 
Philosophie des Rechts (1821), Werke 7, Frankfurt am 
Main1986, S. 85. 
(4) Robert Kurz, Der Letzte macht das Licht aus. Zur 
Krise von Demokratie und Marktwirtschaft, Berlin 
1993, S. 31. 
(5) Günther Anders, Die Augenbinde der Justitia. 5 phi
losophische Überlegllngm ali1äßlich des Prozesses gegen 
Robert Jungk, Taz, 16.4.1988; bzw. FORVJl;l, Heft 
413/414, Nai/JltJli 1988, S. 5. 
(6) Ebenda. 

Mag. Dr. Franz Schandl ist Publizist und Historiker. 
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Grenzen des Rechtsstaats ________________________________ _ 

SOZIAL UND RECHT: KAPun 

legitimationskrise 
des Sozialstaats 

Das Verhältnis von 
Rechtsstaat und Sozial
staat ist von Paradoxa 
geprägt. Einerseits wird 
die Inanspruchnahme der 
Leistungen gesteuert und 
begrenzt, andererseits 
werden dadurch aber Legi
timationskrisen ausgelöst 
und die Finanzierbarkeit 
gefährdet. 

Weder "Wohlfahrtsstaat" noch "Sozialstaat" 
werden begrifflich eindeutig (Rothschild 
1992, 95f.) verwendet; Einvernehmen hinge
gen herrscht darüber, daß beide ein Gefüge 
rechtsstaatlicher Aufgaben und Funktionen 
meinen (Herzog 1988), die als "Sozialord
nung" (Neumann/Schaper 1990) das sozial
staatliche Funktionssystem einschließen. In 
seinem soziologischen Kern meint der Term 
"Wohlfahrtsstaat" "government organizati
ons, which provide material benefits for tho
se who are unable to support themselves 
adequately through paid employment - the 
unemployed, the sick, the disabled and the 
elderly" (Giddens 1989,305). Darüber hin
ausgreifend versteht sich der "Sozialstaat" 
als rechtlich strukturierte Organisationsform, 
welche sich auf die geregelte Produktion, 
normierte Verteilung und anspruchsförmige 
Nutzung öffentlicher Güter wie Gesundheit, 
Verkehr, Bildung usw. erstreckt (Ehrenberg 
1987). Beide Begriffe werden hier im we
sentlichen ununterschieden verwendet. 

Zum Krisengemälde des 
Wohlfahrtsstaates 

Systematisch zielt die Sozialfunktion des 
bürgerlichen Staates einerseits auf die Re
produktion der Arbeitskraft und die Absi
cherung gegen unterschiedliche Existenzri
siken (Priester 1987,116), andererseits auf 
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die Organisation sowie die Vermittlung he
gemonialer Loyalität, Integration und Kom
prorniß (Mirbach 1990, 26). An letzterem 
machen sich stet wiederkehrend Vorstellun
gen einer dauerhaften Pazifizierung sozialer 
Konfliktkonstellationen im Industriekapita-

"lismus fest (Kutscha 1987, 130). Zugleich 
aber stößt der Staat als Projekt kapitalisti
scher Regulation (Jessop 1990,307 ff) in re
gelmäßigen Abständen an strukturelle Gren
zen der Intervention in die Ökonomie (Pou
lantzas 1978, 175). Angesichts der Globalisie
rung der Märkte werden die Spielräume na
tionalstaatlicher Sozial funktionen langfristig 
geringer (Kurz 1994, 253 ff./Genser/Holz
mann 1994, 228 ff.). Im Gefolge der in den 
Prozeß der europäischen Integration einge
lassenen' Deregulierungsbewegung (Huff
schrriid 1994, 77 ff.) zerbricht im Vorfeld des 
EU-Beitritts auch hierzulande die traditio
nelle sozialpolitische Machtbalance zwi
schen Arbeit und Kapital (Falkner 1994, 221 
ff.lFalkner 1993, 79 ff.). Sequentiell lösen 
sich die traditionellen "countervailing-po
wers" der sozialstaatlichen Akteure und Ver
teilungskoalitionen in einem Dickicht wider
streitender Interessen auf (Heinze/Olk/ Hil
beft 1988, 151 ff.). Quer dazu liegen tiefgrei
fende sozialstrukturelle Veränderungen, in 
deren Folge Figuren der Individualisierung 
qnd Entsolidarisierung der Zersetzung her
gebrachter Inklusionsstandards Vorschub lei
sten (Vester 1993,47 ff.). 

Stet wiederkehrend stößt die Finanzier
barkeit, Belastbarkeit und Entwicklungs
fähigkeit sozialstaatlicher Sicherungssysteme 
im Verlauf wirtschaftlicher Zyklen an poli
tisch, ökonomisch und ide,ologisch markierte 
Grenzen, an denen dann von "Belastungs
grenzen" die Rede ist (Claessens 1993). Die 
Einbettüng der Sozialfunktion des kapitali
stischen Staates in den sozialpolitischen 
Konflikt folgte diesen Zyklen (Alber 1989, 
232 ff.). Zugleich hat sie immer weitere Be
völkerungsgruppen in Versicherungs- und 
Vorsorgeeinrichtungen institutionalisiert, 
zentralisiert und verrechtlicht erfaßt (Lam
pert 1991, 123 ff.). Mit dem Zusammen
bruch des Paradigmas des keynesianischen 
Wohlfahrtsstaats und dessen Ersetzung 
durch einen postfordistischen (Hirsch/Roth 
1986, 94 ff.) schumpeterianischen Leistungs
staat veränderte sjch nunmehr nicht nur das 
Akkumulationsregime, sondern auch die Lo-

JURIDIKUM 

gik der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung 
(Talos 1992). Der keynesianische Wohl
fahrtsstaat verfolgte das Ziel, die Normen 
des Massenkonsums über die im fordisti
schen Sektor Beschäftigten hinaus auch 
außerhalb des Arbeitsmarktes zu verallge
meinern. Sozial- und Umverteilungspolitik 
sollten Formen des kollektiven Konsums 
(Krüger 1984, 296 ff.) fördern, um die öko
nomische Wachstumsdynamik zu unterstüt
zen. Der schumpeterianische Leistungsstaat 
hingegen konzentriert sich auf Formen der 
flexiblen Produktion und Prozeßinnovation 
(Jessop 1992, 252 ff.). Bei dieser Ersetzung 
der "economies of scale" durch "economies 
of scope" nimmt er Formen der sozialen 
Ausgrenzung in Kauf, welche zu einer struk
turellen Überforderung des traditionellen so
zialstaatlichen Gestaltungsrahmens führen. 
Staatliche Sozialfunktionen werden entwe
der an den Erfordernissen flexibler Arbeits
märkte unter Bedingungen internationali
sierter Konkurrenz gemessen, (re)privatisiert 
oder unter Hinweis auf Vorgaben der Bud
getkonsolidierung beseitigt. 

Elemente der Krise 
staatlicher Sozialfunktionen 

Nicht erst in der Krise staatlicher Sozialfunk
tionen fügt der sich selbst zum Problem ge
wordene (Vobruba 1983,83) Sozialstaat dem 
Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Ka
pital neue Dimensionen hinzu und formt de
ren Konflikte um (Ganßmann 1988,96). Ei
nerseits lösen sozialstaatliche Interventionen 
Prozesse der Klientelisierung (" welfarizati
on ") von Modernisierungsverlierern (Leise
ring/Voges 1992, 446 ff) aus. Andererseits 
produzieren sie durch ihre spezifische Form 
der Erzeugung sozialer Sicherheit eben je
nen Legitimationsbedarf, den der Sozialstaat 
selbst befriedigt (Krätke 1984, 118 0. Indem 
der Wohlfahrtsstaat öffentliche Interventio
nen in Markt, Produktion und Distribution 
verstetigt, beschädigt er deren Image und 
Funktionsfähigkeit. Zudem schafft der Sozi
alstaat neue, politisch organisierte "Cleava
ges" und Schließungen (Raschke 1990, 43 
ff.) zwischen integrierten Sozialversicherten, 
die als Lohnarbeiter an der Zahlungsfähig
keit der Sozialversicherungsfonds vital inter
essiert sind, und randständigen Populatio
nen, welche über nur prekäre Rechtsan
sprüche gegenüber dem bürgerlichen Staat 
verfügen (Marshall 1992, 54 f.). 

Zweifellos werden zuallererst wirtschaft
liche Gründe in der Gemengelage der Kri
senfaktoren wohlfahrtsstaatlicher Systeme 
sichtbar. Die Krise der Sozialfunktion indu
striekapitalistischer Staaten resultiert vor al
lem aus der Arbeitslosigkeitsbelastung, wei
che seit dem letzten Drittel der 80er Jahre 
einen beachtlichen Sockel von Problem
gruppen am Arbeitsmarkt hervorgebracht 
hat (Adamy/Steffen 1990). Diese Arbeitslo
sigkeitsbelastung stellt mittelfristig im Ge
folge der mikroelektronischen Revolution 
und der verstärkten Weltmarktintegration 
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der Ökonomie das Grundprinzip 
der Arbeitsmarktzentrierung der 
sozialen Sicherung ganzer Bevöl
kerungsgruppen in Frage. Es 
droht deren Abkopplung vom Ar
beits- und Konsumgütermarkt 
(Fach 1988). Dabei zeigt sich in 
der Krise des Arbeitsmarktes auch 
das wirtschaftliche Umverteilungs
problem in ungeminderter Schär
fe. Arbeitsrechtlich prekär regu
lierte Niedrigeinkommenszonen, 
unterbrochene Erwerbsbiographi
en, ungleich verteilte Bildungs
und Zugangschancen, soziale 
Randständigkeit und "gender" 
wirken sich in vielfältigen sozialen 
Abkopplungen, Ungleichvertei
lungen und Mängellagen aus 
(Bust-Bartels 1990/Mirbach 1993). 
Funktional anknüpfend an Nied
rigeinkommensbezügen und feh
lenden Zugangs- und Erwerbs
chancen am Arbeitsmarkt führen 
unzureichende Pensionsbezüge zu 
vielgestaltiger Hilfsbedürftigkeit 
(Talos/Roßmann 1992). Das seit
her geschnürte sozialstaatliche 
Maßnahmenbündel in Reaktion 
auf diese Entwicklung beinhaltet 
vor allem Formen der präventiven 
Privatisierung von (Re)Produkti
onsrisiken (Wehner 1992,149 ff.). 

Neben diesen ökonomischen 
Verursach ungszusammenhängen 
lassen sich eine Reihe weiterer 
Faktoren als Elemente der Krise 
wohlfahrtsstaatlicher Systeme ins 
Treffen führen, welche sich in (1) 
politisch-systemische, (2) verwal
tungs- bzw vollzugs technische, (3) ideolo
gisch-kulturelle und (4) rechtliche Elemente 
unterscheiden lassen. Zum ersten ist zu be
merken, daß staatliche Inklusionsleistungen 
auch politische Manövriermassen vorstellen, 
mit welchen Legitimität, Klientelbeziehun
gen und funktionale Folgebereitschaft er
zeugt werden können (Krätke 1984). Konse
quenz dieser "konzeptionellen Fragmentie
rung" (Greven 1990,28) einer "which works 
is good and true" - Strategie ist paradoxer
weise die Entpolitisierung sozialer Themen
bereiche. Im ,,loose talk" der Sozialpolitik 
finden je nach Wahl- und Themenkonjunk
tur einmal der Pflegenotstand, ein andermal 
Fehlstellungen der Gesundheitsversorgung 
und -vorsorge, dann wieder der (soziale) 
Wohnbau, die Behindertenpolitik oder die 
Familienpolitik (z.B. Kindertagesbetreu
ungseinrichtungen) ohne jeweils mittelfristig 
abgeglichene Konzeptentwicklungen Raum. 
Zugleich gewährleistet diese kognitive Of
fenheit des sozialpolitischen Systems seine 
Institutionalisierung (Rieger 1992,18) in ei
nem operativ geschlossenen Diskurs vorgeb
licher Spezialisten. Zum zweiten ist zu be
merken, daß die Aufbau- und Ablauforgani
sation der polizeilich organisierten Sozialver
waltung nicht mit der Zunahme der Kom-
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plexität soziotechnisch zu steuernder Le
benslagen mithält (Oppen 1991, 25 
ff./Stumpfögger/Wiethoff 1989, 78 ff.). Von 
daher beschleunigt sich die Dynamik infor
mellen Verwaltungshandelns auf der Basis 
unbestimmter Rechts- und Ermessensbe
griffe enorm. Unter Ungewißheitsbedingun
gen trachtet die Sozialverwaltung danach, 
Logiken des Provisorischen in Form von Ab
wägungskulturen im Vollzug zu etablieren 
(Ladeur 1994, 105 f.). Zum dritten wird aus 
dem Fundus neokonservativen Denkens die 
Legitimität des präventiven, prophylakti
schen Sicherheitsdenkens im Vorsorgestaat 
unterspült (Ewald 1993,487 ff.). Alle Sozial
politik hat sich in diesem Weltbild in der 
Normalität des individualisierten Risikos 
jenseits traditioneller Teilhabeformen 
(Evers/ Noworny 1987, 169) einzurichten. 
Zum vierten ist für das Leistungsvolumen 
und die Effizienz des Wohlfahrtsstaates als 
Teilfunktion rechtsstaatlich organisierter 
Demokratie bestimmend, daß individuelle 
Wohlfahrtsgewinne und fallweise damit ein
geräumte Freiheitsspielräume nicht nur von 
eingeräumten Rechtsansprüchen, sondern 
von Rechtskenntnis und Rechtswahrneh
mung, von konfligierenden Erwartungshal
tungen im Recht, von kontradiktorischem 
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rechtspolitischem Handlungsbedarf 
und verrechtlichungsfähigen sozialen 
Konfliktlinien abhängen. 

Vom Wandel 
sozialstaatlicher 
Aufgaben 

Mit dieser Krise des fordistischen So
zialstaatsmodells enggeführt sind Kri
sentendenzen des regulatorischen 
Rechts selbst (Habermas 1993, 484 
ff.). Unter den Bedingungen mannig
facher Vollzugs-, Implementations
und Befolgungsdefizite bleibt das 
Recht zwar nach wie vor zentrales Or
ganisationsmittel der Sozialfunktion 
des bürgerlichen Rechtsstaates, doch 
treten an die Stelle strikter Normen
befehle zunehmend dezentrale weit-
gehend ergebnisoffene, 
rechtlich formalisierte 
(Voigt 1983). 

wenn auch 
Verfahren 

Strukturlogisch regelt das regulato
rische Recht im Sozialstaat finale Si
cherungsleistungen und setzt damit 
die materiellen Voraussetzungen poli
tisch artikulationsfähiger Freiheit (Ha
bermas 1993). Unter Bedingungen in
dustriekapitalistischer Gesellschaften 
findet "die faktische Freiheit einer 
großen Zahl von Grundrechtsträgern 
ihr materielles Substrat jedoch nicht 
in einem von ihnen beherrschten Le
bensraum, sondern hängt wesentlich 
von staatlichen Aktivitäten ab" (Alexy 
1985, 458 f.). Mit der Ausdifferenzie
rung wohlfahrtsstaatlicher Instrumen
te wiederum wird deutlich, daß priva

te Autonomie nicht durch Freiheitsrechte, 
sondern über die Gewährung sozialer Inklu
sion, also die Sozialfunktion des Staates ge
währleistet werden muß (Grimm 1991, 170). 
Diese Funktion realisiert der demokratische 
Rechtsstaat durch Interventionen in Form 
"materialen" Rechts (Günther 1990, 51). Je
ne Interventionen aber generieren zum ei
nen sozialstruktureIl unterschiedliche Frei
heitsverbürgungen, zum anderen spezifische 
Formen der Freiheitseinschränkung (Haber
mas 1981, 531). Daran werden systematische 
Grenzen des fundamentalen Reziprozitäts
prinzips in Form einer vernünftigen allseiti
gen Freiheitseinschränkung im demokrati
schen Rechtsstaat sichtbar. 

Zugleich mit der Inflation von Leistungs
und Regelungsansprüchen (Ritter 1990, 69) 
nimmt die Effizienz des regulativen Rechts 
ab. Dies verdankt sich nicht nur der Nut
zung von Recht als Ressource der Politik. 
Auch die konditionale Programm- und Ent
scheidungsstruktur des Sozialrechts selbst 
gerät mit der Eigendynamik der zu steuern
den Systeme in Konflikt. Zum einen lassen 
sich individuelle Wohlfahrtsansprüche und -
gewinne nicht abstrakt verrechtlichen. We
sentliche freiheitsrelevante Entscheidungen 
fallen nicht erst in der Mobilisierung und 
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Anwendung von Recht, sondern mit den 
Planungs- und Allokationsentscheidungen 
des Leistungsstaates (Grimm 1991). Zum 
anderen überfordert die Komplexität von 
Steuerungsproblemen und Interventionsbe
dingungen konditionale" wenn-dann "-Sche
mata ebenso wie materiell-finale Regelun
gen (Habermas 1993). Und je komplexer die 
individuellen Reproduktionsprobleme, desto 
schwieriger lassen sie sich in die Form um
grenzter Rechtsansprüche, exekutierbarer 
und öffentlich examinierbarer Leistungslogi
ken bringen (Peters 1993, 360). 

An den damit angezeigten Wirkungs
grenzen der Materialisierung der sozialen In
klusion lassen sich verstärkt prozedurale 
Formen (Wiethölter 1985/Habermas 1993, 
493 ff.) ausmachen. Vergleichbar der zuneh
menden Verwicklung von Recht und Tech
nik finden sich auch hier Prozeduralisierun
gen, in denen Staatsfunktionen nicht final, 
sondern verfahrenstechnisch aufrechterhal-

ten werden. Dies auf zweierlei Weise, näm
lich einerseits durch die Einbeziehung ex
terner Experten in Entscheidungsprozesse 
(Herrschaft der Gutachter), andererseits 
durch informelle Verfahren der Einbezie
hung Betroffener in den Gesetzgebungspro
zeß (Hugger 1983). 

Nun geraten aber auch diese Systeme 
prozeduraler Inklusion, die eine erweiterte 
Einklagbarkeit subjektiver Rechte, eine 
kompensatorische Rechtsschutzpolitik, die 
KoiIektivierung der Rechtsdurchsetzung, 
Formen kooperativer Willensbildung und 
die Befestigung der reflexiven Sozialautono
mie der Verfahrensteilnehmer zum Gegen
stand haben, unter verengten budgetären 
Rahmenbedingungen in Legitimationsnot
stand. An der Bestandskrise des prozedura
len Rechtskonstruktes zeigt sich erneut, daß, 
gerade weil die Stabilität wohlfahrtsstaatli
cher Systementwicklungen an funktionie
renden industriellen Beziehungen festge-
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macht ist (Hartwich 1993), alle rechtsförmige 
Sozialstaatlichkeit im Kern paradox bleibt, 
sofern sie den Einbau der sozialen Idee in 
den rechtlich organisierten Kapitalismus 
(Heimann 1980, 190) zum Gegenstand hat. 
Sie bleibt prekär, sofern sie als Element des 
Verteilungskonfliktes (Rothschild 1992, 94 
ff.) zum Einsatz gelangt. So lange das (Sozi
al)Recht eine Funktion der (Sozial)Politik 
bleibt (Hagen 1988), bleiben auch die insti
tutionellen Formen und doktrinären Figuren 
des Wohlfahrtsstaates als Elemente der Ge
währleistung sozialer Teilhabe nur vorläufi
ge. Auch unter dem Vorzeichen prozeduraler 
Rationalität im Recht wird die Rückholbar
keit der rechtlichen Instrumente sozialer In
klusion im Gefüge des politisch-administra
tiven Systems als Verhandlungsressource re
pressiv-Iegitimatorisch genutzt. Das wird 
dort folgenreich, wo eingeräumte kommuni
kative Verfahrenspositionen von Akteuren 
wesentlich reibungsloser als materiellrechtli
che Anspruchspositionen beseitigt werden 
können. 

Auch das prozedurale Recht fügt sich in 
symbolische Politik, bleibt in seinem Wirken 
abhängig davon, daß die gewährten Inklusi
onsleistungen tatsächlich nicht genutzt wer
den. Lange vor den attestierten Grenzen der 
Verrechtlichung sozialer Beziehungen 
(DorenburgiReis/Steinert 1987) würden wei
te Teile des Sozialrechtsvollzugs sowohl im 
ersten als auch im zweiten sozialen Netz 
schlagartig zum Stehen kommen, würde 
bspw. das Allgemeine Verwaltungsverfah
rensgesetz dort, wo indiziert, auch tatsäch
lich angewendet werden. In dieser Sichtwei
se sind die Entthematisierung, Demobilisie
rung und Nichtinanspruchnahme (Hartmann 
1985) sozialrechtlicher Gewährungen bzw. 
Rechtsansprüche schließlich funktional für 
das ökonomische Fortbestehen sozialstaatli
cher Bezugssysteme überhaupt. In der Fi
nanzierungs- und Legitimationskrise des So
zialstaates wird sichtbar, daß die Durchbre
chung des Legalitätsprinzips durch ein Aus
weichen wohlfahrtsstaatlicher Systeme in 
Formen der Privatwirtschaftsverwaltung, 
durch informelle Vereinbarungen (ülk 1985) 
und Agreements mit dem "private govern
ment" von Verbänden der freien Wohlfahrt 
(Sei bel 1992,57 ff.) conditio si ne qua non 
wohlfahrtsstaatlicher Strukturentwicklung 
überhaupt ist. Jene Rückholbarkeit der 
Sozial funktion des Rechtsstaates wird auch 
daran kenntlich, daß der Rechtsbegriff des 
Wohlfahrtsstaates doktrinär ein unsystemati
sches Gemenge unterschiedlicher konditio
naler und zweckbezogener versicherungs
und fürsorgeförmiger Sicherungsformen be
inhaltet. Ein strukturell homogenes, auf In
klusion gerichtetes Interventionsprogramm 
ist darin nicht sichtbar. 

Die gegenwärtige Sozialstaatskrise kann 
als Einschränkung unterschiedlicher Inklu
sionsprogramme des verwaltenden~ei

stungsstaates aber auch deshalb nicht auf 
den inneren Bildschirmen des Rechts auf
tauchen, weil der juristische Gerechtigkeits-
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diskurs letztlich für die Praxis des Sozial
staats unerheblich ist, wogegen mediales 
"Outing", Lobbying und "Diskursinjektio
nen" ordnungspolitischer Termini wie Zu
mutbarkeit, Angemessenheit und Kosten
günstigkeit zu den Handlungsauslösern 
zählen. Noch dazu entsprechen die Klienten 
des Sozialrechts dem Bild des prozedurales 
Recht mobilisierenden Bürgers weitgehend 
nicht. Sie sind unwissend, inkompetent und 
ängstlich, körperlich morbide und ohne das 
nötige Maß an Abweichungsenergie, um die 
eigenen vitalen Interessen durchzusetzen. 
Zudem kämpfen die adminstrativen Syste
me des Sozialstaates mit spezialisierten Teil
und Subsystemen wie z.B. freien Wohl
fahrtsträgern und intermediären Organi
sationen, deren Sensibilität für die eigenen 
Angelegenheiten mit weitgehender Indiffe
renz für alle übrigen System partner (bzw -
gegner) verbunden ist (Günther 1990, 60). 

Materielle Freiheit verwirklicht sich 
nicht durch Abstinenz, sondern durch staatli
che Aktivität (Günther 1990, 64); zugleich 
aber ist jede positive Freiheitsförderung 
durch staatliche Sozialfunktionen situations
und mittelabhängig (Grimm 1987, 159). In 
dieser Logik fehlen dem Rechtsstaat gerade 
unter Bedingungen sozialer Marginalisierung 
sozial staatliche Problemlösjlngskapazitäten. 
Sowohl das regulative als au~h das prozedu
rale Sozialrecht bleiben unter diesen Voraus
setzungen kompromißhafter und noch dazu 
rückholbarer Ausdruck von kollektiv irratio
nalen Wertentscheidungen und Interessen. 
Beide Rechtskonstrukte beinhalten die 
Möglichkeit rechtswidriger Eingriffe und 
verweigerter Leistungen. Nicht nur die nor
mativ-interne Materialisierung erzeugt funk
tionale Folgeprobleme für die am Materiali
sierungsprozeß beteiligten Subsysteme. 
Auch die prozedurale Rationalität verfah
rensorientierter Sicherungssysteme garan
tiert keine wechselseitige Effektivierung 
von Rechts- und Sozialstaat. Die Forderung, 
Rechtssicherheit solle sich in Rechtsgütersi
cherheit (Denninger 1988) verwandeln, ist 
darüber niCht zu realisieren. 
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VERFASSUNGSGESETZGEßER UND VERFASSUNGSGERICHTSHOF 

Kontrolle 
im Rechtsstaat 

Wer soll das letzte Wort in 
Konfliktfällen zwischen 
dem Verfassungsgesetz
geber (VfGg) und dem Ver
fassungsgerichtshof (VfGH) 
haben? 

Seit geraumer Zeit nagt etwas an dem ver
fassungsmäßigen Grundsatz der Rechtsstaat
lichkeit. Manche meinen, dieses etwas arbei
te sich konsequent, einem gefräßigen Mon
ster gleich, durch diverse Rechtsbereiche 
durch, um besonders eine Säule des rechts
staatlichen Prinzips zu Fall zu bringen: die 
Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof 
(VfGH). Wollen wir das Monster mutig beim 
Namen nennen: es heißt Große Koalition, 
und es werkt mit dem Instrumentarium der 
Verfassungsgesetzgebung. 

Die Position des 
Parlaments 

In verschiedensten Fällen hat der Gesetzge
ber (Gg) versucht, den VfGH zu umgehen. 
Einer dieser berüchtigten Fälle ist der sog. 
"Lenkerauskunftsfall ". Es ging darum, daß 
eine Bestimmung im Kraftfahrgesetz (KFG) 
gegen Art. 90 Abs. 2 Bundes-Verfassungsge
setz (B-VG) (Anklageprinzip im Strafverfah
ren, Grundsatz des Verbots zur Selbstbezich
tigung) sowie gegen Art. 6 Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) (fair 
trial) verstieß, nämlich jene, die den Halter 
eines KFZ per Strafe zwang, Auskunft über 
die Identität des Lenkers zum Tatzeitpurikt 
zu geben (was oft auf eine Selbstbezichti
gung hinauslaufen würde). Der VfGH hob 
diese Bestimmung also auf. Der Gesetzge
ber reagierte darauf mit einer fast gleichlau
tenden Verfassungsbestimmung (VfBest). 
Besonders in Zeiten von Großen Koalitionen 
ist dies wegen der nun vorhandenen not
wendigen Mehrheiten (2/3 Zustimmungs
quorum) möglich. 

Eine andere Bestimmung im Gelegen
heitsverkehrsgesetz (GeIVerkG), Bedarfs-

prüfungen für Taxikonzessionen betreffend, 
wurde vom VfGH aufgehoben, weil sie ge
gen Art 6 Staatsgrundgesetz (StGG) - Stich
wort Erwerbsausübungsfreiheit - verstieß. 
In diesem Fall wurde eine andere neue Re
gelung getroffen, die wahrscheinlich sogar 
verfassungskonform war. Dennoch hat der 
Gg sie im Verfassungsrang erlassen (Null-Ri
siko-Variante). Umso schlimmer, meinte der 
VfGH. Beim "Lenkerauskunftsfall" war der 
rechtspolitische Zweck ja noch relativ "gut", 
nämlich nicht in erster Linie die Kontrolle 
durch den VfGH zu umgehen, sondern eine 
materielle Ausnahmeregelung zu schaffen 
(was jedoch auf eine Umgehung hinausläuft, 
wie der VfGH richtig feststellte). Was aber 
soll die VfBest im GeiVerkG? Rational nach
zuvollziehen ist das Zustandekommen nur 
unter dem Aspekt der Ausschaltung der 
Kontrolle (schlechtes Gewissen?). Der Gg 
wurde deswegen nicht nur vom VfGH 
schwer angegriffen, sondern vor allem auch 
von den Medien. Die Berichterstattung ten
dierte dorthin, den Gg als unfähig, eine ver
fassungskonforme Regelung des Problems 
zu schaffen, bzw. schlicht als Spielregelbre
cher darzustellen. 

Auch der "Politikerpensionsfall " beschäf
tigte den VfGH. Hier hat man Regelungen 
geschaffen, die die Höhe von Politikerpen
s'ionen beschränkten. Der VfGH hob diese 
wegen Verstoßes gegen den Gleichheits
grundsatz auf. Der Gg versuchte daraufhin 
neuerlich eine Regelung zur Begrenzung der 
Pensions höhe zu installieren, indem er ein 
BVG beschloß, also wiederum eine Umge
hung versuchte. Jedoch wurden auch in die
sem Fall Tatbestände in den Verfassungs
rang (VfR) gehoben, die der VfGH in sei
nem Erkenntnis ausdrücklich für zulässig er
klärt hatte (sehr seltsam: der Gg wollte böse 
sein, hat aber in seiner Verwirrtheit daneben 
g'haut). 

Einen anderen Fall bildet die Gesetzge~ 
bung zum 2. VerstaatlichtenG. Hier wollte, 
ohne ein (wahrscheinlich vernichtendes) 
höchstrichterliches Judikat abzuwarten, der 
Gg wohl der Kontrolle überhaupt zuvorkom
men. 

Das Problem ist nicht neu. Es gab bereist 
in den SOer Jahren mehrere ähnlich gelagerte 
Fälle im Zusammenhang mit dem Einkom
menssteuerrecheund dem Zuschußrenten
versicherungsG. 
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Das ZivildienstG könnte als nächstes zu 
einem solchen Fall werden (siehe dazu: 
F elix Ehrnhöfer, Zwölf zynische Versuchun
gen, JURIDIKUM 1/94). 

Rechtliche Position 
Die juristische Situation aus Sicht des VfGH 
ist folgende: Der VfGH hat Gesetze auf ihre 
Verfassungsmäßigkeit hin zu überprüfen. 
Werden Regelungen im VfR erlassen, so ist 
der Prüfungsmaßstab die oberste Schichte 
der Verfassung, die sog. Baugesetze oder 
Grundprinzipien (Stufenbau nach der dero
gatorischen Kraft; Stufenbau nach dem 
Rechtserzeugungszusammenhang). Da Vf
Best in einfachen Gesetzen VfR haben, kön
nen sie also nur mehr an den Baugesetzen 
geprüft werden, sind also sozusagen im Leo 
und können an der "einfachen" Verfassung 
nicht mehr geprüft werden. Soweit so gut. 

Reaktionen des VfGH 
Nun haben sich jedoch Fälle ergeben in de
nen sich der VfGg dieser Methode bedient 
hat, um den VfGH auszuschalten. Er hat ei
nerseits inhaltlich idente Regelungen, die 
einfachgesetzlich schon einmal vom VfGH 
aufgehoben wurden, einfach nochmals, dies
mal jedoch im VfR erlassen. Andererseits hat 
er auch von vornherein Regelungen im VfR 
erlassen, die eindeutig den Zweck hatten, ei
ne Kontrolle durch den VfGH zu vermeiden. 
Dies alles hat den VfGH naturgemäß nicht 
kalt gelassen. Dieser stellte bereits zweimal 
in Erkenntnissen fest, daß dieser Weg des 
VfGg auf Dauer nicht gangbar sei, die Kon
trolle durch den VfGH ja an sich einen Teil 
des rechtsstaatlichen Prinzips ausmache und 
eine häufige Umgehung eine Aushöhlung 
dieses Prinzips bedeute. Daher werde, wenn 
der VfGH weiterhin so vorgehe, dereinst der 
VfGH einmal feststellen, daß nun "Häufig
keit" vorliege, das rechtsstaatliche Prinzip 
nun ausgehöhlt sei und so eine VfBest trotz 
ihres VfR aufheben, wenn bis dahin nicht 
die Kontrolle durch den VfGH mittels 
Volksabstimmung (Art. 44 Abs. 3 B-VG) 
selbst abgeschafft sei (sozusagen: nur über 
meine Leiche). Soweit die Position des Vf
GH. 

Die Wurzeln des Konfliktes 
Die tieferen Gründe dieses Konfliktes sind 
vielfältig. Einerseits ist das Verhältnis VfGH 
- VfGg per definitionem ein antagonisti
sches, nämlich das zwischen Kontrollieren
dem und Kontrolliertem. Dies liegt im We
sen der beiden Kontrahenten und ist ihr tie
ferer Sinn, also vorgesehen und erwünscht. 
Die Grenzen der Handlungsmöglichkeiten 
der beiden Widerparte sind jedoch nicht so 
klar definiert. Und darin liegt auch der Ur
sprung dieses Konfliktes. Desweiteren spie
len auch politische Auffassungsunterschiede> 
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Diese 
werden jedoch meist unter dem Deckmän-
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teichen technokratischer Juristerei sehr gut 
versteckt. Sie treten besonders deutlich bei 
Fällen, bei denen es um die Auslegung des 
Gleichheitssatzes geht, ans Tageslicht. Sich 
einige solcher Fälle anzusehen ist auch 
gleichzeitig eine gute Methode, um von dem 
Hirngespinst erlöst zu werden, das einem 
immer wieder ins Ohr säuselt, daß der VfGH 
auf einer Wolke im juristischen Himmel 
schwebt und sich nie und nimmer in die 
Sümpfe ordinärer Politik herablassen würde. 
Natürlich sind viele Akte des VfGH politisch 
motiviert. Er kann Recht schaffen, ist also de 
facta als Gesetzgeber anzusehen. Er kann 
zwar nicht neues Recht schaffen, hat 
jedoch die Möglichkeit, ein Gesetz 
aufzuheben oder nicht (negativer Ge
setzgeber), andererseits alte Gesetze 
nach einer Aufhebung wieder in Kraft 
treten zu lassen oder nicht. Des weite
ren kann er die Zeiträume für das 
Weiterbestehen aufgehobener Rege
lungen bestimmen. Auch hat er die 
Möglichkeit im Bereich des Kompe
tenzrechtes authentisch zu interpre
tieren, was einer Verfassungsgesetzge
bung gleichkommt. Der VfGH ist also 
nicht zu unterschätzen. Jetzt wird 
auch eines klar: Es gibt in Österreich 
nicht nur eines (materiellen) Gesetz
geber, sondern deren zwei. 

Das letzte Wort 

Es stellt sich die Frage, wer in einem 
Konfliktfall das letzte Wort haben soll. 
Man könnte der These' anhängen, daß 
dies das Parlament sein solle (also Na
tionalrat und Bundesrat). Dies könnte 
man damit begründen, daß hier die 
Organe dieses Gremiums im Gegen
satz zum VfGH eine höhere demokra
tische Legitimität besäßen (eine di
rektere zumindest). Schließlich wer
den die Abgeordneten dadurch, daß sie in 
Parteilisten aufgenommen werden und diese 
Listen vom österreichischen Volk gewählt 
werden, repräsentativ-demokratisch ermit
telt. 

Die Verfassungsrichter hingegen werden 
teils von der Bundesregierung (Präsident, Vi
zepräsident, sechs Mitglieder, drei Ersatz
mitglieder), teils vom Parlament vorgeschla
gen (NR: drei Mitglieder, zwei Ersatzmit
glieder; BR: drei Mitglieder, ein Ersatzmit
glied) und hernach vom Bundespräsidenten 
ernannt. Wenn man jedoch streng danach ur
teilen würde, käme man bald dazu, das 
rechtsstaatliche Prinzip zu Fall zu bringen. 
Indem man die Umgehung der Geset
zeskontrolle letztendlich für legitim erachtet, 
muß man in Kauf nehmen, daß eine wesent
liche Funktion dieses Prinzips zur Dispositi
on steht. Eine solch radikale Lösung könnte 
ihrerseits jedoch nur über eine Volksabstim
mung wieder zu Legitimität gelangen (Ach
tung, Baugesetz --7 Art. 44 Abs. 3 B-VG). Al
so: verwerfen, vergessen, zu kompliziert, un
erwünscht. 
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Die zweite radikale Lösung wäre, daß der 
VfGH in solchen Konfliktfällen das letzte 
Wort haben soll. Im Moment sieht die recht
liche Situation für so eine Lösung schlecht 
aus. Der VfGH müßte, um dieser Rolle ge
recht zu werden, juristische Trapezakte voll
führen. Wie oben angesprochen, hat er einen 
solchen Trapezakt in seinen Erkenntnissen 
schon angekündigt. Er könnte also eines Ta
ges feststellen, daß nun ein so hoher Inten
sitätsgrad an Kontrollumgehungen gegeben 
ist, daß dies einer Aushöhlung des rechts
staatlichen Prinzips gleichkomme. Die kon
krete VfBest, die eine solche Umgehung dar-

stelle, könnte nun auf ihre Rechtmäßigkeit 
in bezug auf die Baugesetze der Verfassung 
geprüft werden. Und wenn das Ergebnis ne
gativ für die VfBest ausfallen sollte, dann 
hätten wir den Fall, daß der VfGH den VfGg 
"overrulet" hätte. Allerdings hat er auch fest
gestellt, daß im Zweifel eine Regelung ver
fassungskonform zu interpretieren sei. 

Hier bahnt sich also seit längerem ein 
Ausbruch des Konfliktes an, dessen Konse
quenzen nicht abzuschätzen sind. Auf jeden 
Fall würde ein solches Handeln des VfGH 
den Rechtsstaat ebenso auf eine arge Bela
stungsprobe stellen, wie das ein gehäuftes 
Umgehen der Kontrolle durch den VfGg tut. 

Konfliktbewältigung auf 
österreichisch 

Derzeit läuft das Spiel zwischen VfGg und 
VfGH noch unter der Titel "mögliche 
schleichende Grundprinzipienänderung". Es 
wird lamentiert und geraunzt. Zu einer Lö
sung will sich niemand bequemen. Lieber 
wurschtelt man dahin, und so kommt es, daß 
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der VfGH bei passender Gelegenheit immer 
wieder den moralischen Verfall der Gesetz
gebung beklagt. Das war es auch schon. So
mit ist jeder mit der Situation nicht unbe
dingt unzufrieden und das Problem bequem 
unter den Teppich gekehrt. Wie lange das 
so weitergehen kann, wissen nur die Götter. 

Rüge an den VfGH 
Der VfGH ist von seiner idealtypischen 
Konstruktion her sicher kein politisches Or
gan sondern ein rein juristisches. Daß die 
Grenzen zwischen Juristerei und Politik oft 

schwer zu ziehen sind, ist klar. U mso
mehr muß sich also der VfGH an der 
Nase nehmen und Vorsicht walten las
sen. Besonders bei Fällen, die den 
Gleichheitssatz betreffen, wäre seitens 
das VfGH Zurückhaltung angebracht. 
Hier zeigt sich das Problem am deut
lichsten. Juristisch ist dem Gleich
heitssatz oft schwer beizukommen, 
und außerjuristische Wertungen sind 
schnell bei der Hand. Die Regelungs
kompetenz für Wertungen hat jedoch 
eindeutig das Parlament. Ein mög
lichst umfangreicher Rechtsgestal
tungsspielraum ist ihm hier allemal zu
zugestehen. Nur dort wo er sich nicht 
mehr an die juristischen Spielregeln 
der Verfassung hält, sollte der VfGH 
ihm Einhalt gebieten. 

Rüge an den 
Gesetzgeber 
Der Gg wiederum sollte den VfGH 
nicht durch plumpe Umgehungsversu
che provozieren. Durch solche Akte 
der Gelegenheits-Verfassungs gesetz
gebung schadet er zusehens sich 
selbst. Eine " Korrektur " der Judikatur 
des VfGH verstärkt nur den Eindruck 

vom "bad guy" VfGg und "good guy" Vf
GH. Dieser Eindruck ist sicher nicht ge
rechtfertigt, da "juridical correctness" (jc) 
niemals an sich gut oder böse sein kann, ab
gesehen davon, daß, wie oben gesagt, der Vf
GH auch oft politisch handelt. Auch zeugen 
solche Aktionen von juristischer Phantasielo
sigkeit und schlechtem Stil und sind nicht 
das, was man elegant nennen möchte. 
Schlußendlich sollte auch das juristische Ar
gument nicht übersehen werden, daß näm
lich der Gesetzgeber sich selbst Regeln auf
erlegt hat, deren Einhaltung zu kontrollieren 
der VfGH berufen ist. 

Harte Konsequenzen 

Wenn der sich also wirklich nicht mehr kon
trollieren lassen will, muß er das Volk befra
gen, und dieses müßte dann seinen Sanktus 
dazu geben (wie gesagt: Art. 44 Abs. 3 B
VG). Dann könnte der VfGg unkontrolliert 
werken, was natürlich eine rechtsstaatliche 
Katastrophe wäre. Dies, so behaupte ich, will 
doch wirklich niemand, oder? 
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DIE UNHEIMLICHE BEGEGNUNG DER 5. ART 

Die Politik der 
Beamtenapparate 

Manfred Matzka hat be
reits laut über die Grenzen 
der Rechtsstaatlichkeit im 
Asylrecht nachgedacht. 
Damit befindet er sich 
durchaus im Einklang mit 
der westeuropäischen 
Praxis, die auf eine mög
lichst eHektive Verhin
derung ieglicher legaler 
Einwanderung abzielt. 

Die Asylpraxis der westeuropäischen Staaten 
(EU und EFTA) gegenüber den Flüchtlin
gen aus dem ehemaligen Jugoslawien muß 
in engem Zusammenhang mit den schon vor 
Ausbruch des Krieges starken Bestrebungen 
zu einer europäischen Harmonisierung der 
Flüchtlings- und Einwanderungspolitik ge
sehen werden. Seit Jahren haben die west
europäischen Staaten versucht, gemeinsame 

Verhaltensmaßregeln einzuführen, deren 
wesentliches Ziel die möglichst effektive 
Verhinderung jeder Form von legaler Ein
wanderung (inklusive der von Flüchtlingen) 
ist. Bezüglich dieses übergeordneten Ziels 
'1yrrscht bei den Regierungen aller EU- und 
EFTA-Staaten weitgehende Einigkeit. Es 
geht, wohlbemerkt, um die legale (d.h. mit 
Rechten verbundene) Einwanderung. Ob 
sich hinter dem offenkundigen Scheitern al
ler Bestrebungen, die illegale Einwanderung 
zu vermindern, nicht auch gewisse wirt
schaftliche Interessen verbergen, die in den 
illegalen Einwanderern vor allem billige und 
völlig rechtlose Arbeitskräfte sehen, wäre ei
ne besondere Untersuchung wert. 

Fest steht jedenfalls, daß bisher alle Be
strebungen, die illegale Einwanderung mit 
Hilfe verschärfter polizeilicher Kontrolle und 
Repression zu vermindern, kläglich geschei
tert sind. Ein weiteres Merkmal der europäi
schen Zusammenarbeit im Bereich Einwan
derung/Asyl ist, daß diese nicht Gemein
schaftsrecht (EU-Recht) unterstellt ist, son
dern weitgehend im Rahmen sogenannter 
zwischenstaatlicher (intergouvernementaler) 
Kooperation abläuft. Dies bedeutet, daß die 
beteiligten Regierungen - und namentlich 
ihre Beamtenapparate - die gemeinsamen 
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politischen Ziele ohne ernstzunehmende 
parlamentarische und justizielle Kontrolle 
entwerfen, aushandeln und durchsetzen. Es 
muß hier von einer doppelten Machtver
schiebung gesprochen werden: Einerseits 
von der legislativen (Parlamente) und der ju
stiziellen (Gerichtsbarkeit) zur exekutiven 
Gewalt (Regierungen und ausführende 
Behörden), andererseits aber auch innerhalb 
der Exekutive, von den politisch rechen
schaftspflichtigen Regierungen zu den poli
tisch nicht rechenschaftspflichtigen Beam
tenapparaten. 

In einer Resolution vom Juli 1993 (Rap
porteur: Robles-Piquer) hat das Europäische 
Parlament mit bissiger Ironie die zunehmen
de Arroganz und die Geheimdiplomatie die
ser "Fünften Gewalt" der hohen Beamten 
(nach der vierten, jener der Medien) kriti
siert. Der Machtzuwachs der Beamtenappa
rate wird durch das Fehlen klarer gemeinsa
mer institutioneller und rechtlicher Rahmen, 
das die intergouvernementale Zusammenar
beit kennzeichnet, natürlich begünstigt: Die 
Beamtenapparate der Innen- und Justizmini
sterien, die mit der Ausgestaltung und 
DurChführung der europäischen Einwande
rungs- und Asylpolitik als "Experten" be
traut sind, nutzen den Spielraum, um in kol
legialer Vertrautheit und Abgeschiedenheit 
ihre Politik zu machen. All dies äußert sich in 
einem "demokratischen Defizit", das auch 
die zwischenstaatliche Zusammenarbeit im 
Bereich der Asyl- und Einwanderungspolitik 
zutiefst prägt. Die westeuropäische Praxis 
gegenüber den Flüchtlingen aus dem ehe
maligen Jugoslawien liefert ein Schulbeispiel 
für die konkreten Auswirkungen der oben 
geschilderten Politik. Insbesondere zwei im 
Rahmen zwischenstaatlicher Zusammenar
beit entwickelte asylpolitische Konzepte 
sind hier erstmals breit in der Praxis erprobt 
worden: Die Londoner Übereinkünfte der 
12 EU-Einwanderungsminister und das 
Konzept des "temporären" (vorläufigen) 
Schutzes. 

Die Londoner Beschlüsse 
zur Asylpolitik der EU 

An einem Treffen in London, Ende Novem
ber 1992, einigten sich die Einwanderungs
minister der 12 EU-Mitgliedstaaten auf eine 
Reihe von "Entschließungen" und "Emp
fehlungen ", die einen verheerenden Effekt 
auf die Asylpolitik nicht nur der EU, son
dern auch der EFTA- und der mittel- und 
osteuropäischen "Puffer"-Staaten gezeitigt 
haben. Denn die Beschlüsse sind zwar nicht 
rechtlich verpflichtend und es ist jedem Mit
gliedstaat überlassen, wie er sie in seine 
Asylpraxis überführt, aber sie sind Ausdruck 
eines gemeinsamen politischen Willens: Die 
bereits eingangs genannte möglichst herme
tische Abschottung Europas gegen Einwan
derung, auch über das Asylverfahren. So sind. 
denn die Folgen für die betroffenen Flücht
linge in allen Ländern weitgehend die sel-
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ben, trotz der Unterschiedlichkeit der 
zum Vollzug in den einzelnen Staaten 
angewandten Instrumente und Ver
fahren. 

1. Alle Mitgliedstaaten müssen in 
ihre Asylgesetzgebungen die Katego
rie des "offensichtlich unbegründe
ten" Asylantrags einführen. 

2. Sie können besondere, beschleu
nigte Verfahren für die Behandlung 
solcher Anträge einführen oder aber 
die Zulassung zum Asylverfahren so 
gestalten, daß Asylanträge innert kür
zester Frist aus "objektiven Gründen" 
abgelehnt werden können. Erstent
scheide über "offensichtlich unbe
gründete" Asylgesuche sollen inner
halb eines Monats erfolgen. 

3. Asylgesuche sind dann "offen
sichtlich unbegründet", wenn 
• das Gesuch auf absichtlicher Irre

führung basiert oder einem 
"Mißbrauch des Asylverfahrens" 
gleichkommt, 

• ein "drittes Aufnahmeland" (auch 
außerhalb der EU) existiert, in weI
ches der Asylbewerber zurückge
schickt werden kann, 

• die Behauptung eines Asylbewer
bers ihm drohender Verfolgung im 
Herkunftsland "eindeutig der Grundlage 
entbehrt". Unter diese letzte Kategorie 
fallen namentlich die folgenden Fälle: 
• Die Art der gefürchteten Verfolgung ist 
nicht asylbegründend gemäß der Genfer 
Flüchtlingskonvention von 1951; 
• Es gibt keine Anzeichen dafür, daß der 
Betroffene in seinem Herkunftsland Ver
folgung ausgesetzt ist; 
• Die Geschichte eines Asylbewerbers ist 
"ungereimt", "widersprüchlich" oder 
"zutiefst unwahrscheinlich "; 
• Der Asylbewerber konnte in einem an
deren Teil seines Herkunftslandes Schurz su
chen und es konnte" vernünftigerweise" 
von ihm erwartet werden, sich dorthin zu 
begeben; 
• Im Herkunftsland besteht "im allgemei
nen keine ernste Verfolgungsgefahr" (ge
nerally no serious risk of persecution), 
d.h. das Land wird als "sicher" einge
stuft. 

Die Entschließung betreffend Drittauf
nahmestaaten gilt selbst für Flüchtlinge, de
ren Anspruch auf den Asylstatus der Genfer 
Konvention außer Zweifel steht. Sie begrün
det das Prinzip, wonach die EU-Mitglied
staaten einen Flüchtling ohne materielle Prü
fung seines Asylantrags zurückschaffen sol
len, wann immer sich ein Drittaufnahmeland 
außerhalb der EU findet, in welches ausge
schafft werden kann. Ist ein Asylbewerber 
nicht direkt, sondern über ein Drittland ein
gereist, sollen die Mitgliedstaaten immer die 
Möglichkeit einer Rückschaffung in diesen 
Drittstaat abklären, bevor sie ein Asylgesuch 
materiell prüfen. Drittaufnahmeländer müs
sen folgende Kriterien erfüllen: 
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• Das Leben und die Freiheit eines Rück
geschafften darf nicht bedroht sein; 

• Es darf ihm keine Folter, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung drohen; 

• Der Asylsuchende hat im Drittland be
reits Schutz gefunden oder aber er hätte 
Gelegenheit gehabt, dort Schutz zu bean
tragen; 

• Es ist gesichert, daß er im betreffenden 
Drittaufnahmeland eingelassen wird. Nicht 
erforderlich ist die Gewissheit, das der 
Rückgeschaffte im Drittaufnahmeland 
auch tatsächlich bleiben kann. 

Die Dehnbarkeit der in den Londoner 
Beschlüssen angewandten Begriffe öffnet 
bedarfsorientierter, willkürlicher Interpreta
tion durch die Vollzugsbehörden der einzel
nen Mitgliedstaaten Tür und Tor. Gerade 
weil den Londoner Beschlüssen der rechts
verbindliche Charakter fehlt, ist es dem Gut
dünken der einzelnen nationalen Behörden 
überlassen, mit Hilfe welcher einheimischen 
Rechts- und Verfahrensformen sie deren 
Vollzug verwirklichen wollen. Die Mitglied
staaten bestimmen also z.B. individuell, weI
che Länder sie als sichere Herkunfts- oder 
Drittaufnahmeländer betrachten. Unüber
schaubarkeit und Rechtsunsicherheit wer
den dadurch zum Prinzip erhoben. Gerade 
der außer-institutionelle Charakter des Pro
zesses hat dazu beigetragen, daß nicht nur 
die EU-Staaten - allen voran die BRD mit 
ihrem neuen Asylrecht -, sondern auch die 
EFTA-Länder und die mittel- und osteuro
päischen Randstaaten sich beeilt haben, die 
Londoner Entschließungen in die Tat um
zusetzen. 

Mit I-Iilfe des Londoner "Multipacks" 
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Grenzen des Rechtsstaats 

von asylausschließenden Kriterien 
haben sich die europäischen Staaten 
ein Instrument geschaffen, daß po
tentiellen Asylbewerbern bereits 
den Zugang zu einem vollwertigen 
Asylverfahren verwehrt. Im Asylver
fahren werden zunehmend nicht 
mehr die materiellen Fluchtgründe der 
Antragsteller, sondern ihre Reiseroute 
und andere formale Aussdzlußgründe 
geprüft. Dazu kommen das immer 
breiter angewandte Mittel des Vi
sumszwangs und andere administra
tive Schranken, die bereits die Ausrei
se potentieller Asylbewerber aus 
ihrem Herkunftsland verhindern 
sollen. Der Flüchtlingsstatus gemäß 
der Genfer Konvention ist damit für 
die meisten auch genuinen Flücht
linge zur leeren Rechtshülle ver
kommen. 

Das Instrument des 
"temporären 
Schutzes" 

Zu dieser Aushöhlung des Asyl
rechts trägt neben den Londoner 
Entschließungen auch ein an den 
J ugoslawien- Flüchtlingen erstmals 

erprobtes Konzept bei: Die Gewährung so
genannten" vorläufigen" Schutzes. So gut 
wie alle westeuropäischen Staaten greifen 
mittlerweile auf dieses Konzept zurück, 
wenn auch mit sehr unterschiedlichen 
Rechtsgrundlagen und Verfahren. 

Wesentliches Merkmal des "Temporären 
Schurzes" ist, daß den unter solchen Bedin
gungen aufgenommenen Flüchtlingen ein 
fundamentales Element der Schutzgarantie der 
Genfer Flüchtlingskonvention verweigert wird, 
nämlich die Gewißheit des zeitlich unbe
grenzten Schutzes. " Temporärer Schutz" ist 
für die betroffenen F liichtlinge gleichbedeutend mit 
permanenter Unsicherheit. Die vorläufige Dul
dung ist die Institutionalisierung eines Zu
standes der Rechtsunsicherheit, ja Rechtlo
sigkeit für die Betroffenen. Der Aufenthalt 
im Aufnahmeland ist nicht mehr Ausdruck 
eines Rechts auf Schurz, sondern eines 
behördlichen, jederzeit widerrufbaren Gna
denakts. Die unter dem Konzept des tem
porären Schutzes aufgenommenen Flücht
linge werden in eine Existenz gezwungen, 
die von ständiger Ungewißheit und der 
Sinnlosigkeit jeder Zukunftsplanung geprägt 
ist. 

Offiziell wird die Praxis des temporären 
Schurzes mit u.a. folgenden Argumenten ge
rechtfertigt: 
• Bei Massenandrang von Flüchtlingen 

entlaste sie das Asylverfahren und ermög
liche rasche, unbürokratische Aufnahme. 

• Da sie nicht auf Integration abziele, 
schaffe sie bessere Voraussetzungen für 
die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre 
Herkunftsländer bei einer Beruhigung 
der Lage. 
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Grenzen des Rechtsstaats 

• Sie ermögliche es, auch solchen Flücht
lingen vorübergehend Schutz zu ge
währen, die (gemäß der eigenen restrikti
ven Auslegung der Regierungen) die Kri
terien für den Erhalt des Flüchtlingssta
tus der Genfer Konvention nicht erfüllen. 

Die Praxis in den verschiedenen westeu
ropäischen Ländern deutet jedoch darauf 
hin, daß die entscheidenden Motive für die 
rasche Ausbreitung des Konzepts des "tem
porären Schutzes" anderer Art sein dürften. 
Dem Ziel der EU, permanente Einwande
rung aus Drittstaaten soweit wie möglich zu 
unterbinden, steht der Flüchtlingsstatus der 
Genfer Konvention im Wege. In der Tat 
darf dessen Gewährung - zumindest in der 
Theorie - nicht einwanderungspolitischen 
Prioritäten der Aufnahmeländer untergeord
net werden. Dadurch ist das Asylverfahren 
zu einem der letzten Schlupflöcher legaler 
Einwanderung in die "Festung Europa" ge
worden. Als Flüchtlinge anerkannte Einwan
derer genießen weitgehend gleiche Rechte 
wie die Bürger des Aufnahmelandes. 

Ersetzt man also die Asylgewährung 
durch diverse Formen des "temporären 
Schutzes", verhindert man damit permanen
te Einwanderung, ohne befürchten zu müs
sen, von einer kritischen Öffentlichkeit ei
nes inhumanitären, flüchtlingsfeindlichen 
Gebarens bezichtigt zu werden. Auf den er
sten Blick mag nämlich selbst manchem 
Flüchtlingsfreund die vorläufige Aufnahme 
als vernünftige Lösung erscheinen: Die 
vorübergehend Aufgenommenen befinden 
sich immerhin außer direkter Gefahr. Und 
ist nicht eine Rückkehr in die Heimat, so
bald wie möglich, in ihrem ureigensten In
teresse angesichts der immer schwierigeren 
Integration in von Wirtschaftskrise und Aus
länderfeindlichkeit gezeichneten Aufnah
meländern? 

Wer so denkt, vergißt allerdings entschei
dende Aspekte: Die Dauer von fluchtauslö
senden Konflikten ist kaum je voraussehbar. 
Der Aufenthalt unter den Bedingungen des 
temporären Schutzes kann sich deshalb 
leicht in die Länge ziehen: Monate und Jah
re, in denen die Flüchtlinge sich in einer 
"Wartesaalsituation" befinden. Weder psy
chisch noch materiell schafft dies die Voraus
setzung, sich auf eine Zukunft - egal ob im 
Aufnahme- oder im Herkunftsland einzu
stellen oder vorzubereiten. Die dadurch be
wirkte künstliche Isolierung der" vorläufig 
Geschützten" von der sie umgebenden Ge
sellschaft (die von den Asylbehörden in ge
wissen Ländern sehr bewußt betrieben wird) 
begünstigt außerdem fremdenfeindliche 
Stimmungen. Die Entscheidung, ob die La
ge in einem Herkunftsland sich soweit beru
higt hat, daß eine Rückkehr "zugemutet" 
werden kann, liegt ganz bei der Regierung 
des Aufnahmestaates und ist jeder rechtli
chen oder politischen Einflußnahme durch 
die Betroffenen entzogen. 
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Die in den letzten Jahren üblich gewor
dene Praxis von Asylbehörden, Landkarten 
von notorischen Verfolgerstaaten zu erstel
len, in denen die angeblich "sicheren" Lan
desteile und sogar Gemeinden aufgezeich
net sind, in welche die Rückschaffung "zu
gemutet" werden kann, macht die Unsicher
heit noch größer. Am Beispiel Jugoslawien 
wird dies besonders deutlich. Konflikt und 
Verfolgung prägen beinahe das ganze Terri
torium des ehemaligen Jugoslawien, wobei 
sich die Konfliktschwerpunkte je nach 
"Kriegsglück" häufig verschieben. Dennoch 
haben wir es mit ein und demselben Kon
flikt zu tun, entstanden aus dem Sonderfall 
Jugoslawiens. 

Dies hindert die westeuropäischen Auf
nahmestaaten nicht daran, dergleichen zu 
tun, als handle es sich beim Jugoslawienkon
flikt um eine Vielzahl selbständiger, jeweils 
auf bestimmte Orte begrenzte Konflikte. 
N ur so kann man etwa zur absurden Be
hauptung kommen, die FRJ (Rest-Jugosla
wien) befinde sich nicht mehr im Kriegszu-
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stand und könne deshalb als "sicheres 
Land" eingestuft werden, dies in offenkun
digen Widerspruch zu den UNO-Sanktionen 
gegen die FRJ. Verlagert sich das Kriegsge
schehen und die damit einhergehende Ver
folgungkurzfristig von einem Gebiet in ein 
anderes, spricht man nicht mehr vom Krieg 
in Jugoslawien, sondern vom "Frieden in Sa
rajevo". 

Diese parzellisierte Betrachtungsweise 
des Konfliktes dient dazu, die rasche Rück
schaffung der ebenfalls ethnisch und regio
nal parzellisiert betrachteten exjugoslawi
schen Flüchtlinge in zu "sicheren Zonen" 
erklärte Gebiete zu rechtfertigen. Die Un
vorhersehbarkeit und Unberechenbarkeit 
der westeuropäischen Politik gegenüber den 
jugoslawischen Flüchtlingen ist damit total 
geworden. 

Nicholas Busch ist Mitarbeiter von CEDRI (Europäi
sches Komitee zur Verteidigung der Flüchtlinge und 
Gastarbeiter), Sekretär der ständigen Plattform 
"Fortress Europe" und lebt zur Zeit in Schweden. 
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Studium & Beruf 

ERSTSEMESTRIGENTUTORIUM 

In den Fängen der 
Fraktionspolitik 

Heinrich I spi~Ii!"';C . 

Auf der Zentralausschuß
sitzung vom 29.6.'94 wur
de mit den Stimmen von 
AG und vsstÖ das Sonder
proiekt "TutoriumlT in das 
Referat für Ausbildung (Re
feratsleiter Georg Jünger) 
eingegliedert und ein 
neunköpfiger Ausschuß 
mit allen für das Tutorium 
relevanten Entscheidungen 
betraut. Damit wurde das 
einzige autonome Proiekt 
der ÖH unter die völlige 
Kontrolle der AG gebracht, 
die in diesem Ausschuß die 
absolute Mehrheit hat. 

Zur Vorgeschichte: Begonnen hat alles Mitte 
der 70er Jahre auf der Technischen Univer
sität (damals noch TH), als sich fünf Studie
rende der Technischen Physik zu den ersten 
Erstsemestrigentutor(inn?)en Österreichs 
ausbilden ließen, in der Absicht, frei von 
Fraktionspolitik, Erstsemestrigen den·· Stu
dieneinstieg zu erleichtern. Ab 1978 erfolgte 
die Finanzierung durch die ÖH, und in der 
Folge wurde am Zentralausschuß (ZA) die 
Zentralkoordination (ZK) eingerichtet, die 
die administrative Arbeit für das sich öster
reichweit ständig vergrößernde Projekt lei
stete. Schon 1979 fand das erste Koordinati
onstreffen (KO), das wichtigste Entschei
dungsgremium des neu eingerichteten Son
derprojekts Tutorium statt. Auch mit der Er
stellung eines Zielkatalogs, später Grund
satzpapier (GSP) genannt, wurde begonnen. 
Mit der Zeit wurde die Struktur erweitert. 
Um besser mit den Tutorlnnen in Kontakt 
zu bleiben bzw zu kommen, wurden in den 
einzelnen Universitätsstädten Regionalkrei
se gegründet, eigene Austauschtreffen dafür 
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eingeführt und strukturelle wie auch inhalt
liche Änderungen ins GSP aufgenommen. 

Die Aufgabe der ZK war es immer, einer
seits Projektgruppen organisatorisch und in
haltlich zu unterstützen, andererseits die An
träge zusammen mit der ZA-Exekutive 
(Wirtschaftsreferent, Vorsitzender) zu ge
nehmigen, die Abrechnungen, Werkverträge 
und Honorarnoten zu prüfen und sich um 
die Organisation von KOs, Tutoriumstraine- . 
rInnenlehrgängen (TTL) etc. zu kümmern. 

Seit das Tutorium existiert, gab es immer 
wieder Versuche, die selbstbestimmte Form 
dieses Sonderprojekts aufzubrechen und un
ter die Kontrolle der AG als Exekutive am 
ZA zu stellen. Finanziell war das nie ein Pro
blem, da jede Rechnung des Projekts durch 
die Hände des Wirtschaftsreferenten gehen 
mußte. Inhaltlich hingegen war das nicht 
möglich, da die Entscheidungen beim Pro
jekt selbst lagen. Dabei wurden immer wich
tige Prinzipien verfolgt: Die Struktur war ei
ne rein organisatorische, während inhaltlich 
immer nach basisdemokratischen Prinzipien 
entschieden wurde. Fraktionen spielten da
bei keine Rolle, sondern es war wichtig, daß 
ein Ergebnis mit dem Einverständnis aller 
zustandekam (Konsensprinzip). 

Im November 1993 wurde am KO be
schlossen, das von der AG vorgeschlagene 
l\,fudell eines eigenen Tutoriumsreferats ab
zulehnen und die Form des selbstbestimm
ten Sonderprojekts zu erhalten. Es gab aller
dings Überlegungen, eine gemeinsame Ar
beitsgruppe einzurichten, die sich mit Alter
nativmöglichkeiten auseinandersetzt. Die 
Exekutive stimmte dem zwar zu, lehnte ei
nen konkreten Vorschlag von Seiten des Tu
toriums (moderiertes Wochenendseminar) 
jedoch ohne Gegenvorschlag ab. 

In der Folge passierte nichts, bis die Mit
glieder der ZK etwa eine halbe Woche vor 
der letzten ZA-Sitzung erfuhren, daß sich -
über die Köpfe des Tutoriums hinweg! - die 
Koalition aus AG und VSStÖ eine Umgestal
tung des Projekts auf Kosten der darin vor
handenen Demokratie ausgedacht hatte. Es 
wurde zwar versucht, wenigstens den VSStÖ 
zum Umdenken zu bewegen, der glaubte, 
dem Projekt mit dem Ausschuß auch noch 
etwas Gutes zu tun, aber der Versuch schlug 
fehl. 

Auf der ZA-Sitzung vom 29.06.94 muß
ten etwa 30 Leute aus dem Tutoriumspro-
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jekt ca. 7 Stunden ausharren, ehe der Antrag 
auf Errichtung des Tutoriumsausschusses 
behandelt wurde. Die ZK, die das Rede
recht bekamen, wandten ihre ganze Über
zeugungskraft für die Rettung des Projektes 
auf. Unterstützt wurden sie dabei vor allem 
von MandatarInnen von GRAS und FLÖ, 
doch es nützte nichts. 

Die Argumente der AG waren ebenso 
zahlreich wie falsch: 

1. Das Tutoriumsprojekt müsse demo
kratisiert werden. Diese Argumentation re
duziert Demokratie auf das, was eine Klasse 
von gewählten Funktionären beschließt und 
negiert jede Form direkter Demokratie. 

2. Das Konsensprinzip sei ineffizient und 
undurchführbar. Beispiel eines ZA-Manda
tars: Wenn 99,99% aller Österreicher zur EU 
wollen, und ein einziger nicht, kann Öster
reich nicht zur EU. Diese Argumentation ist 
umso absurder, als gerade in den Gremien 
der angesprochenen EU nach dem Konsens
prinzip entschieden wird. Und daß der Kon
sens nicht gleichzusetzen ist mit dem Ein
stimmigkeitsprinzip bei einer Abstimmung, 
ist wohl auch der AG klar. Seltsamerweise 
funktioniert übrigens das Prinzip im Tutori
um seit 20 jahren problemlos. 

3. Das Projekt arbeite ineffizient. Nach 
20jährigem Bestehen gebe es in ganz Öster
reich noch keine 50 Projektgruppen. Diese 
Argumentation ist richtig, wenn man außer 
acht läßt, daß Projektgruppen nicht mit Stu
dienrichtungen gleichzusetzen sind, sondern 
sich mehrere kleinere Studienrichtungen oft 
zu einer Projektgruppe zusammenschlossen. 
Tatsächlich schießen seit der Errichtung des 
Tutoriumsausschusses die neuen Projekt
gruppen wie Pilze aus dem Boden. Woher 
diese jedoch kommen, und wer die Projekt
IeiterInnen bisher an der Einreichung eines 
Projektes gehindert hat, bleibt fraglich, da es 
keinen Fall gibt, in dem die ZK ein Projekt 
nicht genehmigt hätte. Im Gegenteil wurden 
manche Projekte erst am ZA vom Vorsitzen
den bzw. Wirtschaftsreferenten (beide von 
der AG) abgelehnt. 

4. Das Projekt muß durchschaubarer ge
macht werden. Was an den Prinzipien der 
Basisdemokratie und des Konsens undurch
schaubar ist, bleibt unklar. Ebenso unklar ist, 
warum der Ausschuß dann in nichtöffentli
cher Sitzung tagt. 

5. Das Tutorium muß enger an die Studi
enrichtungsvertretungen angebunden wer
den. Warum das notwendig ist, blieb argu
mentativ offen. Am ehesten wohl, weil die 
meisten StRV in der Hand der AG sind und 
durch die fehlende österreichweite Koordi
nation das Tutorium geschwächt wird. 

Der VSStÖ argumentierte gar nicht. 
Der Antrag wurde schließlich mit den 

Stimmen von AG und VSStÖ angenommen. 
Der Ausschuß, in dem die AG nach dem 
d'Hondt'schen System 6(!) Sitze, GRAS, VS
StÖ und FLÖ je einen Sitz haben, tagts~it 
dem 17.08.94. 

Am 30.06.94 verfaßte die ZK einen letz
ten Brief, der auf die massiven Änderungen 
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einging. Dieser Brief erreichte die Adressa
tInnen jedoch nie. Am ZA wurden die Um
schläge (ca. 300!) geöffnete und die Briefe 
durch andere mit "Markus Kaiser" (ZA-Vor
sitzender) und "Georg Jünger" unterzeich
nete ersetzt. 

Seit dieser Zeit befindet sich das Sonder
projekt Tutorium im Exil. Das Büro in der 
Liechtensteinstraße wurde ge-räumt, ein 
Exilbüro eingerichtet. Die Zentralkoordina
torinnen nahmen ihre Arbeit als Exilkoordi
natorinnen wieder auf. Anstelle des KO wur
de ein Exilplenum ins Leben gerufen. Hier 
wird weiterhin versucht, Projekte zu unter
stützen, ihnen bei der Suche nach Traine
rinnen und Seminarorten zu helfen und den 
Informationsfluß zu fördern. Da inzwischen 
bekannt ist, daß Funktionäre der AG einige 
der im Herbst abgehaltenen Seminare trai
nieren, be-steht der Verdacht, daß so neben
bei auch auf die Chance auf mehr Nach
wuchs in den eigenen Reihen gesetzt wird. 
Das Exiltutorium will daneben weiterhin 
versuchen, unabhängige Projekte zu initiie
ren und zu unterstützen. 

Die fatalsten Folgen hatte diese Ent
wicklung für eine der Musterprojektgruppen 
des "alten" Projekts: Am Freitag, dem 
19.08.94 erhielt die Projektleiterin der Pro
jektgruppe Jus-Wien einen mit "Albrecht 
Pechinger" unterzeichneten Brief, in dem 
ihr mitgeteilt wurde, daß ihr "Projekt in der 
vorliegenden Form nicht bewilligt werden 
konnte, da es ein paralleles Projekt der Stu
dienrichtungsvertretung gibt. " Projektleiter 
des neuen Projekts ist der Fakultätsvertre
tungsvorsitzende Georg Foidl. (AG). Der Tu
toriumsausschuß muß in diesem Fall 
schlecht ermittelt haben, denn abgesehen 
davon, daß es am Juridicum gar keine Studi
enrichtungsvertretung gibt, somit wohl die 
Fakultätsvertretung gemeint sein muß, gibt 
es auch keinen offiziellen Beschluß dieses 
Gremiums, das Thema wurde in keiner Fa
kultätsvertretungssitzung auch nur erörtert. 
Es handelt sich um ein rein internes Projekt 
der AG-Jus, in dem auch nur Angehörige 
dieser Fraktion bzw. dieser Nahestehende 
mitarbeiten. Interessant ist wohl auch anzu
merken, daß ein nicht unwesentlicher Teil 
dieser MitarbeiterInnen - unter anderen der 
Projektleiter Foidl- vor der ZA-Sitzung im 
alten, nicht genehmigten Projekt mitgear
beitet haben. Und noch interessanter ist, daß 
das Ausschußmitglied Florian Keschmann 
(AG) ebenfalls Mitglied dieses neuen Pro
jekts ist. 

Weiterer Wortlaut des Briefs: "Andere 
Projekt wurden nur unter der Auflage ge
nehmigt sich mit nicht bewilligten Projekten 
zu koordinieren und die Teilnehmer/innen 
dieser Projekte einzubinden." (Etwaige 
Rechtschreib- und Grammatikfehler wurden 
nicht geändert.) Auf einen Anruf bei G. 
Foidl teilte dieser mit, er werde ein Rund
schreiben an alle TutorInnen des alten Pro
jekts herausgeben. Dieses Rundschreiben 
gab es nie. Auf einen weiteren Anruf hin 
wurde mitgeteilt, daß das Seminar der Pro-
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jektgruppe Jus bereits restlos ausgebucht sei, 
und es keinen Platz mehr für die anderen 
Tutoriumswilligen gebe. Erst nach mehrma
liger Nachfrage und wütenden Protesten 
mehrerer Personen rang sich die AG zu ei
nem "Kompromißvorschlag" durch: Die Tu
torInnen des alten Projektes könnten ihr Se
minar abhalten, allerdings unter zwei Bedin
gungen: 

1. Zu einem anderen als dem ursprüng
lich von der Projektgruppe beschlossenen 
Termin. 

Hier wurde völlig ignoriert, daß sich eini
ge TutorInnen den geplanten Termin extra 
freigehalten hatten und ihre Planung nicht 
von einem Augenblick auf den anderen um
stoßen konnten und 

2. Nicht mit der ursprünglichen Trainerin 
Ulli Fuchs, sondern mit Georg Jünger (AG) 
- für das Tutorium zuständiger Referatslei
ter und Ausschußmitglied - als Trainer. Ulli 
Fuchs dürfe als Co-Trainerin mitfahren. 

Abgesehen von der Unverschämtheit der 
oben angesprochenen Konstellation, bei der 
Georg Jünger seine eigenen Honorarnoten 
genehmigen könnte, handelt es sich hier 
schlicht und einfach um einen Vertrags
bruch. Denn ironischerweise waren es gera
de Florian Keschmann und Claudia Fink 
(beide AG) gewesen, die gemeinsam mit der 
damaligen Projektleiterin den mündlichen 
Vertrag mit Ulli Fuchs ge-schlossen hatten. 
Und auch wenn man davon ausgeht, daß der 
Vertrag nur unter der Bedingung der späte
ren Genehmigung geschlossen wurde, hät
ten die VertragspartnerInnen nichts unter
nehmen dürfen, um das Zustandekommen 
des Vertrages zu verhindern. Auch der neue 
"Projektleiter" Georg Foidl hatte der Bestel
lung von Ulli Fuchs als Trainerin zuge
stimmt und F. Keschmann hatte als Aus
schußmitglied der Mehrheitsfraktion ent
scheidenden Einfluß darauf, welches Projekt 
zu genehmigen sei. Darauf angesprochen, 
meinte er nur lapidar: "Macht euch mit den 
Realitäten vertraut: Euer Projekt existiert 
nicht mehr." Auf die Frage, welche Voraus
setzung Georg Jünger als Trainer mitbringe, 
konnte er keine Antwort geben und auf die 
Erklärung von Ulli Fuchs, daß sie nicht ge
meinsam mit jemandem eine Gruppe trai
nieren könne, den sie noch nie gesehen ha
be und dessen Methode sie nicht einmal 
kenne, meinte er nur, das verstehe er zwar, 
das bedeute für ihn aber nur, daß sie nicht 
einmal als Co-Trainerin mitfahren könne. 

Bleibt zu hoffen, daß der Machtrausch 
der AG, die sich am Juridicum der 70%-Mar
ke an Stimmen nähert, wenigstens bei der 
nächsten ÖH-Wahl einen kleinen Dämpfer 
bekommt. 

Christina Heinrich studiert vergleichende literatur
wissenschaft in Wien und ist als Exilkoordinatorin für 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wolfgong Speckmay
er studiert Jus in Wien. 
Adresse der Exilkoordination: c/o Fachschaft Infor
matik, Treitlstraße 1, 1010 Wien; Tel.: 85501/8119 
(Di/Mi 1000 

- 1200 Uhr) 
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In den vorangegangenen Beiträgen dieser Serie hat Alexander 

Somek zu zeigen versucht, daß eine theoretisch unreflektierte Juris

prudenz sich dem Zugriff administrativer Macht nicht zu entziehen 

vermag. Der Blick auf zwei Versionen nachpositivistischen Rechtsden

kens hat überdies zu erkennen ergeben, daß sich Reflexionsdefizite 

auch nicht durch szientistische oder rechtsethische Aufrüstungen kom

pensieren lassen. Der internen Vermachtung rechtlichen Wissens läßt 

sich nur durch institutionelle Rekonstruktion begegnen. Im Anschluß 

an die nun folgende Ausarbeitung eines Konzepts demokratischer 

Gesetzesherrschaft, das die legalistische Engführung des Demokratie

begriffs bewußt vermeidet, werden 

Analysen zur Bedeutung von 

Gleichheit und Verhältnismäßigkeit 

diese Betrachtungen zu emer 

Rechtswissenschaft in staatsbürgerli

cher Absicht beschließen. 

DEMOKRATISCHE GESETZESHERRSCHAFT 

Die Materialität der 
bürokratischen Form IV 

VII Die beiden zuletzt vorgestellten 
• Versionen nachpositivistischen 

Rechtsdenkens führen zu einem doppelt ne
gativen Resultat. Während die erste bei den 
Prämissen des Projekts der Rechtserkennt
nis ansetzt und deren mangelnde Plausibi
lität aufdeckt, ist die zweite internen Opera
tionen gewidmet und zeigt, daß das Recht, 
wenn man es nur im Lichte seiner Anwen
dung zu Ende denkt, im Medium der dog
matischen Klassifikation kein einheitliches 
Antlitz trägt, sondern im Moment der Regel
wahl seine interne Unversöhntheit anzeigt. 

(1) Siehe dazu Alexander Somek, Rechtssystem und Re
publik. Über die politische Funktion des systematischen 
Rechtsdellkens, Wien -New York 1992, 375-385. 
(2) Siehe näher bei Jack Balkin, Tradition, Betrayal, 
and the Politics of Deconstruction, in: Cardozo Law Re
view 11 (1990), 1613-1630, hier: 1626-1629. 
(3) In der Tat tendiert Balkin dazu, die sich immanent 
vollziehende Dekonstruktion zu einer von Juristen di
stallziert handhabbaren, all sich neutralen Analysetech
nik zu verdinglichen (siehe ebd., 1626). Daß sie auf diese 
Weise unter das bürokratische Format noch subsumiert 
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qie daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen 
efgeben sich, als handelte es sich um analyti
sche Sätze, wie von selbst. Subtrahiert man 
angesichts des ersten Resultats von der 
Rechtsdogmatik die szientistischen Elemen
te, die sie sich im bürokratischen Format 
verleiht, wird deutlich, daß der verbleibende 
Kern der praktischen Rationalität rechtli
chen Wissens im konstruktiven Prozeß der 
Systembildung zu finden ist.(!) Konfrontiert 
man diese wiederum mit der internen Ge
spaltenheit des Rechts, kann man erkennen, 
daß das positive System rechtlichen Wissens 

wird, zeigt überzeugend Pierre Schlag, 'Le H ors De Tex
te, C'est Moi': The Politics of Form and the Domestim
tioll of Deconstruction, in: Cardozo Law Review 11 
(1990),1631-1674, hier: 1639-1644. 
(4) Jack Balkin, Decollstructive Practice and Legal 
Theory, in: Yale Law Joumal 96 (1987), 743-786, 
hier: 763. Ich muß hier offenlassen, weshalb sich die Pra
xis der Dekollstrllktioll ill der Tat einer normativ ge
haltvollen Sozialtheorie integrieren läßt. 
(5) Siehe Theodor W. Adomo, Einleitung, in: Adomo et 
al., Der Positivistliltsstreit ill der deutschen Soziologie, 
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durch ein negatives komplementiert wird, 
das, indem es jenes mit Perturbationen ver
sorgt, den Kontingenzraum der juristischen 
Klassifikation erweitert und somit die Ver
tiefung sachlicher Gründe erheischt. Es be
darf kaum der Hervorhebung, daß dies in
nerhalb eines von normativen Erwartungen 
geprägten Feldes geschieht.(2) Balkin hat das 
(obwohl er insgeheim nahelegt, die Subver
sion von Klassifikationen resultiere aus der 
Anwendung einer bestimmten Analysetech
nik) (3) folgendermaßen umschrieben: "The 
deconstruction of legal concepts, or the social 
vision that informs them, is not nihilistic. 
Deconstruction is not a call for us to forget 
about moral certainty, but to remember as
pects of human life that were pushed into 
the background by the necessities of the do
minant legal conception we call into questi
on. Deconstruction is not a denial of the legi
timacy of the rules and principles; it is an af
firmation of human possibilities that have 
been overlooked or forgotten in the privile
ging of particular legal ideas. "H> Da nachposi
tivistisches Rechtsdenken, auch wenn es als 
ein unverzichtbarer Vermittler sozialer Er
fahrung zu betrachten ist, in seiner be
schränkten Negativität gleichwohl nicht an 
die Schwelle heranreicht, an der die Kritik 
der Methode in die Kritik des Gegenstands, 
auf den sie sich richtet, übergeht,(5) hat der 
Einspruch gegen die kognitive Begrün
dungsambition auf den institutionellen Kon
text erstreckt zu werden, in welchem sie er
weckt worden ist. Solcherart wird Sachliches 
sichtbar, wo man zunächst neutrale Form (6) 

vermuten sollte. 

Wie erinnerlich kommt dem in medialer 
Gestalt auftretenden rechtlichen Wissen ei
ne bürokratische Form insofern zu, als es in 
seinem Verwertungskontext ein Format an
zunehmen hat, das es einer hierarchisch 
durchorganisierten, arbeitsteiligen, aktenför
migen, kognitiv informierten, von politi
schen Vorverständnissen an sich zwar unab
hängigen, im Notfall gleichwohl zur autono
men Wertung fähigen, jedenfalls aber auf 
die schlüssige und bündige Erledigung eines 
isolierbaren Problems zugeschnittenen Ver
arbeitung zugänglich macht.<'> Dieser Kon
text bestimmt rechtliches Wissen bis in die 
feinsten Verästelungen der Klassifikation. 
Da nun nachpositivistisches Rechtsdenken 
in der De(kon)struktion des Erkenntnisan
spruchs rechtlichen Wissens dessen media
len Charakter als blanke Verdinglichung 
durchschaut, ist es nicht unangezeigt, zu-

Neuwied 91981, 7-80, hier: 33. 
(6) Siehe Schlag, 'Le Hors De Texte, C'est Moi' (oben 
Anm.3),1636-1638. 
(7) Siehe Analoges zur rhetorischen Konstitution der 
Kompetetlz "des Fachjuristen" durch die Form des mit 
normativem Anspruch auftretenden juristischen Diskur
ses bei Pierre Schlag, The Problem of the Subject, in: Te
xas Law Review 69 (1991),1627-1743, hier: 173.0-
1742; ders., 'Le Hors De Texte, C'est Moi' (oben 
Anm. 7),1637-1638. 
(8) Einen anderen Weg wählt die all der ästhetischetl 
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nächst die immanente Kritik der formalen 
Prämissen juristischen Argurnentierens (wie 
"Gesetzesbindung", "Auslegung" oder die 
Isolierung von Einzelansprüchen aufgrund 
begrifflicher Klassifikationen) mit Blick auf 
deren institutionelle Substanz fortzusetzen.(8) 
Solcherart wird man des Umstands gewahr, 
daß die Reflexion der bürokratischen Form 
sich dazu eignet, auf Gehalte auszugreifen, 
mit denen die Form in der Sache wie refle
xiv befaßt ist. Zwar vermag die Materialität 
der Form in ihrer ersten Modalität den Kreis 
des Formalen noch nicht gänzlich zu verlas
sen, weil sie im Verhältnis zu den institutio
nellen Formen hervorkommt, innerhalb de
rer sich rechtliches Wissen bewegt; gleich
wohl setzt die Emergenz der zweiten Moda
lität, in welcher der konkrete Gehalt von 
Rechten und Kompetenzen thematisch wer
den kann, jene Verflüssigung der institutio
nellen Parameter rechtlichen Wissens vor
aus, die sich im Rahmen der ersten vollzie
hen läßt. 

Bevor zu konkretisieren ist, was damit in 
Aussicht gestellt wird, ist zu erläutern, daß 
von der "Materialität" der Form wenigstens 
in einem dreifachen Sinne die Rede ist. Er
stens bedeutet sie das Sachlich-Werden der 
Reflexion der Form, in der das rechtliche 
Wissen sich Zugang zur Substanz verschafft. 
Das Format rechtsdogmatischer Analyse 
wird dabei auf Kontexte bezogen, die sich 
selbst als Rechtsinstitute fassen lassen.(9) 
Zweitens wird im Rückgang auf die restrikti
ven Bedingungen, die durch die Koppelung 
von Form und institutionellem Kontext eta
bliert werden, das Rechtsmaterial von ver
wurzelten Modalitäten, um es zu wissen, be
freit und damit in die Position gebracht, 
gleichsam, als wäre dies möglich, von sich 
aus zu zeigen, welche Substanz es zu entbin
den vermag. Da die Materialisierung der 
Form, wie erwähnt, sowohl die Institutiona
lisierung rechtlichen Wissens wie die in sei
nem Medium konstruierten Grundsätze be
trifft, sind die Grundlagen und Gehalte des 
Rechtsstaates zur Debatte zu stellen. Dabei 
bleibt für Institutionen wie Grundsätze der 

Repräsentation der Kompetenz des FachjuristCII an
knüpfende Analyse Schlags. Siehe Schlag, 'Le H ors De 
Texte, C'est Moi' (oben Anm. 3),1667-1673. Es kantl 
hier nur angedeutet werden, daß sie Gefahr läuft, einem 
von Schlag selbst analysierten "ca?mibal move" zu erlie
gen, nämlich dem "overkill". Siehe ders., Cannibal Mo
ves: An Essay on the Metamorphoses of the Legal Distin
ctioll, in: Stanford Law Review 40 (1988), 929-972, 
hier: 952-954. 
(9) Siehe unten IX. 
(10) Der transformierte Doppelcharakter rechtlichen 
Wissens betrifft zwar zunächst die ltlstitutionCII seiner 
Erzeugung, über derell Vermittlung wird er aber auch 
für die Erscheinung des Sachgehalts relevant. Auf diese 
Weise ka?m explizit werden, was die Dekonstruktion im
plizit läßt, wenn sie bei der Unentscheidbarkeit semanti
scher Fragetl stehenbleibt. Institutionell manifestiert er 
sich darin, daß den rechtsanwendetIden Organetl, die das 
positive System erarbeitC1l, eine Instanz nachzuschaltetl 
ist, die im Positiven das Negative entdeckt, um solcherart 
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Doppelcharakter rechtlichen Wissens in der
jenigen Transformation relevant, die er in 
der zweiten Version nachpositivistischer Re
flexion angenommen hat. Es gilt, dem appli
kativen Vollzug und der Subversion seiner 
Grundlagen, die er sich selbst unterschei
dend verschafft, als positives und negatives 
System eine institutionelle Ausformung zu 
verleihen, die es gestattet, ein in den Mate
rialien gelegenes Entwicklungspotential frei
zusetzenYOl Drittens bedeutet "Materialität" 
daher, am Leitfaden der vorhandenen 
Rechtsmaterialien einen Typus normativer 
Argumentation durchzuführen,(I1) der sich 
von der Theorie der Gerechtigkeit einerseits 
und der demokratisch anständig auftreten
den Delegation sachlicher Fragestellungen 
an rationale Diskurse andererseits unter
scheidetYZ) Erstere ist zur kulturellen Selbst
verständigung und zur sachlich überzeugen
den Demarkation des Rechts- und Verfas
sungsstaates vom heute in absurdesten Ein
kleidungen wieder aufkeimenden nationali
stischen Etatismus zwar unabdingbar, aller
dings bleibt sie in ihrer Reichweite auf die 
Auszeichnung bestimmter Basisinstitutionen 
beschränkt. (13) 

Was den pauschalen Verweis auf Diskur
se betrifft, ist wohl festzustellen, daß Ver
ständigung eine triviale Voraussetzung einer 
bestimmten Form gelingender Handlungs
koordination darstellt, sie sollte aber nicht als 
Vorwand dienen, sich der Ausarbeitung nor
mativ gehaltvoller Vorschläge zu enthalten. 
Andererseits ist die hier vorzustellende 
Form normativer Argumentation, die vom 
vorhandenen Rechtsmaterial ihren Ausgang 
nimmt, auch mit dem Naturrecht nicht zu 
vergleichen. Sie nimmt zur Kenntnis, daß 
das Recht pluralistischer Massendemokrati
en von Konflikten und Unentschiedenhei
ten durchschossen ist, die man weder zu 
überblicken noch zu meistern vermagY4)We
gen der systematischen Qualität, die sie 
gleichwohl dem Material zu verleihen hat,(I5) 
obliegt es ihr, Unentschiedenheit und Kon
flikt zusammenzudenken. Davon ausgehend 
läßt sich eine Rechtswissenschaft in staats-

das Material produktiv fortentwickeln zu können. 
(11) Siehe dazu auch Roberto Mangabeira Unger, The 
Critical Legal Studies MovemCllt, Cambridge/Mass. -
London 1986, 56. 
(12) Siehe zu letzterem als Gestus eines bestimmten Gen
res der politischCII Philosophie, das beim lubel über die 
Modifikation VOll Grundbegriffen verharrt,jüngst Hau
ke Brunkhorst, Demokratie lmd Differenz. Vom Klassi
schen zum modernen Begriff des Politischen, Frank
furt/Main 1994, 11,224,229. 
(13) Siehe hier nur lohn Rawls, Eine Theorie der Ge
rechtigkeit, dt. Frankfurt/Main 1975, 23. 
(14) Siehe Schlag, 'Le Hors De Texte, C'est Moi' (obC1l 
Anm.3),1640. 
(15) Da es möglicherweise nicht evident sein kb'nnte, ist 
wohl darauf hinzuweisen, daß der hier veranschlagte 
Materialbegriff demjenigen nicht unähnlich ist,.den 
Adomo seiner Deutung des Hervorgehens der Zwöljton
technik aus dem musikalischCII Expressionismus einer
seits und dem Total-Werden der Durchführung anderer-
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bürgerlicher Perspektive konzipieren, die 
nicht das Naturrechtsdenken saniert, son
dern am Endpunkt der juristischen Selbstre
flexion das in ihr aufkeimende Material 
durchwirkt. 

AufweIche Weise sich nun die Materia
lität der bürokratischen Form herstellt, wird 
ersichtlich, wenn man den geschichtlichen 
Stand juristischer Selbstreflexion mit einem 
Problem konfrontiert, an dessen Lösung es 
versagt, und das gesuchte Resultat von den
jenigen Konsequenzen her erläutert, die ver
bleiben, nachdem man vom bisherigen Lö
sungsversuch die uneinholbaren Idealisie
rungen gleichsam abgezogen hat. Es kommt 
nicht von ungefähr, daß hier mit jener idea
len Anforderung zu beginnen ist, welche 
über die Formqualität den Ausschlag gibt: 
die dem traditionellen Rechtsstaatskonzept 
eigentümliche Vorstellung von Gesetzesbin
dung. Sie bildet daher den Angelpunkt für 
die Transformation rechtlichen Wissens. 

Die folgenden Überlegungen vollziehen 
ihrer argumentativen Struktur nach, was sie 
im Ergebnis einer Rechtswissenschaft in 
staatsbürgerlicher Absicht als Verfahrenswei
se empfehlen. 

Elemente des modernen 
Demokratieverständnisses 

VIII. Das Ideal der Gesetzesherrschaft(l6) be
schäftigt die Rechtsanwendung zumeist in 
jener rudimentären Gestalt, die der Vollzie
hung die Bindung ans Gesetz abverlangt. In 
der landläufigen Version, die sich von dem 
Bild verführen läßt, es gelte, den in einer 
Rechtsregel gleichsam vorliegenden Volks
willen auf den Einzelfall zu übertragen, 
kann der Forderung nach Gesetzesbindung 
allerdings kein konsistenter Sinn abgewon
nen werden. Die Gründe bedürfen hier kei
ner näheren Erörterung.(17) Was Rechtsregeln 
bedeuten, läßt sich nicht unabhängig von 
Prozessen der praktischen Anwendung ange
benY8) 

Selbst wenn es angesichts dieses reich
lich lapidar vorgesetzten Befundes zweifel-

seits zugrundegelegt hat. Siehe Theodor W. Adomo, Phi
losophie der neuen Musik (1949), Frankfurt/Main 
1976,38-42,63,68. 

(16) Für einen geschichtlichen Aufriß siehe bekanntlich 
Franz L. Neumann, Die Herrschaft des Gesetzes. Eine 
Untersuchung zum Verhältnis von politischer Theorie 
und Rechtssystem in der Konkurrenzgesellschaft, dt. 
Frankfurt/MaitI1980. 
(17) Siehe Ralj Christensetl, Was heißt GesetzesbindungP 
Eine rechtslinguistische Untersuchung, Berlin 1989; 
ders., Der Richter als Mund des sprechetlden Textes. Zur 
Kritik des gesetzes positivistischen Textmodells, in: F. 
Müller (Hrsg.), Untersuchungen zur Rechtslinguistik. 
Interdisziplinäre Studien zu praktischer Semantik und 
strukturierender Rechtslehre in Grundfragen der juristi
schen Methodik, Berlin 1989, 47-92; Bemd lean 
d'Heur, Sprachliches Referetlzverhaften bei der juristi
schen Entscheidungstätigkeit, Berlin 1989. 
(18) Siehe näher Somek, Rechtssystem (oben Anm. 1), 

330-359. 
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haft erscheinen mag, ob sich "Bindung" ans 
Gesetz überhaupt anders denn als "Umset
zung" von bereits Vorliegendem denken 
ließe, ist es dennoch nicht ausgeschlossen, 
das Bindungserfordernis anders als typisch 
bedeutungsidealistisch zu konzipieren. Zu 
diesem Zweck ist bloß auf die der Gesetzes
bindung immanente praktische Konsequenz 
zu achten, die verlangt, bestehende Prakti
ken der Rechtsanwendung nicht gegenüber 
Korrekturmöglichkeiten zu imprägnieren, 
die sich aus Regelinterpretationen ergeben, 
die als zutreffend zu erachten sind; ihren 
Maßstab finden sie in der systematischen 
Angemessenheit von situationsbezogenen 
Normdeutungen.(19) Dieser Entstehungszu
sammenhang von Gesetzesbindung läßt sich 
normativ rechtfertigen, indem man die prag
matische Umdeutung des überkommenen 
Ideals,"") das in der nach positivistischen Ana
lyse um seinen Kern gebracht worden ist, 
aus der Perspektive der normativen Grund
lagen der verfassungsrechtlichen Ordnung 
betrachtet. Dies hat Implikationen für die 
gedankliche Variation des mit der bürokrati
schen Form verbundenen institutionellen 
Materials. (21) 

Der demokratische Gesetzesbegriff, für 
den Juristen ihr traditionelles Bindungskon
zept parat haben, ist von bloß scheinbarer 

(19) Siehe gmerell Klaus Gii1lther, Ein1lormativer Be
griff der Kohäre!lz für eitle Theorie derjuristischetl Ar
gummtation, in: Rechtstheorie 20 (1989), 163-190; 
Alexander Somek, Unbestimmtheit: Habermas und die 
Gritieal Legal Studies, in: Deutsche Zeitschrift für Philo
sophie 41 (1993),343-357, hier: 345-346,355-356. 

(20) Siehe dazu bei Roberto Maugabeira Unger, Sodal 
Theory: Its Situation a1ld lts Task, Gambridge/E1lgl. 
1987,45-47. 
(21) Es handelt sich hiebei also lttn die erste Modalität 
der Materialität der bürokratische1l Form. 
(22) Grtlndgelegt wohl bei Hobbes, wo die Staatsfor
metilehre der Souverällitätsdoktrin integriert und die 
Unterscheidung V01l Demokratien, Aristokratim und 
MOllarchien gegenüber deren Veljallsformen (Anarchie, 
Oligarchie, Tyrcl1lnis) abgelehnt wird. Siehe Thomas 
H obbes, Vom Bürger (1642/47) (ElemetJte der Philoso
phie IIl), dt. HamburlI977, VI 18, VII 1-3, S. 145, 
148-150. 
(23) Siehe Garl Schmitt, Veifassll1lgslehre (1928), Ber
lin 7 1989, 258. 

(24) Abgestellt wird damit aliJ eine Politiktradition, die 
aliJ die RCllaissance des antikeIl Polisideals zurückgeht 
ulld die, sobald sie die Lehre vom status mixtus ablegte 
bzw. durch die modeme Gewalteuteilung ersetzte, zur 
"Demokratietheorie" fOltCJJtwickelt werdelI konllte. Siehe 
dazu die gläuzendeu Ausführungeu bei Frauk Miche!
mall, Traces of Selj-Govemmellt, iu: Harvard Law Re
view 100 (1986),4-77, hier: 46; Robelt A. Dahl, De
mocracy aud its Gritics, New H avetl - Loudou 1989, 
13-32. Herausragertde Variante1l dieser Traditiou fin
det matl im florentiuischetl H umatlismus und iu dm 
Werket! von lames Harriugtou, Thomas leffersoll und 
lean-Iacques Rousseau. In dergegetlwärtigen deutscheIl 
Staatsrechtslehre wird diese Tradition am stärkstCll im 
Werk VOll Martin Kriele manifest. Siehe dessetl Eill
führullg ill die Staatslehre,' Opladnl 1990. 
(25) Siehe allaloge Überleguugen bei iViark V. Tushuet, 
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Konsistenz, da er in Wahrheit mit zwei ge
genläufigen Modalitäten verknüpft ist, de
mokratische Legitimität zu konzipieren: 
dem voluntaristischen und dem republikani
schen Element des modernen Demokratie
begriffs. Während ersteres (22) sich in dem 
Grundsatz manifestiert, daß das souveräne 
Volk als die Quelle allen Rechts zu betrach
ten ist ("lex est qztod popztlus jussit"),('']) stellt 
letzteres darauf ab, daß die gelingende de
mokratische Rechtserzeugung vernünftiger 
Bürger bedarf.(") In diesem Zusammenhang 
wird zumeist angenommen, daß die Bera
tung unter Bürgern, die das Gemeinwohl zu 
bestimmen suchen, die Vernünftigkeit des 
Ergebnisses garantiert. In der demokrati
schen Republik dürften folglich nur Regeln 
gelten, die von der vernünftigen Zustim
mung der Bürger getragenen wären. Eine 
aufgebrachte Masse, die verkündete, daß sie 
das Volk sei, wäre demnach kein Beispiel 
fürs Demokratische, sondern schlichtweg 
der Pöbel. 

Nun läßt sich für unsere gängigen, durch
aus auch auf einer vortheoretischen Ebene 
greifbaren Vorstellungen über demokrati
sche Legitimität eine bemerkenswerte Se
quenzierung dieser beiden Elemente beob
achten.(25) Zunächst wird davon ausgegangen, 
daß die Volksherrschaft einer, gemeinhin als 

Red, White, and Blue. A Gritical Aualysis of Gonstitu
tiOllal Law, Gambridge/ll1ass. - LOlldoll/Englatld 
1988,1-17. 
(26) Siehe nur Dietel' Grimm, Die Zukll1iJt der Veifas
sung, ill: ders., Die ZukuliJt der Veljasstlug, Fratlk
fttrt/lvlail11991, 397-437, hier: 426; Emst-Woljgatlg 
Böckmförde, Demokratie als VelfaSSltllgsprillzip, in: 
ders., Staat, VeljasSltttg, Demokratie. Studieu zur VetC 

fassungstheorie lind zum Veifassungsrecht, 
Frankfutt/MainI991, 289-379, hier: 326. 
(27) Dieses kalltl man freilich auf den blankm "Kom
promiß" reduzieit seheu, aber wmigstens dieser sollte 
möglich sein. Siehe Hans Kelsetl, Vom WeseJlund Wert 
der Demokratie (1929), Aalm 1963, 57. 

(28) Geradezu schon klassisch Het'/natl11 Heller, Demo
kratie und soziale Homogenität (1928), Gesammelte 
Schriftetl, hrsg. v. M. Drath - G. Niemeyer- O. Stam
mer- F. Borinski - Gh. Müller, Leiden 1971, Bd. 2, 
423-433, insbe.>. 427; siehe auch Kriele, Einführung 
(oben flnm. 24), 244. 

(29) Siehe mit weiterm Nachweism Dieter Grimm, Velc 

fasslmgsreehtlidler Konsens und politische Polarisierung 
in der BU1ldesrepablik Deutschland, in: Die Zukanft der 
Velfassung (oben AJlJll. 26), 298-309. 
(30) Siehe zurjzmktionellen und organisatorisch-perso
nellen demokratischett Legitimation demmtsprechettd 
BöcketiJörde, Demokratie als Vetjassllngsprinzip (obet! 
Anm. 26), 301-306. 
(31) Zur Wichtigkeit der Palteim ftir die Demokratie 
siehe die leidenschaft/ichm Stellullguahllletl bei Kelsen, 
Wesen (oben AJlm. 27), 19-20. Zu den Patteien als dm 
Trägem einer wechselseitigen Vermittlung von Volks
and Staatswille siehe Dietel' Grimm, Die politischen 
Parteien, iJl: Die Zakll1iJt der Veifassung (obm Anm. 
26),263-287, hier: 265-266. 
(32) Siehe Bo"ckettförde, Demokratie als VeljassuJlgs
prinzip (oben Allm. 26),363-364. " 

(33) Vergleichbares meinte bereits Garl Schmitt beobaeh-
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"Verfassung" bezeichneten, Verfahrensord
nung bedarf."(') An den Erwartungen, mit de
nen diese Verfahrensordnung bedacht wird, 
tritt das republikanische Element hervor, 
soll sie es doch ermöglichen, im politischen 
Prozeß den einheitlichen Volkswillen - und 
nicht etwa eine fundamentale Entzweiung 
der Bürger - zu artikulieren LInd als Manife
station des öffentlichen Interesses (27) zu sta
bilisieren,"") Die Verfassung hat selbst wie
derum, und hier spielt das voluntaristische 
Element hinein, vom Konsens der Bürger 
und der politischen Repräsentanten getra
gen zu sein.('") Sind diese Bedingung erfüllt, 
dann können aufgrund verfassungsrechtlich 
vorgezeichneter Prozeduren vom Volk in ei
nem reinen Willkürakt('O) (voluntaristisches 
Element) gewählte politische Mandatare an
stelle des Volkes (1) eine von Wissen und 
Verantwortungsbewußtsein getragene Ge
setzgebung ausüben (republikanisches Ele
ment)."') 

Diese Vorstellungen wären für unsere 
Überlegungen nicht weiter bemerkenswert, 
würden sie sich nicht im demokratischen 
Gesetzes begriff überschneiden. (") Betont 
man das republikanische Element, dann er
scheint das Gesetz als Garant der Gleichheit 
freier Bürger. Der Maßstab der Gleichbe
handlung sollte sich in vernünftiger öffentli-

tell zu könnett, als er behauptete, daß im Rechtsstaat der 
"politische GesetzesbegriJl" eille Einschränkung eifahre. 
ltl einer der i,lteressanteste,1 Passagen seiner ansonsten 
ja höchst fragwürdigen Verfassungslehre behauptet 
Sdlmitt, daß sich das liberale Bürgertum einer" Ver
mettgltng" schuldig gemacht habe, als es in der Sache eine 
gmerelle ulld, was das Vetfahrm angehe, eine VOll der 
Volksvertretung ausgeübte Gesetzgebungforderte. Siehe 
Schmitt, VeljassltJlgslehre (oben Atlm. 23), 147. Diese 
bis itl unsere Zeitett fOltwirkettde " Vermmgullg" sei auf 
einen Kompromiß zwischen dem "rechtsstaat/iehm" und 
dem "politischm" Gesetzesbegriff zurückzuführen (ebd., 
150). Nach dem rechtsstaatlichett Gesetzesbegriff habe 
das Gesetz eine genere/le, die (formelle) Gleichheit der 
Bürger verbürgende Norm zu sein; naeh dem politischm 
Gesetzesbegriff komme im Gesetz der konkrete Wille und 
Befehl des Souveräns zum Ausdruck (ebd., 146). Der ge-
1IIIili demokratische Gesetzesbegriff sei aber ein politi
scher: "lex est quod populus iassit" (ebd., 258). We1Ill 
also Vertreter des demokratische1l Rechtsstaates (einer 
"konstitutionellen" Demokratie) die AJlsicht vertrete1l, 
das Gesetz habe die gleiche Freiheit der Bürger zu ga
rantierm, dann wolltett sie in Wahrheit das demokrati
sche Priuzip extemen Beschränkuuget!ul1terweljetl. Im 
Begriff des Gesetzes im materiellen Sitltl eifahre der po
litische Gesetzesbegriff eine Abwandlung. Da Eingriffe in 
Freiheit und Eigmtam demnach 1lur u1lter 1l1itwirkung 
der Volksvertretung zustande komme1l dütjtetl, werde 
die Herrschaft des Gesetzes mit der Herrschaft der Volks
vertretung gleichgesetzt (ebd., 148). Das Bestehen des 
formellen Geset;;esbegriffs belege überdies, daß eine weite
re Variante des politischen Gesetzesbegriffs vorliege, die 
durch keine Rechtsstaat/ichleit zu beseitiget! sei (ebd., 
147). 
Obwohl wir Schmitts polemischer Begriffsbildlmg, in der 
im weiteren der Gegeusatz des Rechtsstaates zu "reineti" 
politischen FormprillzipiC1l (wie Monarchie, Aristokra
tie zmd Demokratie) auf die Spitze getrieben wird, nicht 
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eher Diskussion ermitteln lassen. Wegen des 
darin begründeten Vorrangs des öffentlichen 
Interesses vor dem privaten beruht die De
mokratie - nach dem berühmten Diktum 
Harringtons, das allerdings erst durch John 
Adams populär geworden ist (") - auf der 
Herrschaft des Gesetzes (und nicht auf der 
Herrschaft von Menschen, die ihren partiku
laren Willen mit den Mitteln staatlichen 
Zwangs durchsetzen). Eine Konkurrenz zu 
anderen normativen Akten könnte sich dem
gemäß nur im Verhältnis zum obersten 
Werthüter der Verfassung ergebenYS) Betont 
man das voluntaristische Element, dann er
achtet man das Gesetz als einen Befehl/36

) 

der - abgesehen vom Plebiszit - in unmittel
barster Nähe zu einem Willensakt des Sou-

zu folgen vermifge1t, ist diese Dualität des Gesetzesbe
griffs auch heute kein ullbedelltetldes Phällometl. Obwohl 
gemeinhin davon ausgegangen wird, daß ein gänzlich 
formeller Gesetzesbegrijf der Staatsrechtswisst1lschaft zu
grunde gelegt werden könne, kehren, wellt! auch attf Um
wegen, die Elemente des "rechtsstaat/ichm Gesetzesbe
griffs" auch im gegenwärtigm Verfasslltlgsrechtsdenketl 
zurück. Stelzer hat dies am Beispiel des GnmdratMs der 
Verhältnismäßigkeit, wie ich meine, iiber;r,ettgeJltl darge
legt. Siehe Manfred Stelzer, Das Wesetlsgehalr.wrgllmetlt 
lind der Grllndsatz der Verhältnismiißigkeit, Wien -
New York 1991,176-195. 
(34) Siehe Michelman, Traces (obett Anm. 24), 4 Ftl 2, 
40. 
(35) Siehe tlur Böckenförde, Demokratie als VCI!as-
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veräns steht, zumal das gesetzgebende Or
gan, in dem das Volk seine Handlungsfähig
keit erlangt, durch Volkswahl bestellt wird. 
Ein Konkurrenzverhältnis könnte diesfalls 
nur zu einem plebiszitär legitimierten ober
sten Staatsorgan bestehenY7) Beide Konkur
renzverhältnisse, das sei im Vorbeigehen er
wähnt, haben nicht zuletzt in unsere Bun
desverfassung Eingang gefunden (Art. 47 
Abs. 1 und Art. 140 B-VG). 

Diese Überschneidung von heterogenen 
Elementen des modernen' Demokratiever
ständnisses gibt also dafür den Ausschlag, 
daß in unserer Tradition der parlamentari
schen Gesetzgebung eine überragende Be
deutung beigemessen wirdY") Die Tätigkeit 
rechtsanwendender Organe sollte dem-

gemäß bloß dazu angetan 
sein, den Gesetzesinhalt auf 
die Bürger zur Anwendung zu 
bringen und auf diesem Wege 
die demokratische Selbstherr
schaft in einem letzten Ver
mittlungsschritt zu vollenden. 
In diesem Zusammenhang ist 
daran zu erinnern, daß nie
mand geringerer als Kelsen 
aus demokratiepolitischen 
Gründen die autokratische 
Organisation der Verwaltung 
befürwortete. Die Herrschaft 
des demokratisch legitimier
ten Gesetzes wäre seines Er
achtens gefährdet, wenn man 
den Gesetzesvollzug in die 
Hände von durch demokrati
sche Wahl legitimierte Kolle
gialorgane legteY9

) Allerdings 
hat sich gerade am Problem, 
die Tätigkeit rechtsanwen
dender Organe methodisch zu 
kontrollieren, wiederholt ge
zeigt, daß dem demokrati
schen Gesetzesbegriff eben 
bloß die hier skizzierte Über
schneidung, nicht aber eine 
Vereinigung bei der Elemente 
zugrundeliegt.(40) Mit der Auf
gabe konfrontiert, bei Unklar
heit des Wortlauts einen la
tenten Gesetzesinhalt inter
pretativ zu ermitteln, ver
selbständigen sich im Medi-

sllngsprinzip (oben Anm. 26),365-366. 
(36) Siehe Hobbes, Vom Biirger(obett Anm. 22), VII 5, 
S. 151. 
(37) Siehe Garl Schmitt, Der Hüter der Verfassung 
(1931), Berlin' 1985. 
(38) "Die Herrschaft des Gesetzes feiert heute in der Ge
stalt der Demokratie ihrC1l eigentlichen Triumph. ", So 
Norberto Bobbio, Die Zukllttft der Demokratie, dt. Ber
lin1988,163. 
(39) Siehe Kelsetl, Wesetl (obetl Anm. 27), 71-74. 

(40) Klarerweise verlagert sich, sobald man für eines 
der Elemetlte optiert, die Akzentsetzung von der parla
mentarischen Geset;r,gebung entweder auf die plebiszitär 
legitimierte Entscheidung oder auf ein Organ, das die 
Verttiittftigkeit deliberativer Prozesse zu garantieretl 
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um der juristischen Methodik das voluntari
stische und das republikanische Elemellt ge
geneinander,''''' Das wird nicht zuletZt an der 
allbekannten Alternative von subjektiv-hi
storischen (auf den Gehorsam gegenüber 
lenkenden Stellen abzielenden) und objek
tiv-teleologischen (auf die Gemeinsamkeit 
der Bürgervernunft vertrauenden) Ausle
gungsmethoden deutlich. 

Die Reformulierung 
eines Ideals 
Bei dieser Ausgangslage kann man versu
chen, die rechtstheoretischen (bzw. metho
dologischen) Aporien beider Verständnisse 
von Gesetzlichkeit im Rahmen einer Rekon
struktion der Grundlagen demokratischer 
Legitimität aufzulösen und daran an
schließend das Ideal der Gesetzesbindung 
anders zu fassen. Anknüpfend an die ein
schlägigen Überlegungen John Deweys (42) 

läßt sich zeigen, daß demokratische Legiti
mität in den kooperativ geplanten und kons
entierten Aktionen von Bürgern impliziert 
ist, die ihre als gemeinsam entdeckten Inter
essen unter Wahrung des Gebots der gleich
mäßigen Betroffenheit aller zu schützen su
chen.HJ) Noch bevor - wegen der pragmati
schen, also zunächst bei den Konsequenzen 
ansetzenden Umdeutung des entkernten 
Ideals - die Funktion gesetzgebender In
stanzen einer näheren Bestimmung zuge
führt werden kann, läßt sich vor dem Hinter
grund dieses Verständnisses von Legitimität 
das Ideal der Gesetzesbindung reformulie
ren. Es erfordert demnach, bei einer argu
mentativen Auseinandersetzung zwischen 
Bürgern, die ideell in wechselseitiger Per
spektivenübernahme eine spezifische Regel
anwendung unter dem Vorzeichen allgemei
ner Betroffenheit betrachten, die Umstände 
zu ermitteln, unter denen es zur Wahrung 
der gleichmäßigen Betroffenheit aller ange
messen ist, für einen bestimmten Falltypus 
eine bestimmte in Geltung gesetzte Rechts
regel anzuwenden. Folglich findet sich die 
sachliche Logik der Gesetzlichkeit in den 
Prozeß und die interne Struktur der System
bildung eingeschrieben (und nicht in der 
Subsumtion unter imaginäre Begriffskerne 
oder vermöge der Partizipation an "Wer
ten"). 

scheint. Siehe zu ersterem Garl Schmitt, Legalität und 
Legitimität (1932), Berlin' 1980, 62-69, und zu letzte
rem Gass Sutlstein, Beyond the Republican Revival, in: 
The Yak Law lournal97 (1988), 1539-1590. 
(41) Siehe Regina Ogorek, Richterkönig oder Subsumti
onsautomati' Zur lustiztheorie im 19. lahrhundert, 
Frankfurt/Main1986,167-171. 
(42) Siehe lohn Dewey, The Public and its Problems 
(1927), Ghicago' 1954. 
(43) Siehe bei Somek, Rechtssystem (obetl Anm. 1),539-

550. 
(44) Siehe dazu auch Pierre Schlag, Missitlg Pieces: A 
Gognitive Approach to Law, in: Texas Law Review 67 
(1989),1195-1250, hier: 1224. 
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Dies ist mit der Forderung 
kompatibel, Gesetzesbindung habe 
sich darin zu manifestieren, beste
hende Anwendungspraktiken unter 
Rekurs auf korrekte Regelinterpre
tationen auch verändern zu kön
nen. Allerdings lehrt die Materiali
sierung der Form, daß wir in die
sem Zusammenhang nicht nur un
sere Vorstellungen über den Zu
gang zum "Was", sondern auch 
über das "Wie" rechtlichen Wis
sens zu verändern haben. (44) Denn 
ein solcher Rekurs kann nicht die 
Autorität deduktiver Feststellun-
gen für sich reklamieren, weil er \. 
nur ein (wenn auch nicht unwichti- "', 
ges) Moment im Rahmen einer auf \~ . 
konkrete Kontexte bezogenen, sy-
stematischen Bestimmung des An-
wendungsbereichs von Regeln dar-
stellt. 

Die reformulierte Fassung der 
Gesetzesbindung vermag daher zentrale 
Einsichten nachpositivistischen Rechtsden
kens in sich aufzunehmen, da sie die Verspä
tung der Regelbedeutung im Verhältnis zu 
interpretativen Konstrukten berücksichtigt, 
die (unter anderem) aus dem "Hin- und 
Her-Wandern des Blicks" zwischen Sachver
halt und Norm gewonnen werden. (45) Über 
den unnachgiebigen Negativismus nachposi
tivistischen Rechtsdenkens wird gleichwohl 
auch hinausgegangen, da der Dialektik Auf
merksamkeit geschenkt wird, die das Ver
hältnis von Rechtsregel und System aus
zeichnet. Denn ebenso wie die Systembil
dung gar nicht in Gang kommen könnte, oh
ne an ein Vorverständnis über die Bedeu
tung von Rechtsregeln anzuknüpfen, wer
den diese durch die systematische Bestim
mung in Applikationen des in der Auseinan
dersetzung mit Einzelfällen gebildeten Sy
stems verwandelt. Als Vorgabe der System
bildung ist die geltende Rechtsregel ebenso 
Resultat systematischer Bestimmtheit. 

Dialektik der Gleichheit 
Um der Grundintention der zweiten Version 
nachpositivistischer Reflexion, wonach wir 
in einem bloß provisorischen Rechtszustand 
leben,(46) Gestalt verleihen zu können, ist 

(45) Zur Blickmetapher siehe bekanntlich Karl Engisch, 
Logische Studien zur Gesetzesanwendung, Heide/berg' 
1960,15. 
(46) Siehe den dritten Beitrag dieser Serie in Juridikum 
3/94(1994). 
(47) Mit anderen Worten: Es muß bei Würdigung der 
als relevant festgestellten Umstände des Sachverhalts an
gemessen erscheinen, die Anwetldung einer bestimmten 
Rechtsregel der Anwendung einer anderen vorzuziehm. 
(48) Siehe dazu Ronald Dworkin, A Matter of Princi
pie, Cambridge/Mass. 1985, 191, 198. 

(49) Siehe Ronald Dworkin, Law's Empire, Cambrid
ge/Mass. 1986, 164-165, 225. 
(50) Das Bild von der stattfindenden Internalisierung 
des Externen läßt sich dahingehetzd verständlich machen, 
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nun dieser Widerspruch im Lichte der Dua
lität des Systems aufzufächern. Kombiniert 
man hierfür den externen Standpunkt nach po
sitivistischer Analyse mit dem internen der ju
ristischen Systembildung zur Perspektive 
der von den Akten des Rechtssystems be
troffenen Staatsbiirger, tritt vorerst die opera
tive Struktur einer institutionellen Konstel
lation hervor, in der die interne Unversöhnt
heit des Gemeinwillens artikuliert werden 
kann. Für sie ist das positive System der 
Rechte als der gedankliche Ort anzusehen, 
an dem die Rechtsmaterialien (Gesetze und 
Vorentscheidungen) eine kontextbezogene 
Ausformulierung erfahren. 

Da ein solches System die Gründe ent
halten sollte, die dafür sprechen, eine be
stimmte Rechtsregel im Vergleich zu ande
ren in einer bestimmten Fallkonstellation 
anzuwenden, ist es darauf zugeschnitten, 
Rechtsanwendungsgleichheit zu verbürgen. 
Die Gleichheit erweist sich somit als normati
v9F Leitgesichtspunkt aller Gesetzesbin
dung, nicht bloß in dem Sinne als die An
wendung von Rechtsregeln zugunsten oder 
zu Lasten bestimmter Personen nicht unter
lassen werden darf, sondern als sie erfordert, 
die interpretative Konstruktion des Anwen
dungsbereichs geltender Rechtsregeln daran 
auszurichten, bei angemessener Würdigung 

daß der bloß an detl Folgen der Tätigkeit des Rechtssy
stems entzündende Bürgerprotest durch die Dekonstrttk
tion von systematischen Unterscheidungen intern rele
vant zu werden verznag. Die Dekonstruktion symboli
siert somit quasi der Handschlag zwischen juristischen 
Experten und Bürgern. Das kann einerseits dadurch ge
schehen, indem man, wie hier am Beispiel des Gesetzesbe
griffes geschehen, zeigt, daß hinter einem Begriff sich zwei 
konfligieretlde Bedeutungetz verbergm, die jeweils in un
terschiedlichetl Kontexten ausgeschlachtet werden, oder 
andererseits durch das Aufzeigen von Ununterscheidbar
keit (etwa zwischetl "Angestellten" und "Arbeitem "). Je
denfalls steht hier nicht an, die Dijferenzetl, die durch 
Rechtsregeln scheinbar vorgegeben worden sind, aufrecht
zuerhalten, sondern da~ Eitlgreijen von Gleichheitsdis-
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der Umstände die gleichmäßige 
Betroffenheit der Bürger zu wah
ren. (7

) Da staatliches Handeln in 
der Demokratie sich an der Maxi
me zu orientieren hat, die Bürger 
mit gleicher Sorge und gleichem 
Respekt zu behandeln,14') ist bei 
der Ausbildung eines solchen Sy
stems auf die "innere Folgerich
tigkeit" und Konsequenz des 
Rechts zu achten.(9

) 

Die Unversöhntheit des 
Rechts, die sich gleichwohl bei 
externer Beobachtung ergibt, ver
mittelt sich intern, indem sich das 
positive System durch ein negati
ves komplementiert, das es er
möglicht, im bestehenden Gefüge 
der Klassifikationen begrifflich 
das Andere im Sei ben zu ent-
decken und folglich das Gleiche 
ins Ungleiche (und das Ungleiche 
ins Gleiche) zu dekonstruieren. ISO

) 

Negativität interveniert nicht, indem sie 
schlechtweg etablierte Schemata als unge
recht verwirft; vielmehr bricht sie auf leisen 
Sohlen Identifizierungen auf, entdeckt Wi
dersprüche und stellt dort Unentscheidbar
keit her, wo man zunächst begründete Diffe
renzen zu sehen vermeinte, damit die De
batte über die Gleichheit verBürgende Qua
lität des Rechtssystems neu eröffnet werden 
kann. Da das Einsetzen von Negationspo
tentialen systematisch vermittelt ist, reicht 
deren Zugriff über vereinzelte Rechtsvor
schriften hinaus und erstreckt sich auf Sche
mata, mit denen selektive Relevanzen kon
struiert werden.ISI ) 

Die operative Struktur des Rechtssy
stems wäre damit in groben Zügen umrissen. 
Nunmehr gilt es, am Leitfaden der Materia
lität der Form die in das positive System 
gleichsam schattenhaft eingetragene Dyna
mik der "Veranderung" (52) des Bestimmten 
aus ihrer nachpositivistischen Verhaftetheit 
in begriffliche Analyse zu lösen und auf die 
Institutionalisierung von Prozessen der 
Rechtsfindung rückzubeziehen. 

Dr. Alexonder Somek ist Dozent om Institut für 
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie on der Univer
sität Wien. 

kur setz vorzubereitetl. 
(51) Grundlegetld dazu Mark Kelmatl, Interpretive 
Construction in Substantive Criminal Law, in: Stan
ford Law Review 33 (1981),591-673, eitle Arbeit, de
retz Lektürejedem Studmtetl der strafrechtlichetz F alla
nalyse empfohletl sei, da in ihr gezeigt wird, wie die Be
urteilung der Strafbarkeit im Einzelfall je nach den als 
relevant erachtetetz Momenten des Sachverhalts (etwa 
Zeitrahmen und persönliche Umstände des Täters) vari
iert. 
(52) Siehe Michael Theunissm, Sein und Schein. Die 
kritische Funktion der H egelschetl Logik, 
Frankfurt/Main 1980, 239-240. 
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Des Hausmeisters 
Einmaleins 

J etzt hab' ich mich doch noch mit To
desverachtung durchgerungen, diese in 

siLh ges{hlossme, vollständige und logisch aufge
baute Gesamtdar:stellztllg eines Konzepts von 
illigmtioll.lpolitik zu lesen, um gar erstaunli
che Dinge zu erfahren. Der Feind steht 
links. Das wußte ich allerdings schon. Aber 
mit Schrecken stellte ich fest, daß sich das 
Karuse!! des Asylredtsmißbrallchs (. . .) immer 
schneller drehte (S. 12). 

Nun, unser Herr Innen
minister ist nicht nur ein Ein
ser im Autbau logischer Kon
zepte, von Mathematik ver· 
steht er auch eine ganze 
Menge und hat so bald 
durchschaut, daß 10 von 100 
die gleiche Quote wie 100 
von 1000 ergibt. So ist ihm 
auch die Allfrechterhaltung der 
in Österreich traditionell hoheJZ 
Anerkennungsrate (S. 14) ge
lungen. Und das mit den Be
rufunge-n hat er auch in den 
Griff bekommen, die sind nämlich zurück
gegangen. DieshätJgt sicher damit ZllsammeJZ, 
daß nttllmehr die Entscheidungen ausführlich be
glfindet lind daher für den Betroffetlet7 nachvoll
ziehbar sind (S. 14). Aha. Nun müßten wir 
uns natürlich fragen, ob solches nur der 
Dummheit oder gar der Bösartigkeit ent
sprungen sein könnte. Aber wollen wir ihm 
nicht Unrecht antun, er war ja Humanist 
und tut sich_ durchaus so seine Gedanken 
machen: Eine Absdiebung in ein Land, das 
seinerseits ohlle weiteres in einen Verfolgerstaat 
abschiebt, ist (. . .) problematisch, ist es ihm da 
plötzlich in den Kopf geschossen und hat 
dortselbst wahrscheinlich schwere Schäden 
angerichtet. So geht er denn in weiterer 
Folge davon aus, daß alle Staaten in gleicher 
Weise viilketTethtliche VerpflichtungeTI wahrneh
men und somit zumindest in den NachbarstCla
tm, die allesamt Mitgliedstaaten der EMRK 
siud, eiue solche Gefahr nicht besteht. (S. 37). 
Und wir gehen davon aus, daß die Erde ei
ne Scheibe ist und überhaupt. 
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So ein Innenminister versteht aucl! eini· 
ges von der Juristerei und hat's besonders 
schwer mit jenen, die im Gl"lltidredttsbereidl 
!.:'aum KemJtllisse habetl kij,tneJZ (S. 34), die UIJ'; 

ter Zuhilfenahme aller Künste der Rabulistik ir-; 
gendeine Verletzung eines Grundre{hts behaupten: 
(S. 38), deren Diskussionsbeiträge sich im Vor
wlt1f erschöpfen, diese oder jme Regelung (z, B 
§ 20 Asylgesetz) sei vetfasslltlgswidrig, sei 
17letlslhenrechtswidrig oder verstoße gegen die 
Genfer Fliichtliugskonvet!tion (S. 33). -

Wir haben doch ganz andere Sorgen.? 
Beispielsweise hat es ja unser Fremdenrecht 
(. . .) mit in die klillionen gehenden Metischen ZU1' 
tun - VOll dettetl jeder;uit jeder einet! Antrag> 
/lad dem flsylgesetz utld flach dem Aufettthalts
gesetz stellett kaml. (S. 40) Ja, wenn sie woll-) 
ten, die in die Millionen Gehenden, und_
man sie können ließe, dann stellen Sie sich 
mal vor, was dann passieren könnte, von" 
der Gefährdung von Menschenleben bei so,( 
einem Ansturm im Zusammenhang mit_ 
nicht verhinderbaren Ausschreitungen (S. 9) 
ganz zu schweigen. Wo es uns doch immer 
gelungen ist, die Flüchtlingsfrage humanitär, .
rechtlith abgesichert, konjliktfrei, mit Akzeptanz: 
lind Unterstützung durch die Bevölkerung zu' 
regeln, mal abgesehen von Kaiserstein-i:i 
bruch, den Angriffen auf AsylwerberInnen, A 

auf deren Unterkünfte, ."ci: 

Aber wen wundern schort;;" 
menschlichen Schwächen;;, 
denn was in anderen Staaten,-: 
finsterste rechtsradikale Propa-; 
gattda im J1ersu(h, Attsliinder-_ 
feindlichkeit mit H orrorszetta- ' 
rien über Zuwanderung zu
schürett, bisher nicht zusammen- , 
gebracht hat, den Gd/nett scheint' 
dies gelungen zu sein. Sie haben 
in wenigen Paragraphen zusam
mettgeJaßt, was den kiensehen,,; 
wirklich Angst machen muß: Einj\ 
perfektes Modell unbeschränkter; 

Zuwanderung und Besserstellung der Zuwande~:, 
rer gegeniiber Inlättdem. (S. 106) Wenn's~l 
nach denen geht, führt die Anwesenheit einer':_' 
Urgroßmutter (. . .) automatisch zum Nachzug'i 
ihrer Kinder samt Familie, ihrer Enkelkinder) 
samt Familie und ihrer Urenkel, insgesamt in; 
diesem Beispiel zur Zuw)anderung von im':: 
Durchschnitt mehreren Dutzent Personetl (S.: 
100), wobei dann wiederum deren Großfa- :: 
miliett, Lebensgefährten, Großfamilien der Le· 
bensgefährte!1 und deren Lebensgefährten ... (S;' 
106) Mir reichts, soll dieses Buch doch le-: 
sen wer will. Obwohl ich dann wohl nie er~
fahren werde, wie die tapferen Jungs voll. 
der EBT mit Jugo-, Russen-, Chinesen- etc -
mafia, -clans aufgeräumt haben. 

Und so bleibt mir nur noch der fromme 
Wunsch, es möge ein riesen Arsch über_ -
dem Innenministerium erscheinen .. '- ' 

Kothorino Echse/:: 

Franz Löschnak, Menschen aus der Fremde, Verlag:, 
Holzhausen, Wien 1993 

JURIDIKUM 

Richterinnen 
Großgmain 

• In 

I m Juni 1994 fand in Großgmain (Salzburg) 
das 3. Richterinnenseminar statt. Veran

staltet wurde es von einer Gruppe fort
schrittlicher RichterInnen, deren Anliegen 
es ist, "eine Diskussion, die nicht vorwie
gend von juristischem Fachwissen geprägt 
sein soll", sowie eine "Themenauswahl ab
seits des offiziellen Veranstaltungsangebo
tes" anzubieten. (Zitate original-Richterzei
tung 3 /1994). 

Unter anderem wurde in Arbeitskreisen 
zum Thema "Lauschangriff" und "Mehr 
Richterrecht - na endlich" diskutiert. 

Kriminalität benötigt gesellschaftliche 
Gegensteuerung. Ausgehend von dieser Hy
pothese wurde anhand von konträren Denk
und Handlungsmustern die Einführung neu
er strafrechtlicher Ermittlungsformen unter
sucht. 2 "Logiken" wurden ausgemacht: Si
cherheitspolizeiliche Logik, welche verdeck
te Ermittlungen, Observation, Lauschan
griff, Telefonüberwachung, Kronzeugenre
gelung, agent provokateur, V-Leute, Raster
fahndung u.a.m. geradezu als notwendig vor
aussetzt zur Kriminialitätsbekämpfung. Her
vorzuheben ist hier, daß die bereits beste
henden Möglichkeiten zur Kriminalitäts
bekämpfung als nicht ausreichend erachtet 
werden und ein Minimum an gesetzlicher 
Beschränkung bei der Verbrechensbekämp
fung wünschenswert sei. 

Im Gegenzug stehen Positionen, die das 
Recht auf Privatsphäre, Datenschutz, Recht 
auf faires Verfahren - kurz rechtsstaatliche 
Inhalte - betonen. Zur Zeit orientieren sich 
die politischen Entscheidungsträger vor al
lem an der "Sicherheitspolizeilichen Logik". 
Zur Zeit sei auch noch nicht eindeutig be
legt, daß die neuen Ermittlungsmethoden 
auch nur annähernd das halten könnten, was 
man sich von ihrer Einführung verspricht. 
Darüberhinaus sei es so, daß die Strafverfol
gungsbehörden das ihnen derzeit zur Verfü
gung stehende Instrumentarium nicht voll 
ausnützten. So seien in Österreich erst in 
letzter Zeit Telefonüberwachungen ver
stärkt angeordnet worden. 

Abschließend wurde hier festgehalten, 
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daß die Einführung solcher Ermittlungsme
thoden eine "genaue und sehr restriktiv ge
haltene gesetzliche Regelung" unbedingt er
forderlich macht. Gefordert wurde auch die 
Beteiligung der Justiz an den durchzu
führenden Genehmigungsverfahren. "Die 
Justiz hat jedenfalls bei sämtlichen schwer
wiegenden Grundrechtseingriffen ihre mo
nopolistische OrgansteIlung zu behaupten." 

"Mehr Richterrecht - na endlich ": Aus
gangspunkt ist hier die Feststellung, daß in 
Österreich formell kein Richterrecht exi
stiert. Der so oft behauptete beträchtliche 
Unterschied zwischen "unserem" und dem 
Rechtssystem anglikanischer Länder sei al
lerdings in der Praxis bei weitem nicht so be
deutend. So sei es in den letzten Jahren dazu 
gekommen, daß die RichterInnenschaft 
"Recht schaffen" mußte. Dies nicht etwa 
durch eine Tendenz des Gesetzgebers, mehr 
richterliche Entscheidungsfreiräume zu 
schaffen, sondern durch ein "Sichverwei
gern". Die politischen Parteien der großen 
Koalition seien in hohem Maße nicht kom
promiß- oder konsensfähig. Sie schaffen un
bestimmte Normen, die es jeder Partei 
überlassen, gegenüber ihrer Klientel zu be
haupten, daß sie ihren politischen Willen 
durchgesetzt hätten und so weiterhin ihre 
Meinung aufrechtzuerhalten. Die tatsächli
che Rechtschaffung werde in unzulässiger 
Weise der Judikatur überlassen. Jene politi
sche Gruppierung, die mit ihrem Stand
punkt bei der Judikatur nicht durchdringe, 
äußere dann eben Kritik an der Rechtspre
chung. Ein Beispiel dazu sei das neue Miet
recht. 

Wollgong Beran 

Frauen und Recht 

E'" nde September wurde im Rahmen der 
Schriftenreihe des Bundesministeriums 

für Frauenangelegenheiten die Broschüre 
"Frauen und Recht" vorgestellt. Knapp ein 
Jahr ist es her, daß die gleichnamige zweitä
gige Enquete stattgefunden hat. Neben ei
ner Bestandsaufnahme der rechtlichen Situa
tion von Frauen in Österreich, die von reno
mierten AutorInnen vorgenommen wird, lie
fern jeweils kurze Kommentare zu den Arti
keln Hintergrundinformation. Weiters sind 
die bei der Enquete geführten Diskussionen 
zusammengefaßt, auch um den Meinungs
stand der verschiedenen Entscheidungsträ
gerInnen darzustellen. 

Bezüglich der Form ist besonders darauf 
hinzuweisen, daß diese Broschüre vielleicht 
die einzige ist; in der Frauen mit dem akade
mischen Grad einer Magistra sprachlich kor
rekt auch als Magistra (Mag.') angesprochen 
werden. Bezüglich des Inhalts wurde die ur
sprüngliche Gliedqung der Enquete weitge
hend beibehalten. Lediglich das Resümee 
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der Enquete, zusammengestellt von Dr. Li
lian Hofmeister, wurde als Analyse der Le
benssituation von Frauen in Österreich der 
Broschüre vorangestellt. Die Artikel von Dr. 
Barbara Degen und Dr. Silvia Siegmund-UI
rich beleuchten, sowohl vom philosophi
schen- als auch vom verfassungsrechtlichen 
Standpunkt aus betrachtet, die Lage der 
Frauen. 

Wie bei der Enquete liegt ein Schwer
punkt der Broschüre beim Themenkomplex 
"Gewalt gegen Frauen". Während Prof. Dr. 
Alberto Godenzi Ursachen und Hintergrün
de von Männergewalt darstellt, zeigen die 
Beiträge von Dr. Risa Schuhmeister-Schma
tral und Dr. Robert Schrott, die rechtlichen 
Instrumente auf, die diese Unrechtszustände 
beenden sollten. Da sich hier keine Ge
setzeslücken, wohl eher Gesetzesgräben auf
tun, liegt auch ein Schwerpunkt bei den AI
ternativvorschlägen. Mit Mag.' Renate Egger 
zeigt eine an der Basis tätige und mit der 
Praxis täglich konfrontierte Frau, die Proble
matik bei der Nutzung und Anwendung je
ner Rechtsinstrumente auf, die Frauen ur
sprünglich vor Beziehungsgewalt schützen 
sollten. 

Reformperspektiven im Ehe-, Familien
und Scheidungsrecht soll der zweite große 
Themenkomplex umreißen. So beschreiben 
Dr. Helene Klaar und Dr. Barbara Helige 
rechtliche Hürden die Frauen im Schei
dungsrecht nehmen sollten, wollen sie eine 
gerechte Auflösung ihrer Lebensverhältnis
se. Weiters behandeln sie Dauerbrenner wie 
die gemeinsame Obsorge und die Mediation 
und nehmen dazu Stellung. Ein weiterer 
Dauerbrenner wird von Dr. Erika Furgler 
analysiert. Sie stellt dar, daß es selbst in kon
servativeren Ländern als Österreich eines ist, 
möglich ist, daß Frauen frei ihren Namen 
wählen und, daß es hoch an der Zeit ist, daß 
Österreich hier nachzieht. 

Die Broschüre endet mit dem Kapitel 
Anforderungen an eine geschlechterdemo
kratische Rechtsordnung. Dr. Constanze 
Kren sucht Spuren von Geschlechterdemo
kratie im Recht und zeigt Möglichkeiten, 
dieses zerbrechliche Pflänzchen wachsen zu 
lassen. Dr. Nikolaus Benke geht der Frage 
nach, ob "JuristInnen-Ausbildung - ein 
Mißverständnis?" ist und Dr. Harald Kram
mer beschreibt die "Aus- und Fortbildung
von RichterInnen und Aspekte der Ge
schlechterdifferenz". Er zeigt, daß bei der 
Anzahl weiblicher Richteramtsübernahms
werberInnen der Bundesdurchschnitt vor al
lem von der Aufnahmepraxis im Gerichts
sprengel Wien profitiert. 

Alles in allem bietet diese Broschüre ei
nen aktuellen Diskussions-, Meinungs- und 
Bewußtseinsstand bezüglich der wichtigsten 
frauenrelevanten Rechtsthemen. Bei Inter
esse kostenlos im BM für Frauenangelegen
heiten oder im BM für Justiz anfordern (so
lange der Vorrat reicht). 

Iris Kugler 
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von Barbara 
Steiner 

präsentiert und wessen Politik er 
vertritt. Eine katholische Lob
by? Dem Status des Vatikans ist 
die Rolle der NGOs entgegen
zustellen: Sie vertreten verschie
dene Kultur- und Volksgruppen, 
in diesem Falle vor allem Frau
enorganisationen. Sie waren auf 
der Konferenz in Kairo stark ver
treten, aber quasi ein Veto ge
gen einen UNO-Beschluß ein
zulegen, wurde ihnen nicht ge
stattet. Die katholische Kirche 
genießt aber anscheinend immer 
noch ihren mittelalterlichen 
Sonderstatus in der Politik. 

Gewissensfreiheit 
Der österreichische Nationalbe
richt, der anläßlich dieser Konfe
renz erarbeitet wurde, ist in sei
ner Unvollständigkeit aufschluß
reich: Ein darin nicht erwähntes 

FRAUENRECHTE UND MÄNNERSACHEN 

Hahnenkämpfe 

D ie internationale Konferenz 
über Bevölkerung und 

Entwicklung (ICDP) in Kairo ist 
vorbei, die so hart errungenen 
Ergebnisse bleiben fragwürdig. 
Die Diskussionen brachten zu
mindest eindeutig die Stand
punkte der verschiedenen Staa
ten und Organisationen, des Is
lams und der katholischen Kir
che ans Licht. Natürlich standen 
die sogenannten "Entwicklungs
länder" im Mittelpunkt. Die 
dortige Bevölkerungspolitik und 
die frauenrechtliche Situation 
muß eindeutig verbessert wer
den, trotzdem ist aber die Sicht 
auf die Problematik dieser Län
der von einer Ideologie der In
dustriestaaten, von Produktions
erweiterung, Konsumorientie
rung, Leistungswettbewerb und 
zusätzlich noch von neokolonia
listischem Denken verstellt. 

Und die Rolle des Vatikans 
bei dieser Konferenz? Als Staat 
war er zwar so wie die meisten 
anderen auch auf der Konferenz 
präsent, aber abgesehen davon, 
daß der Staat Vatikan kein 
UNO-Mitglied ist, bleibt die 
Frage offen, wen der Vatikan re-

Beispiel, daß die Stuation nicht 
so aufgeklärt und liberal ist, wie 
erwartet wird: In Österreich exi
stiert innerhalb der gesetzlichen 
Fristen die Möglichkeit der Ab
treibung. In Vorarlberg entschei
det dann ein Primarius einer 
Frauenklinik, daß aus Gewis
sensgründen ein Schwanger
schaftsabbruch in "seiner" Kli
nik nicht möglich ist. Es ist zu 
respektieren, wenn ein Arzt oder 
eine Ärztin aus welchen Grün
den auch immer keine Abtrei
bungen vornehmen will oder 
kann, aber die politische Ent
scheidung über die Möglichkeit 
der Abtreibung muß letztlich 
dem Gesetzgeber überlassen 
bleiben. 

Die Diskussion über Abtrei
bung kann von Religion, Kultur 
und Gewissen bestimmt sein, 
aber die Möglichkeit zum 
Schwangerschaftsabbruch muß 
gesetzlich geregelt sein und die 
Entscheidung ob dafür oder da
gegen kann nur die betroffene 
Frau selbst treffen. Die Abtrei
bung nicht als "Mittel der Fami
lienplanung", wie es absurder 
Weise jetzt auch im verabschie-

deten Aktionsplan von Kairo be
tont wird, erscheint wohl jeder 
Frau als geradezu selbstver
ständlich .. Ein Schwangerschafts
abbruch ist der letzte Ausweg 
aus einer prekären Situation und 
dieser Weg muß offen sein. Die 
Tatsache, daß illegale Abtrei
bungen in der Regel schwere, 
wenn nicht tödliche Folgen nach 
sich ziehen, läßt den politischen 
und religiösen Kampf gegen die 
Legalisierung umso grotesker er
scheinen. 

Von den politischen Instan
zen müssen gesetzliche Rah
menbedingungen geschaffen 
werden, damit Frauen die Mög
lichkeit haben, legale Schwan
gerschaftsabbrüche auch aus an
deren Gründen als bei schwerer 
Gesundheitsgefährdung, vorzu
nehmen. 

Selbstverantwortung 
Das Thema der Abtreibung wur
de medienwirksam diskutiert 
und für die Vertreter von Reli
gionen und Staaten war es auch 
das wichtigste Thema während 
der Konferenz. Diese Diskussi
on ging am Grund der Probleme 
vorbei und war zusätzlich 
schlichtweg widerwärtig. 

Denn dahinter verbirgt sich 
zum einen die aktive Rolle des 
Zwangsausübenden, der reichen 
Industriestaaten im Großen, der 
Staatspolitiker im Allgemeinen 
und der Männer im Speziellen, 
zum anderen werden damit wie
der einmal klar die Rollen der 
Geschlechter abgesteckt. Politik 
ist nach wie vor Männersache 
und sie sind es auch, die Bevöl
kerungspolitik und Geburten
planung bestimmen. Die Ver
antwortung dafür tragen aber die 
Frauen. 

Es ist wieder einmal der 
Punkt erreicht, wo Frauen zum 
"Problem" werden. Sie müssen 
aufgeklärt werden, sie müssen 
sich um Verhütung kümmern 
(wenn ihnen das überhaupt er
laubt wird), für sie muß ein Bil
dungsprojekt entwickelt wer
den, sie sind für die Anzahl der 
Kinder verantwortlich. Ist von 
den Herren die· Rede, spricht 
man von kulturpolitischen und 
religiösen Problemen, die eine 
neue Einstellung zur Familien
politik erschweren, wenn nicht 
unmöglich machen. Es ist ein 
Bild, das der Realität nur zu gut 
entspricht, vor allem in den 

Nr 4/94 JURIDIKUM 

streng islamischen und katholi
schen Staaten - weniger aus kul
tureller oder religiöser Überzeu
gung als aus Angst und Bequem
lichkeit. 

Jede Kultur und Religion 
muß die Selbstbestimmung des 
Menschen und zwar der Frau 
und des Mannes zulassen, dazu 
gehört auch, daß jede und jeder 
über seinen Körper bestimmen 
können muß. Der Frau "die Pil
le zu verweigern, weil sie sonst 
dem Ehemann sexuell zu sehr 
ausgeliefert sei" (katholische 
Kirche), ist sicher ein besonders 
realistisches Beispiel, wie Frau
en zu behandeln sind - als ein 
zu beschützendes Objekt ... das 
zu gehorchen hat. Die Mißach
tung von Frauenrechten ist nicht 
absolut an Kultur oder Religion 
gebunden und genausowenig ist 
die Selbständigkeit der Frauen 
von "westlichen" Ideologien ab
hängig. 

Den Frauen Verhütungsmit
tel wie Pille, Spirale oder ähnli
ches anzubieten ist der einfach
ste Weg, Männer im gleichen 
Maße über Verhütungsmetho
den und Familienplanung auf
zuklären oder aber auch traditio
nelle Verhütungs methoden zu 
respektieren, wäre eine schwie
rigere Methode. Kein Weg ist je
denfalls, Frauen als Versuchsob
jekte neuer Kontrazeptiva zu 
verwenden. Allem voran muß 
aber jedes zu unterstützende 
Projekt die sozioökonomische 
und kulturelle Situation absolut 
berücksichtigen, denn je weni
ger Wert die Männergesellschaf
ten den Frauen einräumen, um
so mehr Kinder gebären sie, um 
ihren Status aufzuwerten. 

Wo Frauen nichts anderes 
sein dürfen, sind sie Mütter. 
Und das ist jener Punkt, wo Be
völkerungs- und Entwicklungs
politik in diesem Bereich ansetz
ten muß: die wirtschaftliche und 
soziale Statusaufwertung der 
Frauen durch Projekte, die 
Männer im gleichen Maße ein
beziehen, ohne die Menschen 
mit fremden Ideologien zu mis
SIOnIeren. 

Literaturhinweis: " Bevölkerung, 
Familie und Sozialpolitik in Öster
reich ". Zur internationalen Konfe
renz über Bevölkerung und Ent
wicklung (ICDP) der Vereinten Na
tionen im September 1994 in Kairo, 
Hrg.: Institut für Demographie, 
Österreichische Akademie der Wis
senschaften 
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CONTEXT PRODUKTION 

1170 WIEN BERGSTEIGGASSE 43/16 
TELEFON 40 36 993 TELEFAX 40 88 985 

111 , , , --d e , , , 

, 
oe 

) 

, , , 

, 
t , 

111 , 

e=: , , 

t j 
C ~ 
Fe'" 
C> 

, e 

ZEITSCHRIFTEN BÜCHER 

BROSCHÜREN SKRIPTEN 

KONZEPT TEXTERFf:SSUNG 

DATENKONVERSION BILDBEARBEITUNG 

LAYOUT UMBRUCH DRUCKABWICKLUNG 
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DATENSPIEGEL 
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WISSENSCHAFT 1!.l9Ol~1 
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Benjamin Davy, 
"Menschen Rechte Polizei - Eine Information über das neue Si
cherheitspolizeigesetz", Broschüre, 66 Seiten, A6, 
1 S,- öS zzgl. Porto 

Barbara Steiner, 
"Datenspiegel der österreichischen und deutschen Rechtsge
schichte", 52 Seiten, A5, geheftet, 
80,- öS zzgl. Porto 

Österreichische Vereinigung demokratischer 
Juristen (Hg.), 
"Fortschrittliche Wissenschaft: Zur österreichischen Verfassung", 
72 Seiten, A5, 20,- öS zzgl. Porto 

Dr. Arno Pilgram, 
"Kriminalität in Österreich - Studien zur Soziologie der Krimina
litätsentwicklung" (1980), Verlag für Gesellschaftskritik, 280 
Seiten, 20,- ÖS zzgl. Porto 

Dr. Arno Pilgram, 
" ... endet mit dem Tode - Die lebenslange Strafe in Österreich" 
mit Interviews von Paul Yvon und Texten von Jack Unterweger, 
Verlag für Gesellschaftskritik, co. 200 Seiten, 
198,- öS zzgl. Porto 

Juristerei zum Lachen: Rudolf Weiser, der berühmte Wiener Rechtspro-
Buchverlage 

fessor, führt mit seinen Büchern ins juristische Kuriositätenkabinett und stellt die lustigsten, abJo,o surdesten und skurrilsten Formulierungen aus Geselzen und Urteilen vor. 

Jeder Band 12,5 x 20,5 cm 
Zeichnungen von Hlronimus 

DM 29,80, öS 233,", 
SFR 29,80 

ichbest~lje 
", "" 

... Stück"Effirkällnen;::" 

... Stück"Kösegllrllch,_:." 

... Stück "GrQmmophon ... "·· . 

... Stück'''U:mJO.Schilling.::it 

... Stück "Hllilderiechlln.::" .... 

Name: ~~~-:i-----
::-.-::-~:. 

Adresse: 
~~--------

Einsenden on: (onlexf, Bergsleigg. 43/16,A-1170 Wien 



PROBEHEFTE 

Geneigte leserinnen und leser, die das JURIDIKUM 
unaufgefordert zugesendet bekommen, erhalten damit 
unverbindlich ein kostenloses Probeexemplar. 
Wenn Sie das JURIDIKUM regelmäßig beziehen 
möchten, biHen wir Sie, den Bestellschein auf dieser 
Seite zu verwenden. Für Probeheh·Empfehlungen, das 
heißt für Hinweise auf Personen, denen wir 
sinnvollerweise ein Probeheh zusenden könnten, sind 
wir stets dankbar. 

LIEFERBARE HEFTE 

Bestellungen miHels des Bestellscheins auf dieser Seite 

1/89: Frauen und Recht: 
Ist Justitia ein Mann? 
2/89: Medien und Recht: 
Freiheit ohne Vielfalt? 
3/89: Strakn . oder leben lassen 
4/89: Umweltrecht: 
Verwaschen und verschlampt 
5/89: Sozialismus und Recht 
1/90: Schreie der Freiheit 
2/90: Verwaltung der Armut 
3/90: Freiheit und Demokratie 
4/90: Sexualität und Sittlichkeit 
5/90: Das Gesicht der Macht 
1/91: Schöner Wohnen 
3/91: Juristen' ein IZulStand 
4/91: Verspielter Staat 
5/91: Macht spielt Staat 
1/92: Die Fremden 
2/92: Verrächtlichtes Kind 
3/92: Gestellte Aufnahme 
4/92: Der Prozeß 
5/92: Weltausbesserung 
1/93: Gih & Geld 
2/93: Subsidiarität 
3/93: Arbeit in Europo 
4/93: Frauen Recht Politik 
5/93: Der Traum von Sicherheit 
1/94: Föderalismus in Europa 
2/94: Wider den Notstand 
3/94: Risiko Ges.m.b.H. 
4/94: Das Ende des Rechtsstaats. 
JURIDIKUM·Sondemummer 5a/92 
,,Aus der Justizanstalt X" 
zuzüglich Porto 

ÖS/DM/SFr 

10,·/1,50/1,-

10,-/1,50/1,' 
10,·/1,50/1,' 

10,·/1,50/1,' 
10,-/1,50/1,' 
10,·/1,50/1,-
10,-/1,50/1,-
10,-/1,50/1,' 
10,'/1,50/1,-
10,-/1,50/1,' 
20,-/3,-/2,50 
20'-/3,·/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,·/3'-/2,50 
20,-/3,·/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,·/3,·/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,·/3,·/2,50 
20'-/3,·/2,50 
20,·/3'-/2,50 
20'-/3,·/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,·/3'-/2,50 
30,-/4,50/4,' 
30,-/4,50/4,' 
30,'/4,50/4,-
30,-/4,50/4,' 

40,-ÖS 

BUCHHANDLUNGEN 

Klagenfurt: Drava; Graz: Dradiwaberl, ÖH'Service' 
Center; Salzburg: Rupertusbuchhandel; Wien: I, 
Kolisch; I, Winter; I, Südwind; I, Zentralbuch· 
handlung; I, Juristenshop/Juridicum; 7, Steppenwolf; 
7, Frauenzimmer; 9, Reisebuchladen; 9, löwenherz; 
17, Buchhandlung beim Jörgerbad 

Service 

ABONNEMENT KOMPLETTE JAHRGANGE 

ÖS/DM/SFr Jahrgang 1989 (ohne Nullnummer) .......... 40,· öS / 5,50 DM / 5,' SFr 
JURIDIKUM·Normalaba ................................................................... 120,·/26,·/23,· 

JURIDIKUM·Förderaba ................................................................ ab 200,-/40,·/37,' 
JURIDIKUM·Ermäßigungsabo ............................................................. 90,·/22,·/19,' 
Übriges Ausland: Inlandspreise zzgl. Versandkosten 
Die Preise ~r das Ermäßigungsabo gelten für StudenHnnen SchülerInnen, leserInnen 

ohne Einkommen, Zivil· und Präsenzdiener IbiHe Nachweis!!. Das Abo ~r leserInnen, 
die sich im Stra~ollzug befinden, ist kostenlos. 
Das Abo verlängert sich automatisch um 5 Ausgaben, wenn nicht vor Ablauf der Abo· 

Jahrgang 1990 (vollständig) .................... 40,· öS / 5,50 DM / 5,' SFr 

Jahrgang 1991 (ohne Hek2/9l) ............. 60,· öS/8,50 DM/ 7,50 SFr 

Jahrgang 1992 (vollständig) .................... 80,· öS/ll,50 DM/10,' SFr 

Periode schri~ich gekündigt wird. Das Aba ist gegen Rechnung im voraus zahlbar. Jahrgang 1993 (vollständig) .................... 80,· öS/ll,5 DM/10,' SFr 

Ich bestelle hiemit 

o .,. JURIDIKUM-Einzelheft(e) Nr. 

o .. , JURIDIKUM-Jahrgänge: 

o .,. Stück "Menschen Rechte Polizei" 

o .,. Stück ,,Datenspiegel Rechtsgeschichte" 

o .,. Stück der JURIDIKUM-Sondernummer ,,Aus der Justizanstalt X" 

o .. , Stück "Fortschrittliche Wissenschaft: Zur österreichischen Verfassung" 

o .,. Stück "Kriminalität in Österreich" 

o ... Stück ,,. .. endet mit dem Tode - Die lebenslange Strafe in Österreich" 

Datum: Unterschrift: 

Ich bestelle hiemit 

o ein JURIDIKUM-Abo (120,- öS/26,-DM/23,- SFr) 

o ein JURIDIKUM-Förderabo (200,- öS/40,-DM/37,- SFr) 

o ein JURIDIKUM-Ermäßigungsabo (90,- öS/22,-DM/19,- SFr) 

ab der nächsterreichbaren Ausgabe. 

Das Abo gilt für 5 Ausgaben (1 Jahr) - es verlängert sich jeweils um eine weitere Periode, 
wenn es nicht innerhalb der laufenden Periode gekündigt wird. 

Datum: Unterschrift: 



Brauchbare Information 

Absenderln: 

Alles, was Recht ist 

Absenderln: 

An 
Context 
Vertrieb 

Bergsteiggasse 43/16 
A-1170 Wien . 

An 
JURIDIKUM 
Vertrieb 

Bergsteiggasse 43/16 
A-1170 Wien 



DOKUMENTENSERVICE DES GRÜNEN KLUBS 
Mit dem Dokumentenservice will der Grüne Klub seine parlamentarischen Initiativen und andere im Bereich des Grünen Klubs erarbeitete Materialien einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Aufgenommen werden aber auch wichtige Berichte und Vorlagen der Bundesregierung. . 

Die ausgewählten Dokumente sind im Anschluß aufgelistet. Bitte auf der nebenstehenden Postkarte die jeweilige Kennziffer vermerken. 

Weiters plant der Grüne Klub, sämtliche parlamentarische Anträge, Anfragen, Presseaussendungen, etc. per Mailbox unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Zur 
Kommunikation mit dieser Mailbox ist ein ganzer Telephonanschluß, ein Modern und ein Computer notwendig. Sollten Sie an dieser Mailbox Interesse haben, bitten 
wir Sie, dies auf dieser Bestellkarte beim Absender zu vermerken. 

Europa 
• Bericht und Entschließungsantrag des Außen

politischen Ausschusses zur Aufnahme von Bei
trittsverhandlungen mit den EG und Abweichende 
Stellungnahme des Abgeordneten Smolle, 
Best.Nr. 102, S 10,-

• Bericht der Bundesregierung über das Ergebnis 
der Verhandlungen über den Beitritt Österreichs 
zur EU, Best.Nr. 104, S 80,-

• Der EU-Beitritt im Parlament, Abweichende 
Stellungnahme der Grünen, Best.Nr. 105, S 20,-

• Zitate aus den parlamentarischen Ausschuß
beratungen über den EU-Beitritt, Best.Nr. 106, 
S 20,-

• EU-Begleit-B-VG, Antrag des Grünen Klubs, 
Best.Nr. 107, S 10,-

Wohnrecht 
• Antrag der Abgeordneten Petrovic, Freundinnen 

und Freunde zur Änderung des Mietrechts
gesetzes, Best.Nr. 150, S 10,-

• Abweichende Stellungnahme der Abgeordneten 
Stoisits zum 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, 
Best.Nr. 151, S 10,-

Wahlrecht 
• Abweichende Stellungnahme des Abgeordneten 

Voggenhuber zur neuen 
Nationalratswahlordnung, Best.Nr. 180, S 10,-

• Grüner Antrag Nationalratswahlordnung, Best.Nr. 
181, S 20,-

Umwelt 
• Anfragebeantwortung des BMwA Nr. 3039/J: 

Aufzählung sämtlicher Bewilligungsbescheide für 
das BBU-Werk Arnoldstein/Kärnten, Best.Nr. 
201, S 50,-

• Abweichende Stellungnahme zur GewO-Novelie 
1992, Best.Nr. 202., S 10,-

• Abweichende Stellungnahme zum Umwelt
informationsgesetz, Best.Nr. 203, S 50,-

• Anfragebeantwortung des BMwA Nr. 4573/J: 
Stand der Umsetzung des Energieeinsparungs
Staatsvertrags durch die Länder, Best.Nr. 204, S 
10,-

• Materialien zum Thema "Abfallpolitik", Best.Nr. 
206, S 10,-

• Materialien zum Thema "Ökosteuern", Best.Nr. 
207, S 10,-

• Materialien zum Thema "Ozon", Best.Nr. 208, S 
10,-

• Materialien zum Thema "Pestizide", Best.Nr. 209, 
S 10,-

• Materialien zum Thema "Naturschutz", Best.Nr. 
210, S 10,-

• Abweichende Stellungnahme zum Umwelt
förderungsgesetz, Best.Nr. 211, S 10,-

• Marlies Meyer, Materialien zum UVP-Gesetz, 
Best.Nr. 212, S 50,-

Rechnungshof 
• Schriftliche Ausführungen des Grünen Klubs im 

Rahmen der ParI. Enquete "Zukunftsperspektiven 
einer effizienten öffentlichen Gebarungskontrolle 
durch Parlament und RH", Best.Nr. 300, S 10,-

Ausländ(!!r/innen 
• Zweiter AlternativerWanderungsbericht, Best.Nr. 

300, S 10,-
• Abänderungsanträge zum Asylgesetz, 

Aufenthaltsgesetz und Fremdengesetz, Best.Nr. 
311, S 10,-

• Ausländer/innenombudsmannlfraugesetz, Best.Nr. 
312, S 10,-

• Entwurf zur Novellierung des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes, Best.Nr. 3l3, S 10,-

Justiz 
• Abweichende Stellungnahme zum "Privat

konkursgesetz", Best.Nr. 350, S 10,-
• Abweichende Stellungnahme zum Strafvoll

zugsgesetz, Best.Nr. 351, S 10,-

Medien 
• Abweichende Stellungnahme zum Regional

radiogesetz, Best.Nr. 370, S 10,-
• Grüner Entwurf Privatradiogesetz, Best.Nr. 371, S 

10,-

Wirtschaft 
• Anmerkungen, Stellungnahme und Anträge zum 

Steuerreformgesetz 1993, Best.Nr. 390, S 20,-
• Schriftliche Ausführungen des Grünen Klubs im 

Rahmen der Parlamentarischen Enquete "Die 
Zukunft des Industriestandortes Österreich"; 
Stellungnahme des Grünen Klubs "Anforderung 
an eine aktive Industriepolitik" , Juni 1994, 
Best.Nr. 391, S 10.-

Verkehr 
• Transitvertrag: Zahlen, Daten Fakten, Best.Nr. 

410, S 10,-
• Text des Transitabkommens, Best.Nr. 411, S 20,-
• Selbstbindungsbeschlüsse des Parlaments und der 

Bundesregierung zum Transitvertrag, Best.Nr. 
412, S 10,-

• Entschließungsantrag des Grünen Klubs betreffend 
generelles Tempolimit 80/100, Best.Nr. 4l3, S 10,-

• Entschließungsantrag des Grünen Klubs betreffend 
generelles Nachtfahrverbot, Best.Nr. 414, S 10,-

• Flugverkehr und Umwelt, Best.Nr. 415, S 20,-
• Kostenwahrheit im Verkehr, Best.Nr. 416, S 10,-

Soziales 
• Grundlagen eines grünen Pensionsmodells, 

Best.Nr. 450, S 10,-

Dokumenteservice des Grünen Klubs 

Bestellung: 
Ich bestelle hiermit folgende Dokumente 

Bestellnummer Kostenbeitrag 

Summe: 

• Abweichende Stellungnahme zum arbeitsrecht
lichen Begleitgesetz im Rahmen des Gleichbe
handlungspakets, Best.Nr. 451, S 10,-

• Abweichende Stellungnahme zum Bundesgesetz 
über Berichte der Bundesregierung betreffend den 
Abbau von Benachteiligungen von Frauen, Best. 
Nr. 452, S 10,-

• Artikel "Bundespflegegeldgesetz und die Rolle 
der Frau", Best.Nr. 453, S 10,-

• Abweichende Stellungnahme zum Familien
lastenausgleichsgesetz, Best.Nr. 454, S 10,-

• Abweichende Stellungnahme zum Arbeits
losenversicherungsgesetz 1977 und Insolvenz
Entgeltsicherungsgesetz, Best.Nr.456, S 10,-

• Abweichende Stellungnahme zur 52. ASVG
Novelle, Best.Nr. 457, S 10,-

Außenpolitik 
• Dokumentation über das· Verona Forum (in 

englischer Sprache), Best.Nr. 500, S 20,-

Landwirtschaft 
• Dringliche Anfrage des Abgeordneten Wabl 

betreffend EU-Beitrittsverhandlungen im Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft, Best.Nr. 520, S 10,: 

Zivildienst 
• Abweichende Stellungnahme zur Zivildienst

gesetznovelle 1994,Best.Nr. 600, S 10,-

Veifassung 
• Ministerialentwurf Bundesstaatsreform, Bst.Nr. 

650, S 80,-
• Stellungnahmen zum Ministerialentwurf 

Bundesstaatsreform, Bst.Nr. 651, S 80,-

Sonstiges 
• Kritische Bilanz zur Umsetzung des 

Regierungsübereinkommens 1990 und Grüne 
Erfolge, Juli 1994, Best.Nr. 700, S 50,-

Frauenpolitik 
• Grüne Parlamentarische Frauenpolitik (1990 -

1994), Best.Nr. 800, S 20,-

Bitte an den Grünen Klub im 
Parlament, Z.H. Bärbel Swoboda, 
1017 Wien schicken. 

Absender: 

o Ich möchte über das Mail
boxservice des Grünen Klubs 
informiert werden. 

Bitte die Postkarte und die angegebene Bearbeitungsgebühr in 
Geldscheinen oder Briefmarken in ein Kuvert stecken. 
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